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13 3. Sitzung 

Bonn, den 19. Juli 1971 

Stenographischer Bericht 

Beginn: 14.00 Uhr 

Präsident von Hassel: Die Sitzung ist eröffnet. 

Meine Damen und Herren, vor Eintritt in die Ta-
gesordnung spreche ich die Glückwünsche des Hau-
ses zu Geburtstagen aus, zunächst dem Abgeordne-
ten Borm, der am 7. Juli 1971 76 Jahre alt wurde, 
dann dem Abgeordneten Dr. Müthling, der am 

8. Juli 1971 das siebzigste Lebensjahr vollendete, 
und dem Kollegen Abgeordneten Wehner, der am 
11. Juli 1971 das fünfundsechzigste Lebensjahr voll-
endete. Die herzlichen Glückwünsche begleiten sie! 

(Beifall.) 

Ich teile ferner mit, daß der Abgeordnete Liehr 
sein Mandat am 16. Juli 1971 niedergelegt hat. Als 

) sein Nachfolger ist am gleichen Tage der Abgeord-
nete Dr. Dübber in den Deutschen Bundestag einge-
treten. Ich begrüße den Kollegen sehr herzlich und 
wünsche ihm eine erfolgreiche Mitarbeit im Deut-
schen Bundestag! 

(Beifall.) 

Ich gebe alsdann bekannt, daß heute am Vorabend 
des 20. Juli vor dem neuen Hochhaus eine Gedenk-
tafel für die demokratischen Widerstandskämpfer 
des Deutschen Reichstages, die für Freiheit und 
Recht in Deutschland einstanden und Opfer der 
Tyrannei wurden, enthüllt wird. Wir wollten die 
Enthüllung ursprünglich 15 Minuten nach Ende des 
Plenums durchführen, da aber davon ausgegangen 
werden muß, daß die Sitzung bis in die Abendstun-
den dauert, habe ich den Zeitpunkt auf 18 Uhr ange-
setzt. Das Plenum wird dazu nicht unterbrochen. 
Die Dauer des kurzen Aktes wird etwa 10 Minuten 
betragen. Ich darf die Damen und Herren bitten hin-
überzugehen, soweit Sie sich zu diesem Zeitpunkt 
aus der Plenarsitzung entferner können. 

Wir treten ein in die Tagesordnung, die der Älte-
stenrat heute endgültig festgelegt hat, nachdem ich 
sie Ihnen in der vorigen Woche in den wesent-
lichen Punkten telegraphisch bekanntgegeben hatte. 
Die Tagesordnung ist inzwischen ausgedruckt und 
müßte Ihnen vorliegen. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Aus

-

schusses nach Artikel 77 des Grundgesetzes 

(Vermittlungsausschuß) zu dem Gesetz über 
städtebauliche Sanierungs- und Entwick-
lungsmaßnahmen in den Gemeinden (Städte-
bauförderungsgesetz) 
—Drucksache VI /2442 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Russe 

Zunächst danke ich dem Berichterstatter für seinen 
Bericht. Darf ich fragen, ob die Berichterstattung 
mündlich ergänzt werden soll. — Zur Berichterstat-
tung hat der Berichterstatter, Herr Russe, das Wort. 

Russe (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen, meine Herren! Dieses Hohe Haus 
hat in erster Lesung am 18. März 1970 den von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Ge-
setzes über städtebauliche Sanierungs- und Entwick-
lungmaßnahmen in den Gemeinden, Drucksache 
VI /510, sowie den von der Fraktion der CDU/CSU 
eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Förde-
rung von städtebaulichen Erneuerungs- und Entwick-
lungsmaßnahmen in Stadt und Land, Drucksache 
VI /434, bekanntgeworden als Entwürfe zum soge-
nannten Städtebauförderungsgesetz, zur weiteren 
Beratung an die zuständigen Ausschüsse des Deut-
schen Bundestages überwiesen. In mehr als einjäh-
riger intensiver Beratungstätigkeit haben die betei-
ligten bzw. befaßten Ausschüsse dieses Hohen Hau-
ses die beiden vorgenannten Gesetzentwürfe zu 
einer Vorlage des Entwurfes eines Gesetzes über 
städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaß-
nahmen in den Gemeinden, also dem Städtebauför-
derungsgesetz, zusammengefaßt. Der Deutsche Bun-
destag erhielt diese Vorlage als Drucksachen VI /2204 
und zu VI /2204 vom federführenden Ausschuß für 
Städtebau und Wohnungswesen am 27. Mai dieses 
Jahres zur zweiten und dritten Lesung zugeleitet. 
Dieses Hohe Haus hat die zweite und dritte Lesung 
des Städtebauförderungsgesetzes sodann am 16. Juni 
1971 vorgenommen. In der 127. Sitzung dieser Legis-
laturperiode wurde das Gesetz über städtebauliche 
Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in den 
Gemeinden (Städtebauförderungsgesetz), Drucksache 
VI /2204, mit Mehrheit angenommen. 

Der Bundesrat hat in seiner 369. Sitzung am 
9. Juli 1971 demgegenüber beschlossen, zu dem vom 
Deutschen Bundestag am 16. Juni verabschiedeten 
Gesetz über städtebauliche Sanierungs- und Entwick-
lungsmaßnahmen in den Gemeinden zu verlangen, 
daß der Vermittlungsausschuß einberufen wird. 
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Russe 

Der Ausschuß nach Art. 77 des Grundgesetzes 
— Vermittlungsausschuß — hat am 15. Juli dieses 
Jahres getagt und sich im einzelnen mit dem Ver-
mittlungsbegehren des Bundesrates befaßt. Die Er-
gebnisse der Beratungen darf ich Ihnen als Bericht-
erstatter des Vermittlungsausschusses wie folgt 
— zusammenfassend — vortragen. 

Erstens. Es wurde vom Bundesrat eine Änderung 
des § 23 Abs. 2, der überschrieben ist „Bemessung 
von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen", be-
gehrt. Hierbei handelte es sich im wesentlichen um 
die Absicht, einen Stichtag für die Wertfeststellung 
eines Grundstücks bei einer Sanierung einzufügen. 
Diesem Vermittlungsbegehren entsprach der Ver-
mittlungsausschuß nicht, es wurde abgelehnt. 

Zweitens. Ebenso verwarf der Vermittlungsaus-
schuß die Änderungsabsicht des Bundesrates, in § 84, 
der überschrieben ist „Änderung des Einkommen-
steuergesetzes", für private Bauwillige eine zusätz-
liche Steuerpräferenz durch die Einführung eines 
§ 7 f des Einkommensteuergesetzes zu gewähren. 
Ein solcher steuerlicher Anreiz hätte für den Erfolg 
der Sanierung eine größtmögliche Mobilisierung pri-
vaten Kapitals sicherstellen sollen. 

Drittens. In § 25, überschrieben „Veräußerungs-
pflicht der Gemeinden", sah die vom Hohen Hause 
beschlossene ursprüngliche Fassung des Gesetzent-
wurfs vor, Grundstücke in Sanierungsgebieten, die 
nicht für öffentliche Zwecke benötigt werden, nur 
denjenigen zum Kaufe anzubieten, die durch Sanie-
rungsmaßnahmen enteignet worden sind. Dem Bun-
desrat reichte in seiner Mehrheit diese Repriva-
tisierungspflicht nicht aus. Die früheren Eigentümer 
würden, so begründete der Bundesrat, wegen der 
durch die Sanierung eingetretenen Wertsteigerun-
gen vielfach nicht in der Lage sein, wieder Grund-
stücke zu erwerben, die flächenmäßig den von ihnen 
hergegebenen entsprächen. Die Restflächen, die 
nicht der Reprivatisierungspflicht unterlägen, könn-
ten daher einen erheblichen Umfang haben. Soweit 
diese aber dann nicht für Gemeinbedarf benötigt 
würden, bestehe kein hinreichender Grund, sie in 
der Hand der Gemeinde oder der Sanierungsträger 
zu belassen. Vielmehr werde durch die Veräuße-
rung von Grundstücken an Bauwillige aus weiten 
Kreisen der Bevölkerung die schnellere Erfüllung 
des Bebauungsplanes durch private Initiative er-
möglicht. Es empfehle sich daher, bei Sanierungs-
maßnahmen eine ähnliche Vorschrift wie bei Ent-
wicklungsmaßnahmen in § 59 Abs. 2 zu schaffen. 

Der Ausschuß nach Art. 77 des Grundgesetzes, 
also der Vermittlungsausschuß, einigte sich nach 
langen, intensiven Beratungen auf folgende Vor-
schläge: 

a) § 25 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

Von dieser Verpflichtung sind Flächen ausge-
nommen, die als Grundstücke für den Gemein-
bedarf oder als Verkehrs-, Versorgungs- oder 
Grünflächen in einem Bebauungsplan festge-
setzt sind oder als Austauschland oder zur Ent-
schädigung in Land benötigt werden. 

b) § 25 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt:... — Meine 
Damen und Herren, ich darf Sie bitten, diesbe-

züglich die Ihnen vorliegende Drucksache nachzule-
sen; ich verzichte auf ein Verlesen der neuen Fas-
sung des § 25 Abs. 2. — § 25 Abs. 3, § 25 Abs. 4, 
§ 25 Abs. 5 Nr. 2, § 25 Abs. 7, § 25 Abs. 8 erster 
Halbsatz erfahren weitere Änderungen. Die Ände-
rungen zu den gesamten Absätzen des § 25 ergeben 
sich aus der beschlossenen Änderung zu § 25 Abs. 2. 
Ich bitte Sie, auch diese Einzelnormierungen in der 
überreichten Drucksache VI/2442 nachzulesen. 

Viertens. In § 54 — überschrieben: Zuständigkei-
ten und Aufgaben — hatte das Hohe Haus die Ge-
meinden verpflichtet, in sogenannten Entwicklungs-
gebieten alle Grundstücke zu erwerben. Eine solche 
Notwendigkeit hat der Bundesrat in seinem Ver-
mittlungsbegehren verneint. Der Zwischenerwerb 
eines Grundstückes, für das bereits eine Bebauung 
entsprechend dem ins Auge gefaßten Bebauungsplan 
vorgesehen sei, würde zu einer unnötigen finanziel-
len Belastung der Gemeinde, die keine Entschädi-
gung leisten müsse, führen. 

Das gleiche gelte, so argumentierte der Bundes-
rat, erst recht, wenn die Grundstücke schon bebaut 
und an der baulichen Nutzung keine Änderungen 
nach Art und Umfang erforderlich seien oder wenn 
die Durchführung der Entwicklungsmaßnahmen pri-
vater Initiative überlassen werden könne. In diesen 
Fällen solle nach der Vorstellung der Mehrheit 
des Bundesrates eine Verpflichtung der Gemeinde 
festgelegt werden, vom Erwerb abzusehen, eine 
Verpflichtung, die ihr jedoch einen Ermessensspiel-
raum belasse. Es entstünden zudem keine Nachteile, 
wenn bestimmte Grundstücke nicht erworben wür-
den, vielmehr Bauwilligen belassen blieben, da letz-
tere ohnehin zum Ausgleichsbetrag nach § 54 Abs. 3 
Satz 3 herangezogen würden. 

Schließlich, so bedeutete der Bundesrat, greife die 
von diesem Hohen Hause in § 54 beschlossene Norm 

 in die Selbstverwaltung der Gemeinden ein. 

Der Vermittlungsausschuß hat sich nicht vollends 
diesem Begehren des Bundesrates angeschlossen. Er 
verstand sich lediglich darauf, Ihnen vorzuschlagen, 
die ursprünglich verabschiedete Fassung des § 54 
dahin gehend abzuändern, die Kaufverpflichtung der 
Gemeinden durch eine Soll-Vorschrift zu ersetzen 
und außerdem die Gemeinden anzuhalten, unter be-
stimmten und aufgezählten Bedingungen vom Er-
werb solcher Grundstücke abzusehen. Demzufolge 
erhielt § 54 Abs. 3 die Ihnen ebenfalls in der Druck-
sache überreichte Fassung. Ich verzichte auch in die-
sem Fall auf ein Verlesen der einzelnen Normen. 

Gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 seiner Geschäftsordnung 
hat der Vermittlungsausschuß beschlossen, daß im 
Deutschen Bundestag über die Änderungen, die ich 
Ihnen im einzelnen vorgetragen habe, gemeinsam 
abzustimmen ist. Ich darf Sie bitten, entsprechend zu 
verfahren, Ihnen im übrigen empfehlen, die im Aus-
schuß nach Art. 77 des Grundgesetzes — im Vermitt-
lungsausschuß — zum Städtebauförderungsgesetz 
angenommenen Änderungen zu beschließen. 

(Beifall.) 

Präsident von Hassel: Ich darf Sie bitten, Platz 
zu nehmen. 
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Präsident von Hassel 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter. Auf Grund 
unserer Geschäftsordnung — § 91 — können ledig-
lich Erklärungen abgegeben werden. 

Zur Abgabe einer Erklärung für die CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion hat das Wort Abgeordneter 
Erpenbeck. Ihm folgt für die SPD-Fraktion der Ab-
geordnete Dr. Karl Ahrens. 

Erpenbeck (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Namens der 
CDU/CSU-Fraktion darf ich Ihnen zum Ergebnis der 
Beratungen des Vermittlungsausschusses folgende 
Erklärung vortragen. Die CDU/CSU-Fraktion be-
grüßt den am 15. Juli im Vermittlungsausschuß zu-
stande gekommenen Kompromiß zum Städtebauför-
derungsgesetz. Sie wird deshalb dem Gesetz in der 
so geänderten Fassung zustimmen. 

Ich verhehle nicht, daß wir zu einzelnen Bestim-
mungen des Gesetzes nach wie vor Bedenken haben, 
die wir in der zweiten und dritten Lesung in diesem 
Hause deutlich gemacht haben. Die CDU/CSU-Frak-
tion hat stets die Notwendigkeit eines Städtebau-
förderungsgesetzes bejaht. Ich erinnere daran, daß 
der erste Entwurf eines Städtebauförderungsgeset-
zes schon vor sechs Jahren von dem damaligen 
Wohnungsbauminister Paul Lücke vorgelegt wurde. 
Ich erinnere auch daran, daß die CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion zu Beginn dieser Legislaturperiode 
einen eigenen Initiativentwurf eingebracht hat, der 
gemeinsam mit dem Regierungsentwurf in den Aus-
schüssen beraten wurde. Viele Verbesserungen 
gehen auf unsere Initiative zurück. Der zur endgül-
tigen Verabschiedung vorliegende Entwurf ist also 
nicht der Entwurf dieser Bundesregierung, er ist 
eine Gemeinschaftsleistung aller im Bundestag ver-
tretenen Parteien und des Bundesrates. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist stets zu 
Kompromissen bereit gewesen, um diesem für die 
künftige Gestaltung unserer Städte und Dörfer 
bedeutsamen Gesetz eine breite parlamentarische 
Mehrheit zu sichern. Wenn es dazu erst der An-
rufung des Vermittlungsausschusses bedurfte, so 
tragen dafür diejenigen in Regierung und Koalition 
die Verantwortung, die einer parteipolitischen Kon-
frontation den Vorrang vor sachlicher Zusammen-
arbeit gaben. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Oho-Rufe von 
der SPD.) 

Ich bedaure ausdrücklich, das feststellen zu müssen. 
Die Anrufung des Vermittlungsausschusses mit all 
den damit verbundenen, zum Teil recht unerfreu-
lichen Begleiterscheinungen wäre uns erspart geblie-
ben, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich halte es nicht für meine Aufgabe, hier und heute 
zu den Pflichten und Rechten des Bundesrates Stel-
lung zu nehmen. Ich komme jedoch nicht umhin, 
festzustellen, daß der Bundesrat ein eigenständiges 
politisches Organ ist, daß er nicht nur das Recht, 

sondern auch die Pflicht zu politischen Entschei-
dungen hat. 

(Abg. Dr. h. c. Kiesinger: Bundespolitischen!) 

Ich begrüße es nachdrücklich, daß der Präsident des 
Bundesrates die ebenso taktlose wie unzulässige 
Schelte der Bundesregierung gegen seine legitimen 
Entscheidungen vom 9. Juli mit der erforderlichen 
Deutlichkeit zurückgewiesen hat. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Zurufe von 
der SPD.) 

Im Zusammenhang mit den Beratungen des Bun-
desrates und des Vermittlungsausschusses hat es 
einen Punkt besonderer politischer Diffamierung 
gegeben. Wenn das FDP-Präsidium nach der sicher-
lich für die Koalition ebenso überraschenden wie 
unangenehmen Anrufung des Vermittlungsaus-
schusses behauptete, die CDU/CSU stelle die Inter-
essen der Bodenspekulanten über die sachgerechte 
Entwicklung der Städte und Gemeinden, dann 
haben wir Ihnen dazu zu sagen, daß für uns, meine 
Damen und Herren der FDP, die Sozialpflichtigkeit 
des Eigentums nach Art. 14 des Grundgesetzes schon 
eine bare Selbstverständlichkeit war, als sie bei 
vielen von Ihnen noch recht klein geschrieben 
wurde. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Zurufe von 
der SPD.) 

Nun zu den einzelnen Abstimmungen im Vermitt-
lungsausschuß. Wir sind verständlicherweise voll 
befriedigt über die bei § 25 gefundene Lösung. Es 
ist erreicht, worum es uns immer ging, bei Sanie-
rungsmaßnahmen nicht nur zu re-, sondern auch zu 
privatisieren, d. h. breiten Kreisen der Bevölkerung 
auch in Kerngebieten unserer Städte neuen Zugang 
zu Eigentum an Haus und Boden zu ermöglichen. 

Für nicht so befriedigend halten wir die bei § 54 
gefundene Lösung, nicht nur aus unserer eigentums-
politischen Grundkonzeption heraus, sondern vor 
allem deswegen, weil diese Regelung letzten Endes 
Schwierigkeiten für die Gemeinden bringt und da-
mit die Entwicklungsmaßnahmen hemmen kann. 
Kenner  der  kommunalen Verhältnisse wissen das. 
Meine Damen und Herren, ich bin sicher, daß eine 
Novelle hier nicht lange auf sich warten lassen wird. 

Was § 23 angeht, zu dem das Vermittlungsbegeh-
ren leider abgelehnt wurde, so wird sich die Praxis 
ohnehin in Richtung unserer Vorschläge entwickeln. 
Auch hier werden Sie, meine Damen und Herren der 
Regierung und der Koalition, sehr bald zum Nach-
denken gezwungen sein. 

Besonders unverständlich ist uns aber die Ableh-
nung des Vermittlungsbegehrens zu § 84. Man will 
doch, wie wir gelesen haben, im Hinblick auf den 
Umweltschutz — vor allem aus rein ökonomischen 
Überlegungen — steuerliche Anreize schaffen. Ich 
möchte hier  die  Frage stellen: Ist gesunder Woh-
nungs- und Städtebau nicht auch Umweltschutz? 

Wir alle wissen idoch, daß die großen Wohnungs-
bauleistungen der Nachkriegszeit ohne die systema-
tische Mobilisierung privaten Kapitals nicht möglich 
,gewesen wären. Wir alle wissen doch auch, daß 150 
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Millionen DM an jährlichen Bundeszuwendungen in 
den ersten drei Jahren für die geradezu giganti-
schen Aufgaben der Stadt- und Dorferneuerung und 
-entwicklung nur ein Tropfen auf den heißen Stein 
sind. Wir sind sicher, daß vor allem wegen der 
großen Erwartungen, die bei den Gemeinden mit 
diesem Gesetz geweckt worden sind und die die Ge-
meinden nun an dieses Gesetz knüpten gar keine 
andere Möglichkeit gegeben ist, als steuerliche An-
reize zu schaffen, wenn wir hier nicht alle unglaub-
würdig werden wollen. Meine Damen und Herren 
von Regierung und Koalition, wir werden jedenfalls 
auch und gerade in dieser Hinsicht in unseren Bemü-
hungen nicht nachlassen. Wir werden dieses Thema, 
das für Sie offenbar nicht ohne ideologischen Hinter-
grund ist, auf der Tagesordnung halten. 

Meine Damen und Herren, zum Schluß noch fol-
gende Feststellungen. Was wir in den letzten Wo-
chen bei der Beratung dieses so wichtigen Gesetzes 
alle mitgemacht haben, wäre nicht nötig gewesen, 
wenn Sie, meine Damen und Herren von Regierung 
und Koalition, am 16. Juni in diesem Hohen Hause 
auf den ernsten Appell des Vorsitzenden der CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Barzel, gehört hätten, 
der wörtlich erklärt hat: 

Warum wollen wir nicht heute vernünftig sein 
und miteinander heute abend eine breite Mehr-
heit für dieses fundamentale Gesetz haben? 

Er sagte weiter: 

Sollte es vernünftigen Menschen nicht möglich 
sein, heute den Kompromiß zu schließen, der 
am Schluß wahrscheinlich ohnehin heraus-
kommt? 

Meine Damen und Herren, so ist es nun gekom-
men. Wir können nur hoffen, daß künftig mehr Ver-
nunft waltet, daß statt parteipolitischer Konfronta-
tion und unsinnigen Prestigegedenkens der Wille zu 
sachlicher Zusammenarbeit auch mit der größten 
Bundestagsfraktion vorherrscht. Das Städtebauför-
derungsgesetz ist ein wichtiger Prüfstein für unsere 
Gemeinden und vor allem für ihre Selbstverwal-
tungsorgane. Die CDU/CSU-Fraktion gibt der  Hoff-
nung Ausdruck, daß es sich für unsere Bürger in 
Stadt und Land in seiner Anwendung bewähren 
wird. Eine entscheidende Hilfe zur Erreichung dieses 
Zieles wird es sein, daß die Regierung dem Auftrag 
dieses Gesetzes nach § 14 und § 60, Sanierungs- und 
Entwicklungsgemeinschaften zu bilden und dafür in 
einem eigenen Gesetz die rechtlichen Voraussetzun-
gen zu schaffen, termingerecht nachkommt. Nur 
durch diese flankierende Maßnahme wird tatsächlich 
ein entscheidender Schritt in der Entwicklung und 
Gestaltung unserer Städte und Gemeinden getan 
werden können. Nur so kann auch die große gesell-
schaftspolitische Aufgabe der Vermögens- und 
Eigentumsbildung in der Hand der Bürger beson-
ders der kapitalschwächeren Bevölkerungskreise — 
einer guten Lösung zugeführt werden. 

Die CDU/CSU-Fraktion stimmt den Empfehlun-
gen des Vermittlungsausschusses zu und gibt damit 
auch dem Gesetz in seiner Gänze ihre Zustimmung. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident von Hassel: Das Wort zur Abgabe 
einer Erklärung für die SPD-Fraktion hat der Herr 
Abgeordnete Dr. Ahrens. 

Dr. Ahrens (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen! Meine Herren! Im Namen der 
sozialdemokratischen Bundestagsfraktion gebe ich 
folgende Erklärung ab: Die sozialdemokratische 
Bundestagsfraktion stimmt dem vorliegenden Ver-
mittlungsvorschlag zu. Durch seine Annahme wird 
das vom Bundestag beschlossene Gesetz in seiner 
Wirksamkeit nicht beeinträchtigt. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Na also!) 

Auch nach Annahme des Vermittlungsvorschlages 
werden die Ziele des Gesetzes, insbesondere die 
Verhinderung der Bodenspekulation in den Sanie-
rungs- und Entwicklungsgebieten, erreicht. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Wenn das  die 
 FDP hört!) 

Der Bundesrat und mehr noch der Vermittlungs-
ausschuß haben sich den Auffassungen der Opposi-
tion, wie sie sich in den Anträgen anläßlich der 
zweiten und dritten Beratung im Deutschen Bundes-
tag niederschlugen, nicht angeschlossen. Diese Tat-
sache ist für uns die Voraussetzung zur Zustimmung. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Der Vermittlungsvorschlag zu § 25 wird die prak-
tische Handhabung des Gesetzes nicht beeinträch-
tigen. Die von der Gemeinde für öffentliche Zwecke 
benötigten Grundstücke werden weiterhin in ihrer 
Verfügung bleiben. Die Übertragung von Grund-
stücken und Rechten an Private muß sich im Rahmen 
des Sanierungszweckes halten; der Vorrang des 
Bebauungsplanes bleibt somit unberührt. 

Unberührt bleibt auch die  Befugnis der Gemeinde, 
entsprechend dem Sanierungszweck an Stelle der 
Übertragung von Eigentum an Grundstücken grund-
stücksgleiche Rechte, insbesondere Erbbaurechte 
oder andere Nutzungsrechte, einzuräumen. — Die 
Fassung des Vermittlungsvorschlages wird somit 
den Bedürfnissen der Praxis gerecht. 

Die sozialdemokratische Bundestagsfraktion be-
dauert allerdings mit allem Nachdruck das sich 
hinter den Anträgen zu § 25 verbergende Mißtrauen 
gegen die frei gewählten Abgeordneten unserer 
Gemeinden. 

(Beifall bei der SPD.) 

Sie ist und bleibt der Auffassung, daß es zum 
freien Entscheidungsraum der Gemeinden gehören 
muß, eigenverantwortlich und selbständig darüber 
zu befinden, wann und in welchem Umfange gemein-
deeigene Grundstücke veräußert werden. Insoweit 
stellt die Annahme des Vermittlungsvorschlages 
eine Einschränkung der freien Entscheidungsbefug-
nis der Gemeinden dar. Die Auffassung der Koali-
tionsfraktionen zu dieser Frage haben wir in der 
zweiten und dritten Lesung deutlich gemacht. 

Der Vermittlungsvorschlag zu § 54 bedeutet auch 
in seiner Neufassung eine Verpflichtung der Ge-
meinden zum Grunderwerb. Er gibt ihnen allerdings 
zusätzlich die Möglichkeit, unbebaute Grundstücke, 
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die der Eigentümer für ein eigengenutztes Einfami-
lienheim oder eine eigengenutzte Kleinsiedlung er-
worben hat und deren Realisierung den angestreb-
ten Entwicklungszielen nicht widerspricht, aus die-
ser Erwerbsverpflichtung auszunehmen. Diese eng 
umgrenzte Ausnahme stellt sicher, daß nicht wieder 
die Möglichkeit der Bodenspekulation durch eine 
Hintertür eröffnet wird. Die Kann-Vorschrift, wie 

sie in der zweiten und dritten Lesung im Bundestag 
von der Opposition gefordert wurde, hätte die Tür 
für die Spekulanten offengehalten. 

(Beifall bei der SPD.) 

Unter Würdigung dieser von mir genannten Ge-
sichtspunkte wird die sozialdemokratische Bundes-
tagsfraktion dem Vermittlungsvorschlag zustimmen. 
Sie stellt mit Genugtuung fest, daß sich auch die 
Opposition diesem Vermittlungsvorschlag nicht ver-
schließt, und sie kann mit guten Gründen erwarten, 
daß auch der Bundesrat in seiner Sitzung am 
23. Juli durch die Annahme dieses Vermittlungs-
vorschlages den Städten und Gemeinden endlich das 
Instrumentarium an die Hand gibt, das sie zur Er-
füllung ihrer Aufgaben dringend benötigen und das 
ihnen die Möglichkeit geben soll, unsere Städte 
und Gemeinden menschenwürdiger zu gestalten. 

Die sozialdemokratische Bundestagsfraktion stellt 
fest, daß mit der Verabschiedung dieses Gesetzes 
ein langer Leidensweg beendet wird und daß es 
einer sozialliberalen Koalition vorbehalten blieb, 
einem Gesetz zum Durchbruch zu verhelfen, das 
unter den von der CDU geführten Regierungen in 
der Vergangenheit dreimal am Widerstand der In-
teressenten gescheitert ist. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Diese Bundesregierung und die sie tragende Koali-
tion haben damit erneut ihre Fähigkeit bewiesen, 
notwendige Reformen durchzusetzen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Die Städte und Gemeinden sind nunmehr aufge-
rufen, mit diesem Gesetz die großen Aufgaben der 
Erneuerung und Entwicklung unserer Städte ge-
meinsam mit ihren Bürgern zu lösen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident von Hassel: Das Wort für die FDP- 
Fraktion hat der Abgeordnete Wurbs. 

Wurbs (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen! Meine Herren! Namens der FDP- 
Fraktion gebe ich folgende Erklärung ab. Wir 
Freien Demokraten stellen mit Befriedigung fest, 
daß das Städtebauförderungsgesetz nunmehr in 
Kraft treten kann. Nach langjährigen und intensiven 
Beratungen ist ein Gesetz verabschiedet worden, 
das nach unserer Auffassung den Interessen der Be-
troffenen, der Eigentümer, Mieter, Pächter, son-
stigen Nutzungsberechtigten und den Gemeinden 
gerecht wird und dem Ziele dient, Spekulationsge-
winne auszuschalten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, von 
der Fülle der von der CDU/ CSU in der zweiten und 
dritten Beratung vorgelegten Anträge sind nun-

mehr nur noch zwei Anträge aufrechterhalten, über 
die in der dritten Beratung keine Einigung erzielt 
werden konnte, so daß die CDU/CSU das Inkraft-
treten des Gesetzes über den Bundesrat zunächst 
blockierte und der Vermittlungsausschuß tätig wer-
den mußte. Über dieses Verfahren mag sich jeder 
einzelne sein Bild machen. Die Argumentation von 
Herrn Erpenbeck über die Äußerungen des FDP- 
Präsidiums zeigt, daß diese Äußerungen ins 
Schwarze getroffen haben, sonst hätte sich Herr 
Erpenbeck an dieser Stelle nicht so sehr ereifert. 

Der Vermittlungsausschuß hat sich den von der 
Koalition vorgelegten Kompromißvorschlägen ange-
schlossen. Nach den Ausführungen des Kollegen Er-
penbeck ist festzustellen, daß die nunmehr vor-
liegende Fassung nichts ermöglicht, was nicht auch 
die im Juni beschlossene Fassung zugelassen hätte. 

Wir Freien Demokraten stimmen dem Vermitt-
lungsvorschlag zu. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident von Hassel: Meine Damen und Her-
ren, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Sie 
haben den Ausführungen des Berichterstatters und 
der Vorlage — das ist im letzten Abschnitt aufge-
zeichnet — entnommen, daß wir nur geschlossen 
über die gesamte Vorlage, also nicht über einzelne 
Vorschriften abstimmen. 

Ich komme zur Abstimmung. Wer dem gesamten 
Vermittlungsvorschlag seine Zustimmung gibt, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die 
Gegenprobe.   Enthaltungen? — Bei wenigen Ent-
haltungen ohne Gegenstimmen angenommen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Ich rufe Punkt 2 unserer Tagesordnung auf: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Aus-
schusses nach Artikel 77 des Grundgesetzes 
(Vermittlungsausschuß) zu dem Gesetz zur 
Anpassung verschiedener Vorschriften über 
die Finanzbeziehungen zwischen dem Bund 
und den Ländern an die Neuregelung der Fi-
nanzverfassung (Finanzanpassungsgesetz — 
FAnpG) 
— Drucksache VI /2443 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Höcherl 

Zur Berichterstattung hat das Wort Herr Abge-
ordneter Höcherl. 

Höcherl (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Der Vermittlungs-
ausschuß hat sich mit dem Finanzanpassungsgesetz 
am letzten Donnerstag zum zweiten Male befaßt. In 
seiner ersten Beratung am 16. Juni 1971 hatte der 
Vermittlungsausschuß u. a. eine Neufassung für den 
Termin ds Inkrafttretens von Art. 17 Abs. 1 Satz 1 
vorgeschlagen. Nach diesem Änderungsvorschlag 
sollte die bisherige Regelung über die Verteilung 
der Verwaltungskosten im Lastenausgleichsrecht bis 
zum 1. Januar 1979 verlängert werden. Der Vermitt-
lungsausschuß war damit über das Petitum des Bun-
desrates, der nur eine Verlängerung bis zum 1. Ja- 
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nuar 1974 verlangt hatte, weit hinausgegangen. An-
gesichts der damit verbundenen außerordentlichen 
Belastung des Bundeshaushalts hat der Bundestag 
am 24. Juni 1971 diesen Vorschlag abgelehnt. Die 
Ablehnung hat dazu geführt, daß der Bundesrat 
dem Gesetz am 9. Juli 1971 die Zustimmung ver-
weigerte. Mit dieser Zustimmungsverweigerung 
sollte aber das Gesetz nicht endgültig abgelehnt, 
sondern lediglich die Möglichkeit für ein weiteres 
Vermittlungsverfahren eröffnet werden. Die Bundes-
regierung hat am gleichen Tag die Anrufung des 
Vermittlungsausschusses beschlossen. 

In der zweiten Beratung des Vermittlungsaus-
schusses am letzten Donnerstag ging es praktisch 
nur noch um die Frage, bis zu welchem Zeitpunkt 
die erwähnte Verwaltungskostenregelung im Lasten-
ausgleichsrecht verlängert werden sollte. Der Ver-
mittlungsausschuß hat nunmehr das ursprüngliche 
Petitum des Bundesrates aufgegriffen und schlägt 
Ihnen in der vorliegenden Bundestagsdrucksache 
VI/ 2443 vor, die Verlängerung bis zum 1. Januar 
1974 vorzunehmen. Ich glaube, daß dieser Termin 
einen tragbaren Kompromiß darstellt, der für alle 
Seiten des Hohen Hauses annehmbar sein dürfte. 

Namens des Vermittlungsausschusses darf ich Sie 
bitten, dem Ihnen vorliegenden Änderungsvorschlag 
zu Art,  17 Abs. 1 Satz 1 zuzustimmen. 

Präsident von Hassel: Ich danke dem Herrn 
Berichterstatter. 

Das Wort zur Abgabe einer Erklärung für die 
SPD-Fraktion hat der Abgeordnete Porzner. 

Porzner (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Bei dem Finanzanpassungsgesetz geht es 
im Kern um die Verwirklichung eines Verfassungs-
grundsatzes. Danach sind Erstattungen von Verwal-
tungskosten in all den Fällen nicht mehr verfas-
sungsgemäß, in denen der Bund und die Länder 
Aufgaben wahrnehmen, die ihnen von der Verfas-
sung zugewiesen sind. Der Bundesrat zwingt uns, 
für zwei Jahre eine verfassungswidrige Bestimmung 
zu beschließen. Wir tun das, weil sonst die verfas-
sungswidrigen Verwaltungskostenerstattungen un-
befristet fortgelten würden. Der Bundesrat stellt 
kurzfristige finanzielle Erwägungen über Verfas-
sungsnormen, die er selbst beschlossen hat. Die 
SPD-Fraktion bedauert das unwürdige Schachern um 
Fristen, wo es um die Beachtung von Verfassungs-
geboten geht. 

(Beifall bei der SPD.) 

Es ist selbstverständlich, daß bei den Verhand-
lungen im Herbst über die Verteilung der Finanz-
mittel zwischen Bund und Ländern die Auswirkun-
gen dieses Gesetzes in die Rechnung einbezogen 
werden müssen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident von Hassel: Es liegt keine weitere 
Wortmeldung vor. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Vorlage 
VI /2443. Wer ihr zustimmt, den bitte ich um das 

Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — 
Enthaltungen? — Es ist einstimmig so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Aus-
schusses nach Artikel 77 des Grundgesetzes 
(Vermittlungsausschuß) zu dem Bundesgesetz 
über individuelle Förderung der Ausbil-
dung (Bundesausbildungsförderungsgesetz) — 
BAföG —

— Drucksache VI/2444 —

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Schäfer 
(Tübingen) 

Das Wort hat der Herr Berichterstatter. 

Dr. Schäfer (Tübingen) (SPD) : Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Deut-
sche Bundestag hat in seiner 131. Sitzung am 24. Juni 
1971 das Bundesgesetz über individuelle Förderung 
der Ausbildung — kurz: Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz — beschlossen. Der Bundesrat hat am 
9. Juli den Vermittlungsausschuß in elf Punkten an-
gerufen. Das Ergebnis der Beratung des Vermitt-
lungsausschusses liegt Ihnen in der Drucksache 
VI /2444 vor. Ich darf dazu nur wenige Bemerkungen 
machen. 

Die Überprüfung des vom Bundestag beschlosse-
nen Gesetzentwurfs hat gezeigt, daß einige verfas-
sungsrechtliche Auswirkungen und einige verwal-
tungsorganisatorische Fragen der Korrektur bedür-
fen. Diese Korrektur ist in den einzelnen Ziffern, die 
Ihnen zur Annahme vorliegen, durchgeführt. 

Zu einem Punkt eine besondere Bemerkung: In 
dem Gesetz ist vorgesehen, daß die Ausbildungs-
förderungsausschüsse gewählt werden. Es ist ver-
hältnismäßig schwierig, das noch vor dem 1. Okto-
ber durchzuführen. Der Bundesrat hatte deshalb vor-
geschlagen, von dieser Wahl abzusehen. Der Ver-
mittlungsausschuß schlägt eine Übergangsregelung 
vor, wie Sie sie in § 58 a sehen. 

Die Anregungen des Bundesrates zur Verbesse-
rung der finanziellen Leistungen konnten vom Ver-
mittlungsausschuß nicht übernommen werden. Eben-
so konnte das Anrufungsbegehren, das Verhältnis 
der Kostentragungspflicht zwischen Bund und Län-
dern von 65 : 35 in 75 : 25 zu verändern, bei der 
derzeitigen Finanzlage nicht aufgenommen werden. 

Im übrigen ist der Gesamtcharakter des Gesetzes 
erhalten geblieben. Der Antrag, von Pflichtdarlehen 
auszugehen, ist nicht aufgenommen worden. 

Der Vermittlungsausschuß hat beschlossen, daß 
über die Änderungen gemeinsam abzustimmen ist. 
Ich darf namens des Vermittlungsausschusses um 
Annahme des Antrags bitten. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident von Hassel: Ich danke dem Herrn 
Berichterstatter. 

Das Wort zur Abgabe einer Erklärung für die 
CDU/CSU-Fraktion hat Herr Abgeordneter Roll-
mann. 
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Rollmann (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Die CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion stimmt den Änderungsvorschlä-
gen des Vermittlungsausschusses zu. Wir möchten 
allerdings zum Ausdruck bringen, daß das nichts 
an unserer ablehnenden Haltung gegenüber diesem 
Gesetzentwurf insgesamt ändert, weil er keine 
Reform der Ausbildungsförderung bringt, insbeson-
dere keine Reform der Studentenförderung, son-
dern bis auf wenige Ausnahmen eine Fort- und Fest-
schreibung des bisherigen Ausbildungsförderungs-
rechts und der bisherigen Ausbildungsförderungs-
leistung. 

Präsident von Hassel: Das Wort zur Abgabe 
einer Erklärung für die SPD-Fraktion hat der Abge-
ordnete Hauck. 

Hauck (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Für die sozialdemokra-
tische Bundestagsfraktion möchte ich zu dem Antrag 
des Vermittlungsausschusses zum Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz folgende Erklärung abgeben. 

Die SPD-Fraktion stimmt dem Vermittlungsergeb-
nis zu, weil es die Grundkonzeption des Gesetzes 
nicht verändert und finanziell in dem festgelegten 
Rahmen bleibt. Die vom Vermittlungsausschuß auf-
genommenen Vermittlungsbegehren beziehen sich, 
mit einer Ausnahme, auf verfassungspolitische und 
verwaltungstechnische Fragen, die für die Länder 
von besonderer Bedeutung sind. Wie bekannt, hat 
der Bundestag zu Organisations- und Zuständig-
keitsfragen im Verlauf des Gesetzgebungsverfah-
rens neue Formulierungen gefunden und einige neue 
Paragraphen eingefügt. 

Die Länder konnten daher erst nach der Ver-
abschiedung des Gesetzes zu diesen neuen Tat-
beständen Stellung nehmen. Deshalb ist es gerecht-
fertigt und geboten, ihren Anregungen und Wün-
schen in diesem Bereich zu entsprechen. Die Länder 
müssen nach § 39 des Gesetzes im Auftrag des Bun-
des das Gesetz ausführen. Sie sind nach dem Grund-
gesetz für Schul- und Hochschulfragen zuständig. 
Daher konnte diesen berechtigten Vermittlungs-
begehren nicht widersprochen werden. 

In Punkt 2 des Beschlusses des Vermittlungsaus-
schusses wird die Berücksichtigung hoher Fahrt-
kosten bei Schülern als besondere Aufwendung an-
erkannt. Die finanzielle Mehrbelastung ist unerheb-
lich und hält sich im Rahmen des Plafonds. 

Weitere materielle Verbesserungen hätten jedoch 
den Finanzrahmen gesprengt und konnten daher 
nicht berücksichtigt werden. Mit Nachdruck möchte 
ich in diesem Zusammenhang für meine Fraktion 
erklären, daß auch wir uns ein materiell besser aus-
gestattetes Gesetz gewünscht hätten, 

(Abg. Wehner: Sehr wahr!) 

wenn dies finanziell möglich gewesen wäre. Wir 
werden die Ausbildungsförderung fortentwickeln. 
Deshalb brauchen wir dieses Bundesausbildungs-
förderungsgesetz, das einen wichtigen Schritt zum 
weiteren Ausbau und zur Vereinheitlichung der in

-

dividuellen Ausbildungsförderung darstellt. Die 
Grundkonzeption des Gesetzes bleibt bestehen. 

Die SPD-Fraktion hofft, daß nach der Zustimmung 
des Bundestages auch der Bundesrat am 23. Juli 
dem Vermittlungsergebnis zustimmt und damit der 
Weg frei gemacht wird für ein Gesetz, das sowohl 
bildungspolitisch wie auch sozialpolitisch von großer 
Bedeutung ist. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident von Hassel: Das Wort zur Abgabe 
einer Erklärung für die FDP hat der Abgeordnete 
Spitzmüller. 

Spitzmüller (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und meine Herren! Auch die Frak-
tion der Freien Demokratischen Partei stimmt dem 
im Vermittlungsausschuß erzielten Ergebnis zu. Die 
verfassungsrechtlichen und verwaltungsmäßigen Än-
derungen sind durchaus begründet. Wir freuen uns 
auch, daß es gelungen ist wenigstens noch eine 
kleine materielle Verbesserung in Punkt 2 einzu-
bauen. 

Wir stimmen diesem Ergebnis in der Hoffnung zu, 
daß der Bundesrat, vor die Entscheidung gestellt, 
die Uneinheitlichkeit in unserem Förderungswesen 
aufrechtzuerhalten oder durch Zustimmung zu die-
sem so veränderten Gesetz einen Schritt zur Ver-
einheitlichung hin zu gehen, diesen Schritt zur Ver-
einheitlichung gehen wird. Wir hoffen, daß die Ein-
mütigkeit in diesem Hause den Bundesrat ein biß-
chen dazu beflügeln wird 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD) 

und wir damit doch in dieser wichtigen Aufgabe ein 
Schrittchen vorwärtsgekommen sind. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident von Hassel: Weitere Wortmel-
dungen liegen nicht vor. Wir kommen zur Abstim-
mung über die Vorlage auf Drucksache VI /2444. Ich 
wiederhole: sie kann nur insgesamt angenommen 
oder abgelehnt werden. 

Wer dieser Vorlage zustimmt, den bitte ich um 
das Handzeichen. — 

(Unruhe.) 

— Meine Damen und Herren, ich darf Sie um Ruhe 
bitten. Die Abstimmung ist von uns nur sehr schwer 
zu übersehen. Bei der vorigen Abstimmung hatten 
wir zunächst Einstimmigkeit festgestellt. Nachher 
hat sich ein Kollege gemeldet und gesagt, er habe 
dagegen gestimmt. Das ist so nicht zu sehen. 

Wer der Vorlage insgesamt zustimmt, den bitte 
ich noch einmal um das Handzeichen. — Ich bitte 
um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Bei weni-
gen Enthaltungen ohne Gegenstimmen angenom-
men. 

Ich rufe Punkt 4 der Tagefordnung auf: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Aus-
schusses nach Artikel 77 des Grundgesetzes 
(Vermittlungsausschuß) zu dem Gesetz über 
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die Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses an den Hochschulen (Graduierten-
förderungsgesetz — GFG) 

— Drucksache VI /2445 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr, Lenz 
(Bergstraße) 

Ich erteile dem Berichterstatter das Wort. 

Dr. Lenz (Bergstraße) (CDU/CSU) : Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! In dem Anrufungs-
begehren des Bundesrates zum Graduiertenförde-
rungsgesetz ging es primär um die Verteilung der 
durch das Gesetz entstehenden Aufwendungen auf 
Bund und Länder. Der Gesetzentwurf des Bundes-
tages sieht vor, daß Bund und Länder die Kosten 
zur Hälfte tragen. Der Bundesrat verlangt unter Hin-. 
weis auf die beträchtlichen Aufwendungen der Län-
der im Bildungsbereich eine Aufteilung im Verhält-
nis 75 : 25. Der Vermittlungsausschuß ist dem Begeh-
ren der Länder insofern gefolgt, als er die Auftei-
lung der Kosten im Verhältnis 75 : 25 für vier Jahre, 
nämlich von 1971 bis 1974, vorschlägt. Für die Zeit. 
danach muß rechtzeitig eine neue gesetzliche Rege-
lung der Kostenverteilung erfolgen. 

Im Zusammenhang damit steht die  vom Vermitt-
lungsausschuß empfohlene Streichung der Abs. 1 
und 2 des § 15, da diese übergangsweise eine andere 
Kostentragung für die Jahre 1971 bis 1972 vorsehen. 
Zu dem vorgeschlagenen Kompromiß gehört es 
auch, daß der Änderungswunsch zu § 13 Abs. 2 
Satz 3 nicht aufgenommen wurde. Bei der Abwei-
chung von dem normalen Verteilungsschlüssel 
wollte der Bundesrat in Gestalt einer zustimmungs-
bedürftigen Rechtsverordnung ein Mitentscheidungs-
recht haben, während der Bundestagsbeschluß inso-
weit nur vorsieht, daß der Bund im Benehmen mit 
den Ländern handelt. 

Ich darf weiter darauf hinweisen, daß der Ver-
mittlungsausschuß vorschlägt, in § 12 Abs. 1 Nr. 5 
die Worte „Einrichtung der Vergabegremien" zu 
streichen. Es handelt sich insoweit lediglich um eine 
Berichtigung, die notwendig wurde, weil in der vom 
Bundestag beschlossenen Neufassung des § 11 die 

 Einrichtung der Vergabegremien bereits abschlie-
ßend normiert ist. 

Schließlich ist bei der Abfassung des Gesetzes ein 
Schreib- oder Druckfehler passiert, und zwar müßte 
es in § 15 Abs. 4 letzter Satz des Gesetzentwurfs 
an Stelle von „nach Absatz 2 Satz 1" richtig heißen: 
„nach Absatz 3 Satz 1." Unter Berücksichtigung der 
Beschlüsse des Vermittlungsausschusses, nämlich 
der Streichung der Abs. 1 und 2, muß die Textstelle 
jetzt richtig lauten: „nach Absatz 1 Satz 1." 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, den 
Beschlüssen des Vermittlungsausschusses und der 
Korrektur des Druckfehlers zuzustimmen. 

(Beifall.) 

Präsident von Hassel: Das Wort zur Abgabe 
einer Erklärung für die SPD-Fraktion hat der Ab-
geordnete Dr. Slotta. 

Dr. Slotta (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Im Auftrage der 
SPD-Bundestagsfraktion habe ich in der dritten 
Lesung das zur Sache gesagt, was zu sagen not-
wendig und erforderlich war. Das geschah in der 
131. Sitzung des Deutschen Bundestages am 
24. Juni 1971. Dem ist nichts hinzuzufügen. 

Die Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses für Aufgaben innerhalb der Hochschule 
und auch die Ausbildung für außerhalb der Hoch-
schulen tätige Forscher sind Probleme, die gelöst 
werden müssen, wenn den in diesem Zusammen-
hang anstehenden Sachzwängen entsprochen wer-
den soll, d. h. Hochschule und Forschung in einer 
sich rasch wandelnden Gesellschaft mit größerer 
qualitativer Effizienz arbeiten sollen und quantita-
tive Erschwernisse von gewaltigem Ausmaß in etwa 
überwunden werden können. 

Der Beschluß des Vermittlungsausschusses ändert 
an der Substanz des Graduiertenförderungsgesetzes 
nichts. Deshalb stimmt die SPD-Bundestagsfraktion 
diesen Abänderungsanträgen zu. 

Erstens: Die Finanzierung ist dadurch zweifelsfrei 
gesichert, und zwar, wie vom Vermittlungsausschuß 
vorgeschlagen, zunächst bis 1974. Der Bund wird 
sich mit 75 % beteiligen, damit die vorgesehene 
Anzahl von Stipendiaten erhalten werden und die 
Förderung rasch geschehen kann. 

Zweitens: Neben dem Hochschulstatistikgesetz ist 
die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
eine zweite wichtige Maßnahme. 

Drittens: Die SPD-Bundestagsfraktion legt Wert 
auf die Feststellung, daß durch dieses Gesetz die 
Bedeutung der Hochbegabtenförderung nicht ein-
geschränkt, sondern im Gegenteil verstärkt wird. 

Für die SPD-Bundestagsfraktion darf ich die An-
nahme des Gesetzes mit den Abänderungsvorschlä-
gen des Vermittlungsausschusses empfehlen, damit 
die notwendigen Reformen unmittelbar und ohne 
Verzögerung in ersten Schritten in Angriff genom-
men werden können. 

Die Bundesregierung hat ihren guten Willen be-
kundet. Dafür ist ihr, insbesondere dem Bundes-
minister für Bildung und Wissenschaft und seinem 
Parlamentarischen Staatssekretär, zu danken. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident von Hassel: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. Wir kommen zur Abstimmung 
über die Vorlage auf Drucksache VI /2445. Wer ihr 
in der Gesamtheit zustimmt, den bitte ich um das 
Handzeichen. Ich bitte um die Gegenprobe. — 
Enthaltungen? — Einstimmig angenommen. 

Ich rufe Punkt 5 der Tagensordnung auf: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Aus-
schusses nach Artikel 77 des Grundgesetzes 
(Vermittlungsausschuß) zu dem Gesetz zur 
Änderung des Deutschen Richtergesetzes 

 Drucksache VI /2446 — 
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Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Arndt 
(Hamburg) 

Das Wort hat der Herr Berichterstatter. 

Dr. Arndt (Hamburg) (SPD) : Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Im Auf-
trage des Vermittlungsausschusses darf ich Ihnen 
folgenden Bericht erstatten. 

Der Bundesrat hat in insgesamt sechs Punkten zum 
Deutschen Richtergesetz den Vermittlungsausschuß 
angerufen. Von diesen sechs Punkten sind zwei in-
haltlicher Bedeutung. Die vier anderen sind Folge-
änderungen der beiden ersten Punkte. 

Der eine Punkt hiervon betrifft die zwingende 
Verlängerung der Referendarausbildung auf Antrag 
des Referendars. Diese Möglichkeit, die der Bundes-
tag vorgesehen hatte, sollte nach dem Willen des 
Bundesrates gestrichen werden. Der Vermittlungs-
ausschuß hat sich diesem Vorschlag angeschlossen 
und bittet Sie, heute ebenso zu beschließen. Die Be-
gründung, die der Bundesrat dafür gegeben hat, fand 
der Vermittlungsausschuß überzeugend. Ich darf 
mich insoweit auf die entsprechende Drucksache des 
Bundesrates beziehen. 

Der andere Punkt von inhaltlicher Bedeutung, der 
hier zur Debatte steht, ist, daß der Bundesrat den 
Vermittlungsausschuß mit dem Ziel angerufen hat, 
§ 5 d zu streichen. Diese Vorschrift enthielt die Er-
mächtigung für den Landesgesetzgeber, bestimmte 
Ausbildungen, die nicht im herkömmlichen Rahmen 
liegen, bis zur Dauer von einem Jahr auf die Juri-
stenausbildung anzurechnen. In der Öffentlichkeit 
war diese Vorschrift unter dem Stichwort der soge-
nannten „privaten Rechtsschulen" bekannt. Ich habe 
bereits früher ausführen dürfen, daß diese Bezeich-
nung nicht ganz den Kern der Dinge trifft. 

Im Vermittlungsausschuß spielte die Frage eine 
Rolle, ob es einer inneren Logik entspricht, daß die 
Länder eine Vollmacht, die ihnen gegeben wurde, 
nicht nur nicht ausnutzen, sondern sie sogar gestri-
chen haben wollen. Aber der Vermittlungsausschuß 
ist dann doch aus zwei Überlegungen heraus zu 
seiner Empfehlung gekommen, diese Vorschrift zu 
streichen. Wir sollten nämlich den Ländern nichts 
andrängen, was sie selbst für bedenklich halten, 
wenn auch nicht ohne Sorge zu beobachten ist, daß 
in der Diskussion zwischen den Ländern vielfach 
geäußert wurde, daß das eine Land andere Länder 
hindern wolle, bestimmte Konzeptionen auf dem 
Wege dieser Vorschrift durchzusetzen. 

Der zweite Gesichtspunkt ist. folgender. Auf den 
Vermittlungsausschuß ist die Diskussion in der Öf-
fentlichkeit, die sich nicht nur in der interessierten, 
sondern in der gesamten Öffentlichkeit um diese 
Frage gerankt hat, nicht ohne Eindruck geblieben. 
Der Vermittlungsausschuß hat es mit als ein Argu-
ment für die Streichung dieses Satzes angesehen, 
daß die Öffentlichkeit einhellig so negativ auf diese 
Formulierung reagiert hat. 

Aus diesen beiden Gründen hat der Vermittlungs-
ausschuß Ihnen heute vorzuschlagen, § 5 a Abs. 2 
Satz 5 und § 5 d in der Fassung des Beschlusses des 

Bundestagens zu streichen und die vier aus der 
Drucksache des Bundesrates und der Ihnen heute 
vorliegenden Drucksache VI /2446 sich ergebenden 
Folgeänderungen so zu beschließen, wie sie Ihnen 
vorliegen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident von Hassel: Ich danke dem Herrn 
Berichterstatter. Wortmeldungen zur Abgabe von 
Erklärungen liegen nicht vor. Bevor wir abstimmen, 
darf ich bekanntgeben, daß vom Kollegen Dichgans 
eine Erklärung zur Abstimmung *) abgegeben wird, 
die auf Grund unserer Geschäftsordnung im Steno-
graphischen Bericht abgedruckt wird. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Antrag 
auf Drucksache VI 2446  in der Gesamtheit seine Zu-
stimmung geben will, den bitte ich um das Hand-
zeichen.   Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthal-
tungen? — Gegen eine Stimme ohne Enthaltungen 
angenommen. 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Aus-
schusses nach Artikel 77 des Grundgesetzes 
(Vermittlungsausschuß) zu dem Zweiten Ge-
setz zur Änderung des Bundes-Seuchenge-
setzes 

— Drucksache VI /2447 - 

Berichterstatterin: Abgeordnete Frau Dr. Die-
mer-Nicolaus 

Das Wort hat die Frau Berichterstatterin. 

Frau Dr. Diemer -Nicolaus (FDP) : Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Kollegen und Kollegin-
nen! Der Bundestag hat am 18. Juni 1971 das Zweite 
Gesetz zur Änderung des Bundes-Seuchengesetzes 
beschlossen. Der Bundesrat hat in seiner Sitzung 
vom 9. Juli 1971 den Vermittlungsausschuß ange-
rufen, und zwar aus folgendem Grund: Während 
früher für die Entschädigung in den ersten sechs 
Wochen für die durch das Gesetz betroffenen Perso-
nen eine Höchstgrenze von 660 DM enthalten war, 
hat der Bundestag jetzt in § 49 eine andere Regelung 
getroffen, und zwar in der Weise, daß den durch 
diese Vorschrift erfaßten Personen künftig während 
der ersten sechs Wochen voller Ersatz des Ver-
dienstausfalls und anschließend Ersatz in Höhe des 
Krankengeldes der gesetzlichen Krankenversiche-
rung zu gewähren ist. Die Regelung enthält ferner 
für den Fall, daß durch die angeordneten Maßnah-
men im Bundes-Seuchengesetz — wie Berufsverbot 
oder Absonderung --- die wirtschaftliche Existenz 
gefährdet wird, eine Härteklausel, wonach für die 
Betriebsausgaben oder Werbungskosten in angemes-
senem Umfang ein Ersatz vorzusehen ist. Es ist also 
gegenüber früher keine Höchstgrenze festgesetzt, 
sondern es handelt sich um eine unserem sonstigen 
Schadensrecht angepaßte individuelle Schadensrege-
lung. 

Der Bundesrat wollte die entsprechenden Ziffern 
des Bundes-Seuchengesetzes wieder streichen. In der 

') Siehe Anlage 2 
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letzten Sitzung des Vermittlungsausschusses wurde 
ein Vermittlungsvorschlag dahin gemacht, daß man 
es bei einer Höchstgrenze belassen, aber den Betrag 
von 660 DM um 50 % aufstocken solle. Dieser Ver-
mittlungsvorschlag fand aber nicht die Zustimmung 
der Mehrheit des Vermittlungsausschusses. Der Ver-
mittlungsausschuß schlägt Ihnen vielmehr vor, ent-
sprechend der Drucksache VI /2447 zu beschließen, die 
lediglich eine redaktionelle Änderung zum Inhalt 
hat. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident von Hassel: Wortmeldungen zur Ab-
gabe von Erklärungen liegen nicht mehr vor. Ich 
danke der Berichterstatterin. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Vorlage. 
Wer ihr zustimmt, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Ent-
haltungen? — Einstimmig so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Aus-
schusses nach Artikel 77 des Grundgesetzes 
(Vermittlungsausschuß) zu dem Gesetz über 
technische Assistenten in der Medizin 
(MTA-G) 
— Drucksache VI /2448 —

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Arndt 
(Hamburg) 

Das Wort hat der Berichterstatter. 

Dr. Arndt (Hamburg) (SPD) : Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
Vermittlungsausschuß empfiehlt Ihnen, das vom 
Deutschen Bundestag in seiner 130. Sitzung am 
23. Juni 1971 beschlossene Gesetz über technische 
Assistenten in der Medizin insoweit zu ändern, als 
an Stelle der vom Bundestag vorgesehenen drei-
jährigen Ausbildung nur eine zweijährige Ausbil-
dung vorgesehen wird und dementsprechend auch 
die .  Zusatzausbildung von einem Jahr auf sechs 
Monate reduziert wird, die in § 8 Satz 2 des vom 
Bundestag beschlossenen Gesetzes vorgeschrieben 
ist. 

Der Vermittlungsausschuß ist der Meinung, daß 
durch die Teilung des bisherigen Berufs der medi-
zinisch-technischen Assistenten in die selbständigen 
Berufe der medizinisch-technischen Laborassistenten 
und der medizinisch-technischen Radiologieassisten-
ten in Zukunft eine Ausbildung von zwei Jahren 
genügt, wenn man bedenkt, daß die einheitliche 
Ausbildung bisher auch nur zwei Jahre gedauert 
hat. Darüber hinaus ist der Vermittlungsausschuß 
der Meinung, die Ausbildung sollte gestrafft wer-
den, zumal bei einer Verlängerung der Ausbildung 
im Sinne des Bundestagsbeschlusses eine weitere 
Verknappung der Ausbildungsplätze einträte. Dieses 
steht nach Meinung des Vermittlungsausschusses 
im Widerspruch zum öffentlichen Gesundheitsinter-
esse. 

Da die Gesamtlehrgangsdauer durch diesen Be-
schluß von drei auf zwei Jahre herabgesetzt werden 
soll, entspricht es der Logik, daß bei übereinstim-

mender Grundausbildung für jede Fachrichtung eine 
Zusatzausbildung nach § 8 Satz 2 von sechs Mo-
naten ausreichend ist. 

Aus diesen Gründen bittet der Vermittlungsaus-
schuß, daß Sie dem Antrag auf Drucksache VI /2448 
in der Ihnen vorliegenden Form zustimmen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident von Hassel: Ich danke dem Herrn 
Berichterstatter. 

Zur Abgabe einer Erklärung für die CDU/CSU-
Fraktion hat der Abgeordnete Dr. Hammans das 
Wort. 

Dr. Hammans (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Namens 
der Fraktion der CDU/CSU habe ich hier zu er-
klären, daß wir dem Vorschlag des Vermittlungs-
ausschussses nicht folgen können. Diese Bundesre-
gierung hat im Bildungsplan und in der Regierungs-
erklärung Reformen versprochen. Meine Damen 
und Herren, das vom Bundestag  und  vom Ausschuß 
für Jugend, Familie und Gesundheit einstimmig 
verabschiedete Gesetz war eine Reform des Berufs-
weges der MTA. Diese Chance ist mit der Annahme 
des Vorschlages des Vermittlungsausschusses ver-
tan. 

Meine Damen und Herren, wir bestehen darauf, 
daß mit dem Examen der MTA auch die Fachhoch-
schulreife gegeben ist. Wir wollen nicht, daß der 
Beruf der MTA ein Sackgassenberuf bleibt wie bis-
her. Zwei Jahre Ausbildung sind zu kurz. Eine 
naturwissenschaftliche Ausbildung ist in dieser Zeit 
nicht zu schaffen. Der Bundesrat spricht von einer 
halbjährigen Grundausbildung. 

Meine Damen und Herren, überall in der Welt 
gibt man sich Mühe, die Ausbildung auf einen ein-
heitlichen level zu bringen, auch in Europa. In 
Stockholm war vor 14 Tagen deswegen eine Ver-
anstaltung der WHO. Hier aber schickt sich nun der 
Deutsche Bundestag an, einem Vorschlag zuzustim-
men, der dies alles zerschlägt. 

Meine Damen und Herren, ich erkläre hiermit für 
meine Fraktion, daß wir diesem Vorschlag nicht zu-
stimmen können. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident von Hassel: Das Wort zu einer Er-
klärung hat Herr Abgeordneter Dr. Bardens für die 
SPD-Fraktion. 

Dr. Bardens (SPD) : Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Das im Bundestagsausschuß und 
im Plenum beschlossene Gesetz sah im Grunde eine 
Verlängerung der Ausbildungszeit für medizinisch-
technische Assistenten vor. Wir haben damals die-
sen Kompromiß gefunden, um überhaupt endlich, 
nach über sechs Jahren, die Berufsausbildung für 
medizinisch-technische Assistenten regeln zu kön-
nen. Wir meinen aber, daß das, was jetzt der Ver-
mittlungsausschuß vorgeschlagen hat, durchaus die 
Anforderungen erfüllt, die an die Berufsausbildung 
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der medizinisch-technischen Assistenten gestellt 
werden müssen, und daß mit dieser Regelung auch 
die Hinführung zur Fachhochschulreife nicht ver-
hindert wird; es gibt entsprechende Erklärungen der 
Kultusminister der Länder. 

Wir werden deshalb dem Vorschlag des Vermitt-
lungsausschusses zustimmen. 

Präsident von Hassel: Das Wort zur Abgabe 
einer Erklärung hat Herr Abgeordneter Spitzmüller 
für die Fraktion der FDP. 

Spitzmüller (FDP) : Meine sehr verehrten Da-
men, meine Herren! Im Ausschuß war es unser Be-
mühen, sicherzustellen, daß die Ausbildung eine 
ordentliche ist, daß sie aber nicht über Gebühr ver-
längert wird. Das Gesetz in der nunmehr vom Ver-
mittlungsausschuß vorgeschlagenen Fassung bringt 
zwar eine materielle Verlängerung der Ausbildung, 
weil es ja eine Teilung des bisherigen Berufs der 
MTA vorsieht. Vom Fachlichen her läßt das Gesetz 
natürlich trotzdem Wünsche offen. Die dreijährige 
Ausbildung, die der Fachausschuß beschlossen hatte, 
war als Kompromißlösung gedacht, um die Fach-
hochschulreife sicherzustellen. Wenn nunmehr die 
Länder, wie das in der Drucksache des Bundesrates 
zum Ausdruck kommt, erwarten, daß dem Bildungs-
gesamtplan nicht vorgegriffen wird, dann haben wir 
Freie Demokraten im gegenwärtigen Zeitpunkt für 
diesen Wunsch ein gewisses Verständnis. Aller-
dings muß es überraschen, wenn hier Dr. Hammans 
für die CDU/CSU-Fraktion gerade auf diesen Bil-
dungsgesamtplan hinweist, während es doch wie 
bekannt ist, in der Bund-Länder-Kommission die 
CDU-regierten Länder sind, die dafür sorgen, daß 
wir mit diesem Konzept des Bildungsgesamtplanes 
nicht weiterkommen. Hier ist also ein Widerspruch. 

Meine Damen und Herren, es handelt sich um ein 
Zustimmungsgesetz, und deshalb erscheint es uns 
Freien Demokraten wichtiger, dem Vorschlag des 
Vermittlungsausschusses zuzustimmen, um wenig-
stens diese geteilte und gegenüber der heutigen 
Situation verbesserte MTA-Ausbildung sicherzu-
stellen. Bei Zustimmungsgesetzen muß man sich 
eben oft, auch als Fachmann, mit dem Möglichen zu-
friedengeben, weil das Wünschbare nicht zu realisie-
ren ist. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Ihnen in Er-
innerung, was in der Drucksache VI /2323 ausgeführt 
ist. In der 5. Wahlperiode, also zur Zeit der Großen 
Koalition, waren zwei Gesetzentwürfe eingebracht 
worden. Der Bundesrat rief den Vermittlungsaus-
schuß an. Im Bundestag konnte die Vorlage vor Ab-
lauf der Legislaturperiode nicht mehr abschließend 
beraten werden. Der Sperling in der Hand erscheint 
uns sinnvoller als die Taube auf dem Dach. Wenn 
wir das Gesetz so verabschieden, wie es der Ver-
mittlungsausschuß vorschlägt, haben wir wenigstens 
den Sperling in der Hand, während uns die Taube 
auf dem Dach, also eine noch verbesserte MTA- 
Ausbildung, sogar zur Zeit der Großen Koalition 
vom Bundesrat verwehrt wurde. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident von Hassel: Keine weiteren Wort-
meldungen. Darf ich Sie bitten, zur Abstimmung 
Platz zu nehmen. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag 
des Vermittlungsausschusses auf Drucksache VI /2448. 
Wer dem Antrag zustimmt, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — 
Enthaltungen? — Das erste war die Mehrheit. Der 
Antrag ist angenommen. 

Ich rufe Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Aus-
schusses nach Artikel 77 des Grundgesetzes 
(Vermittlungsausschuß) zu dem Gesetz über 
die künstliche Besamung von Tieren (Besa-
mungsgesetz) 
— Drucksache VI /2449) —

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Lenz (Berg-
straße) 

Das Wort hat der Berichterstatter. 

Dr. Lenz (Bergstraße) (CDU/CSU) : Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Der Beschluß des 
Bundestages zu diesem Gesetz sieht vor, daß die 
Besamungserlaubnis erteilt wird, wenn durch einen 
Amtstierarzt oder Fachtierarzt für Zuchthygiene 
die Seuchenfreiheit und Zuchttauglichkeit des Tieres 
bescheinigt wird. 

Der Bundesrat hatte Bedenken, neben dem Amts-
tierarzt auch einen privaten Tierarzt für zustän-
dig zu erklären. Er ist der Auffassung, daß für die 
Ausstellung der fraglichen Bescheinigung allein der 
Amtstierarzt, wie auch im Viehseuchengesetz, zu-
ständig sein soll. 

Der Vermittlungsausschuß folgte dem Vorschlag 
des Bundesrates, die Worte „oder Fachtierarztes für 
Zuchthygiene" zu streichen. Namens des Vermitt-
lungsausschusses bitte ich Sie, diesem Vorschlag 
zuzustimmen. 

(Beifall.) 

Präsident von Hassel: Wortmeldungen zur 
Abgabe von Erklärungen liegen nicht vor. 

Wer diesem Antrag zustimmt, 'den bitte ich um 
das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Bei einigen Enthaltungen gegen einige Stimmen 
so beschlossen. 

Damit sind wir am Ende der Beratung der Vor-
lagen des Vermittlungsausschusses. 

Wir kommen zu Punkt 9 der Tagesordnung: 

Abgabe einer Erklärung der Bundesregierung 

Das Wort hat der Herr Bundesaußenminister. 

Scheel, Bundesminister des Auswärtigen: Herr 
Präsident! Meine sehr verehrten Damen! Meine 
Herren! Die Sondersitzung des Deutschen Bundes-
tages gibt mir Gelegenheit, zu einigen Fragen Stel-
lung zu nehmen, die in den letzten Wochen die Par-
teien und die Öffentlichkeit in besonderem Maße 
beschäftigt haben. Ich möchte mich dabei auf die 
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Probleme, die mit der Westeuropapolitik zusammen-
hängen, beschränken. 

Natürlich verlieren wir nicht aus dem Blick, was 
in der übrigen Welt vorgeht. Die Besprechungen, die 
der Herr Bundeskanzler kürzlich mit Präsident 
Nixon in Washington geführt hat, haben Gelegen-
heit zu einer weltweiten politischen Bestandsauf-
nahme geboten. Die Ankündigung der Reise von 
Präsident Nixon nach Peking für einen Zeitpunkt 
vor dem Mai 1972 macht die sich anbahnenden weit-
reichenden Veränderungen des globalen Gleich-
gewichts in der Welt deutlich. Die Erklärung des 
Präsidenten zu der beabsichtigten Reise ist ein wür-
diges Dokument der weltweiten Politik der Ent-
spannung und der Normalisierung, wie sie auch von 
uns verstanden wird. 

Die europäische Politik ist in Bewegung; das gilt 
sowohl für die Politik der Gemeinschaft als auch 
für die des Atlantischen Bündnisses. Diese Entwick-
lung wirft Fragen auf, auf die Sie, meine Kollegen, 
wie die deutsche Öffentlichkeit Antworten erwarten. 

Darf ich zunächst einmal klarstellen, daß ich heute 
nicht über Berlin berichten will. Zu den unbegrün-
deten Spekulationen eines Teils der Sonntagspresse 
hat die Bundesregierung bereits durch eine Ver

-

öffentlichung Stellung genommen. Die Fraktionen 
des Bundestages sind über den bisherigen Verlauf 
der Verhandlungen der Vier Mächte bis zur Stunde 
unterrichtet. Die Bundesregierung wird diese Übung 
auch während der Ferien beibehalten. Wenn der 
Stand der Verhandlungen es erforderlich machen 
sollte, wird sie den Bundestag oder seine Ausschüsse 
jederzeit über die Entwicklung informieren. Heute 
möchte ich nur sagen, daß wir den verhandelnden 
Botschaftern dankbar sind, daß sie auch während 
der Sommermonate zügig weiterarbeiten. Sie tun es 
im Interesse der Berliner, sie tun es in unser aller 
Interesse. 

Nun vorweg einige wenige allgemeine Bemer-
kungen zur Lage in Westeuropa. Ich glaube, wir 
sind uns alle darin einig, daß das zurückliegende 
Jahr zu einem der erfolgreichsten in der Entwick-
lung der Europäischen Gemeinschaften geworden 
ist. Wenn wir das im vergangenen Jahr Geleistete 
und Erreichte an den Verpflichtungen messen, die 
uns die Verträge auferlegen, und mit den Zielen 
vergleichen, die wir uns auf der Haager Konferenz 
vom Dezember 1969 selber gesetzt haben, so kön-
nen wir zufrieden sein. Die Bilanz ist gut und voller 
Perspektiven für die Zukunft. Die bedeutsamsten 
Ereignisse des Jahres 1970 waren zweifellos die 
Schaffung einer europäischen Finanzverfassung mit 
eigenen Einnahmen für die Gemeinschaften, der  ter-
mingemäße Beginn der Beitrittsverhandlungen, die 
Lösung der Kernprobleme des britischen Beitritts zu 
den Europäischen Gemeinschaften und der Beschluß, 
eine Wirtschafts- und Währungsunion der Gemein-
schaft zu bilden. 

Zur politischen Bedeutung dieser Beschlüsse be-
darf es in diesem Hause keiner besonderen Ausfüh-
rungen. Es gibt hierüber, wie ich dankbar feststellen 
möchte, auch keine Meinungsverschiedenheiten. Es 
muß aber doch festgehalten werden, daß diese Er-

gebnisse nur zustande gekommen sind, weil der 
Wille zum Erfolg und die politische Entschlossenheit 
aller Beteiligten sich als stärker erwiesen haben als 
noch so komplizierte wirtschaftliche oder technische 
Probleme. Die Gemeinschaft hat bewiesen, daß sie 
in der Lage ist, große Aufgaben zu bewältigen, und 
das gibt Kraft und Zuversicht für die weitere Arbeit. 

Ich darf hierbei ausdrücklich den ausgezeichneten 
Geist hervorheben, der in den Verhandlungen über 
den  Beitritt der vier künftigen Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft herrscht. Hier gilt mein besonderer 
Dank der französischen Delegation, die im ersten 
Halbjahr 1971 den Vorsitz innehatte und ohne deren 
Einsatz und Vermittlungsbereitschaft die erfreu-
lichen und schnellen Fortschritte nicht hätten zu-
stande kommen können. 

Im Zusammenhang mit dem Treffen zwischen 
Staatspräsident Pompidou und Premierminister 
Heath ist in der Presse die Besorgnis aufgetaucht, ob 
das britisch-französische Tête-à-tête nicht eine neue 
Politik der Erhaltung des Gleichgewichts in der Ge-
meinschaft einleiten könnte. Das Wort von der 
Entente cordiale ging um. Nun, wenn es eine En-

tente cordiale heute gibt, dann ist es nicht die vorn 
Anfang unseres Jahrhunderts, dann ist es eine 
Entente cordiale innerhalb der ganzen EWG. Es 
wäre töricht, zu vermuten, es käme heute ein ernst-
hafter Staatsmann auf den Gedanken, die Politik 
einer balance of power in Europa betreiben zu 
wollen. 

Der italienischen Präsidentschaft möchte ich für 
die Erfüllung der jetzt am 1. Juli übernommenen 
Aufgaben einen vollen Erfolg wünschen und unsere 
stetige Unterstützung für diese Aufgaben zusichern. 
Die Aufgabe des Vorsitzes in den Gemeinschaften 
beschränkt sich ja nicht auf die Tätigkeit in Brüssel, 
die verantwortungsvoll genug ist. Sie schließt die 
Aufgabe ein, dafür zu sorgen, daß die Gemeinschaft 
sich überall einheitlich präsentiert, wo diplomati-
sche Vertretungen in den Hauptstädten der Welt 
und an den Sitzen internationaler Organisationen 
tätig sind. 

Auch die zweite Hälfte dieses Jahres wird für die 
Gemeinschaft große Aufgaben mit sich bringen. In 
den Erweiterungsverhandlungen sind zwar große 
Fortschritte erzielt worden; dennoch ist vieles noch 
offen. Wir werden uns anstrengen müssen, wenn 
wir bis zum Ende des Jahres alles unter Dach und 
Fach haben wollen. Mit großer Anteilnahme und 
Aufmerksamkeit verfolgen wir die Diskussion, die 
nun in den beitrittsbereiten Ländern in aller Schärfe 
entbrannt ist. Die Intensität, ja, die Leidenschaft, 
mit der diese Auseinandersetzung geführt wird, 
zeigt erneut die gewaltige politische Bedeutung, 
die diese Erweiterung der Gemeinschaft nun einmal 
hat. In den Auseinandersetzungen tauchen viele 
Argumente wieder auf, die wir aus unseren parla-
mentarischen Debatten über die Schaffung der EWG 
noch kennen. Es mag vielleicht für unsere Kollegen 
in den beitrittswilligen Ländern gut sein, zu wissen, 
daß sich für uns heute viele Besorgnisse, die wir in 
diesem Hause im Jahre 1957 zum Ausdruck ge-
bracht haben, anders darstellen. Der mutige Schritt, 
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den wir damals gemeinsam mit unseren fünf Part-
nern getan haben, hat sich gelohnt. Niemand von 
uns möchte mehr zurück. 

Wir hoffen also auch zuversichtlich und vertrau-
ensvoll auf einen guten Ausgang der Diskussionen 
in den vier Ländern, die Mitglied der Gemeinschaft 
werden wollen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

In den nächsten Monaten werden die Verhand-
lungen über eine Regelung der Beziehungen zwi-
schen der erweiterten Gemeinschaft und den nicht 
beitretenden EFTA-Staaten eine wichtige Rolle 
spielen. Im Haager Kommuniqué haben wir diesen 
Staaten in Aussicht gestellt, daß wir enge Bindun-
gen zu ihnen suchen wollen. Natürlich darf durch 
diese Bindungen die Aktionsfähigkeit der Gemein-
schaft nicht eingeschränkt werden. Zwischen diesen 
beiden Zielsetzungen besteht ein gewisses Span-
nungsverhältnis, mit dein wir in der Zukunft fertig 
werden müssen. Die Kommission hat nun den Mit-
gliedstaaten über diesen Komplex Vorschläge unter-
breitet, über die in den nächsten Wochen, und zwar 
erstmals in der Ratssitzung am 26. und 27. Juli, ge-
sprochen werden wird. Wir glauben, daß eine Frei-
handelsregelung im gewerblichen Bereich den In-
teressen aller Beteiligten am besten gerecht wird. 
Eine Regelung mit dieser Zielsetzung, die darüber 
hinaus entwicklungsfähig sein soll und mit den Re-
geln des GATT übereinstimmen muß, entspricht der 
von der Gemeinschaft im November 1970 bekunde-
ten Absicht, daß neue Handelshemmnisse nicht auf-
gebaut werden sollten. Eine dahin gehende Erklä-
rung habe ich seinerzeit als Präsident des Rates der 
Europäischen Gemeinschaften gegenüber den Dele-
gationen der betreffenden Staaten abgegeben. 

Die Bundesregierung wird sich ausdrücklich für 
eine zügige Behandlung dieser wichtigen Fragen ein-
setzen, so daß die Verträge mit diesen Staaten 
gleichzeitig mit den Beitrittsverträgen in Kraft tre-
ten können. Sie wird dabei aber auch die Interessen 
anderer Staaten im Auge behalten, die in ihrem 
Handel von dem Erweiterungsprozeß betroffen sind. 
Das gilt vor allem für unsere Partner jenseits des 
Atlantiks, aber auch für alle anderen Länder, für 
die die neuen Entwicklungen in Europa möglicher-
weise handelspolitische Probleme aufwerfen. 

Während seines Besuchs in den Vereinigten 
Staaten hat der Bundeskanzler dem amerikanischen 
Präsidenten erneut versichert, wie sehr wir an einer 
besseren Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten 
Staaten und dem Gemeinsamen Markt interessiert 
sind. Viele Probleme, die heute in den USA sehr 
ernst genommen werden, würden weit weniger 
schwierig aussehen, wenn der Informationsstand 
besser wäre und wenn es schon einen intensiven 
Kontakt zwischen der Regierung der Vereinigten 
Staaten und der Kommission und anderen EWG- 
Gremien gäbe. Aber hier sind wir auf dem Wege. 

In diesem Zusammenhang, so meine ich, werden 
es alle Mitglieder des Deutschen Bundestages be-
grüßen, daß die Gemeinschaft im Bewußtsein ihrer 
Verantwortung gerade auch gegenüber den Ent-
wicklungsländern als erste unter den Handels-

mächten dieser Welt die allgemeinen Präferenzen 
für Entwicklungsländer mit Wirkung vom 1. Juli 
dieses Jahres in Kraft gesetzt hat. 

Hinsichtlich der noch offenen Währungsprobleme 
mit ihrer eminenten Bedeutung für den Bestand 
und die Weiterentwicklung der Gemeinschaft wer-
den wir uns auch im Interesse eines funktions-
fähigen Agrarmarktes weiter um eine Gemein-
schaftslösung bemühen. Dabei, so meine ich, sollten 
wir Meinungsverschiedenheiten nicht dramatisieren. 
Schließlich hat die Gemeinschaft mit dem Brüsseler 
Kommuniqué vom 9. Mai ja die Möglichkeit einer 
begrenzten Freigabe des Wechselkurses der D-Mark 
ausdrücklich zugelassen. 

Die Wirtschafts- und Währungsunion ist ein Zehn-
jahresprojekt, das in Stufen erreicht werden soll. 
Die erste Stufe, die gerade begonnen hat, soll vor 
allem dazu dienen, daß sich die Mitglieder an die 
Erfordernisse der späteren Abstufungen heran-
tasten. Zu diesen Erfordernissen gehört der Gleich-
klang in der Zielsetzung der Stabilitätspolitik, denn 
diese Gemeinschaft will eine stabile Gemeinschaft, 
eine Gemeinschaft der Stabilität sein — sie sollte 
es sein. Ist dieser Gleichklang gesichert und wird er 
mit Erfolg praktiziert, so ist auch der währungs-
politische Gleichklang kein Problem mehr. Aber 
solange das nicht so ist, wird es Probleme geben. 

Wir sind uns mit unseren Partnern - vor allem 
auch mit Frankreich — einig, daß sich die Gemein-
schaft so bald wie möglich als ein eigenständiger 
währungspolitischer Faktor in der Welt profilieren 
sollte. Unsere Vorschläge zur Abwehr spekulativer 
Kapitalzuflüsse über eine Erweiterung der Band-
breiten nach außen sind in jeder Hinsicht gemein-
schaftlicher Natur gewesen. Wir haben sie auch mit 
konkreten Zusagen untermauert. Wir waren und 
wir sind bereit, einem gemeinschaftlich abgestimm-
ten Interventionssystem an den Devisenmärkten zu-
zustimmen und eventuell auch den europäischen 
Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit 
schon früher verwirklichen zu helfen, obwohl er 
nach den bisherigen Beschlüssen erst für einen 
späteren Zeitpunkt vorgesehen ist. 

Wir sind bereit, bei den administrativen Maß-
nahmen, die die Kommission zur Abwehr von 
Kapitalzuflüssen vorgeschlagen hat, mitzugehen, 
freilich im Rahmen unserer marktwirtschaftlichen 
Grundhaltung. 

Das gegenwärtige Fehlen des Gleichklangs in der 
Währungspolitik hat freilich auch ein Gutes gehabt. 
Wir wissen jetzt alle besser, was nötig ist, damit 
die Wirtschafts- und Währungsunion funktionieren 
kann. Es wird hoffentlich aus späterer Rücksicht eine 
Episode bleiben, eine etwas steinige Strecke auf 
dem Wege zur Wirtschafts- und Währungsunion. 

Die Währungsfrage war auch ein wichtiges Thema 
bei den deutsch-französischen Konsultationen, zu 
denen Präsident Pompidou, sein Premierminister 
und die Fachminister am 5. und 6. Juli in Bonn weil-
ten. Gerade in der Währungsfrage hat sich der 
Wert dieser regelmäßigen Konsultationen erneut ge-
zeigt. Auch wenn wir noch nicht zu konkreten Lö-
sungen gekommen sind, ist es doch gelungen, Miß- 
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verständnisse zu beseitigen oder gar  nicht erst auf-
kommen zu lassen. 

In der Berlin-Frage haben die Konsultationen 
völlige Übereinstimmung der Ansichten ergeben. 
Wir haben diese Gelegenheit benutzt, der franzö-
sischen Seite für ihre Verhandlungsführung in Ber-
lin zu danken. Präsident Pompidou versicherte uns 
erneut, daß wir in unserer Politik gegenüber Ost-
europa weiter auf die  Unterstützung Frankreichs 
rechnen können. 

Die Zusammenarbeit mit Frankreich in der Tech-
nologie macht Fortschritte. Schließlich haben wir bei 
diesen Konsultationen unseren Partnern durch Mi-
nisterpräsident Filbinger mitteilen können, daß dem 
französischen Wunsch, ihrer Sprache an den deut-
schen Schulen eine bessere Stellung im Sprach-
unterricht einzuräumen, in gewissem Umfang Rech-
nung getragen wird. 

Aber nicht nur wegen dieses letzten Punktes 
waren beide Seiten mit dem Ergebnis der Konsul-
tation vollauf zufrieden. Der Teil der Presse, der 
Enttäuschung auf der einen oder anderen Seite oder 
gar auf beiden Seiten feststellen zu können glaubte, 
hat sich einfach geirrt. Ich bin sicher, daß die 
deutsch-französische Zusammenarbeit trotz der 
Schwankungen der Tagespolitik im Prozeß der Eini-
gung Europas weiterhin ein wichtiges, wertvolles 
und dauerhaftes Element darstellen wird. 

Meine Damen und Herren, parallel zur Integra-
tion in den Europäischen Gemeinschaften und in 
einer zunehmend enger werdenden Verbindung mit 

 dem Europäischen Parlament und der Europäischen 
Kommission findet die außenpolitische Zusammen-
arbeit der Gemeinschaftsstaaten statt. Seit der Ver-
abschiedung des Luxemburger Berichts am 27. Okto-
ber 1970, zu dessen Zustandekommen die Initia-
tiven der Bundesregierung erheblich beigetragen 
haben, ist als erste Phase der europäischen politi-
schen Einigung ein Mechanismus qualifizierter Kon-
sultationen zwischen den Sechs sowie des Meinungs-
austauschs zwischen den Gemeinschaftsstaaten und 
den vier beitrittswilligen Staaten über wichtige 
außenpolitische Fragen in Gang gesetzt worden. 

Darüber hinaus wurden eine Reihe praktischer 
Maßnahmen ergriffen, die zu einem sich ständig ver-
dichtenden Netz außenpolitischer Zusammenarbeit 
führen. Durch sie wird der eigentliche Konsultations-
mechanismus ergänzt und werden seine Wirksam-
keit und Kontinuität gewährleistet. Wenn auch die 
bisherigen Erfahrungen notwendigerweise noch be-
grenzt sind, so läßt sich doch heute schon sagen, daß 
diese Form der außenpolitischen Zusammenarbeit 
noch für eine lange Zeit der erfolgversprechende 
Weg bleiben wird, damit Europa mit einer 
Stimme sprechen kann. 

In einer deutschen Wochenzeitschrift ist jüngst 
eine interessante Betrachtung über die Zukunft der 
europäischen Einigung erschienen. Der Verfasser, 
der sich durch sein Vornamen-Pseudonym als Deut-
scher ausweist, macht aus dem Mechanismus der 
politischen Zusammenarbeit geradezu eine Anti-
supranational-Ideologie. Ich kann dem Verfasser in 
einigen, jedoch nicht in allen seinen Folgerungen  

beitreten. Vor einem Dogmenstreit vor allem sollten 
wir uns hüten. Wir haben ihn ja Gott sei Dank ge-
rade überwunden. Aber ein zielbewußtes, in der 
Methode pragmatisches Handeln ist vor allem nach 
dem Beitritt Großbritanniens der allein erfolgver-
sprechende Weg der politischen Zusammenarbeit. 
Wir sollten diesen Weg auf die Gemeinschaft hin 
entwickeln, nicht neben der Gemeinschaft her. Bald 
wird man auch über erste gemeinsame Institutionen 
sprechen müssen. Wir vergessen nicht, meine ver-
ehrten Kollegen, daß das einige Europa, das wir 
schaffen wollen, ein Europa ist, das durch eine euro-
päische Regierung handelt. 

Bei den bisher konsultierten Themen gelang es 
trotz natürlicherweise bestehender Meinungsunter-
schiede, zu einem bestimmten Grad außenpolitischer 
Zusammenarbeit zu kommen. Das gilt auch für die 
Frage der Abstimmung einer gemeinsamen Nahost-
politik innerhalb der Europäischen Gemeinschaft. 

Nun hat gerade dieses Thema in den letzten Ta-
gen die deutsche und die internationale Öffentlich-
keit lebhaft beschäftigt. Das hat seinen Grund. Zu-
nächst stellt sich nämlich die Frage, ob denn die 
Mitglieder der EWG, ob denn die Europäer über-
haupt ein Recht haben, sich mit dem Konflikt im 
Nahen Osten zu beschäftigen. Und dann ist es dieses 
völlig Neue. Da versuchen sechs Länder, von denen 
jedes natürlich seine eigene Politik im Nahostraum 
betreibt, und zwar unterschiedliche Politik, wie man 
weiß, über gemeinsame Analysen zu gemeinsamer 
Meinung und danach zu gemeinsamem Handeln zu 
kommen. 

Lassen Sie mich zunächst ein paar Worte zur Nah-
ostpolitik der Bundesrepublik sagen, um danach zu 
untersuchen, ob sie mit der sich entwickelnden 
EWG-Haltung vereinbar ist. 

Die Bundesregierung tritt in ihrer Außenpolitik 
allgemein für die Erhaltung oder Wiederherstellung 
des Friedens in der Welt ein. Das ist der oberste 
Grundsatz, von dem sie sich insbesondere auch in 
ihrer Nahostpolitik leiten läßt. Die Frage, ob Krieg 
oder Frieden im Nahen Osten herrscht, berührt die 
Interessen Europas und der Bundesrepublik in di-
rekter Weise, und wir unterstützen daher alle Be-
mühungen um eine friedliche Beilegung des Nahost-
konflikts. 

Die Nahost-Entschließung des Sicherheitsrats der 
Vereinten Nationen von 1967 ist nach langwierigen 
und schwierigen Erörterungen zustande gekommen 
und stellt nach unserer Auffassung die beste Grund-
lage für die Herbeiführung einer den Interessen aller 

 Völker dieser Region dienenden friedlichen Lösung 
des Konflikts dar. Eine Regelung, die den Grund-
sätzen der Nahost-Resolution Rechnung trägt, müßte 
in freier Vereinbarung die Zustimmung aller Betei-
ligten finden. Dafür gibt jetzt die Jarring-Mission 
den Rahmen ab. Wir sind bereit, jederzeit alles in 
unserer Macht Stehende zu tun, um zu ihrem Erfolg 
beizutragen und nach Wiederherstellung des Frie-
dens in diesem Raum bei seiner sozialen und wirt-
schaftlichen Stabilisierung mitzuwirken. 

Den Ländern dieser Region gegenüber strebt die 
Bundesrepublik ein ausgewogenes Verhältnis an. 
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Die guten, sich weiter entwickelnden Beziehungen 
zu Israel haben ihren besonderen Charakter durch 
das, was im deutschen Namen den Juden angetan 
wurde. Niemand kann sich aus seiner Geschichte 
stehlen. Andererseits liegt es sowohl in unserem In-
teresse als auch im Interesse der Nahostländer, daß 
wir den Versuch machen, in absehbarer Zeit die 
diplomatischen Beziehungen zu den arabischen Län-
dern wiederherzustellen, zu denen sie seit 1965 un-
terbrochen sind. Manch besonnene Stimme aus der 
arabischen Welt gerade in den letzten Tagen ist hier 
mit Aufmerksamkeit beachtet worden. 

Meine Damen und Herren, der von den Direktoren 
der sechs europäischen Außenministerien erarbeitete 
Bericht trägt diesen Grundsätzen, nach denen die 
Bundesrepublik ihre Nahostpolitik orientiert, Rech-
nung. Er wurde — das möchte ich hier unterstrei-
chen — von den sechs Außenministern einstimmig 
gebilligt. Er stellt somit ein gemeinsames Dokument 
der Sechs dar. 

Was die leider so häufig diskutierte Frage an-
langt, ob den Beratungen die Nahost-Entschließung 
des Sicherheitsrats im englischen oder im französi-
schen Wortlaut zugrunde lag, so möchte ich sie wie 
folgt beantworten. EWG-Nahostpapier und Sicher-
heitsratsentschließung sind klar zu unterscheiden; 
es sind zwei verschiedene Dinge. Das letzte ist eine 
Empfehlung an den Generalsekretär der Vereinten 
Nationen, das erste ein Arbeitspapier der an der 
politischen Zusammenarbeit der europäischen Staa-
ten beteiligten Regierungen. Es enthält nicht eine 
Auslegung der Nahost-Resolution des Sicherheits-
rats, sondern eine eigene, auf der Resolution auf-
bauende Konzeption der Sechs, die sich insbeson-
dere von der inneren Ausgewogenheit der Nahost-
Entschließung des Sicherheitsrats leiten läßt. 

Meine verehrten Kollegen, anläßlich meines Be-
suchs in Israel hatte ich Gelegenheit, die deutsche 
Nahostpolitik in all ihren Aspekten zu erläutern. Sie 
zielt, wie ich eben sagte, darauf ab, gute Beziehun-
gen zu allen Staaten dieser Region zu unterhalten. 
Ich hatte auch Gelegenheit, die Motive darzustellen, 
von denen sich die beteiligten Minister bei ihrer 
Erörterung der Lage im Nahen Osten leiten lassen. 
Ich habe u. a. ausgeführt, daß das Dokument der 
Sechs natürlich nicht die Haltung eines einzelnen 
Partners reflektiert, sondern eine gemeinsame Mei-
nung aller an den Konsultationen beteiligten Regie-
rungen. Ich habe ferner das Bemühen der europä-
ischen Regierungen begründet und erläutert, in 
Fragen gemeinsamen politischen Interesses mit einer 
Stimme zu sprechen, und deutlich gemacht, daß die 
Haltung der Sechs oder der Zehn naturgemäß eine 
andere ist als die unkoordinierte Meinung einzelner 
Regierungen. 

Über meine Gespräche in Israel sind die Regie-
rungen der EWG-Länder und der vier beitrittswilli-
gen Länder im einzelnen unterrichtet worden. Es ist 
daher abwegig, wenn in einzelnen Presseorganen 
immer weiter spekuliert wird, ob da oder dort viel-
leicht doch eine Verstimmung eingetreten sein 
könnte. 

(Abg. Dr. Barzel: Immer nur die Presse!) 

Ich glaube, bei meinen israelischen Partnern Ver-
ständnis für unsere Haltung gewonnen und damit 
zur Festigung der deutsch-israelischen Beziehungen 
beigetragen zu haben. Das war auch das Ziel meiner 
Reise. Nach meiner Abreise aus Jerusalem hat mein 
Gastgeber, Außenminister Abba Eban, gesagt, daß 
manche Besorgnisse der Israelis durch den Besuch 
zerstreut worden seien. 

(Abg. Dr. Barzel: Also nicht alle!) 

— Das kann ja gar nicht sein! Oder er hat gesagt, 
manche Besorgnisse seien offenbar übertrieben ge-
wesen. 

(Abg. Dr. Barzel: Aber nicht alle!) 

Das spricht dafür, meine Damen und Herren, daß 
in Israel das Verständnis auch für die politische 
Zusammenarbeit der EWG-Länder wächst. 

Ich fasse zusammen. Wir haben nicht nur das 
Recht, sondern die Pflicht, zum Frieden im Nahen 
Osten beizutragen. Ein Frieden, der dauerhaft sein 
soll, muß zwischen den Beteiligten in freier Verein-
barung geschlossen werden. Teillösungen können 
den Weg zu einem endgültigen Friedensvertrag er-
leichtern. Jedes Volk soll das Recht haben, in ge-
sicherten Grenzen zu leben. 

(Abg. Ott: Auch das deutsche!) 

— Aber ja, Herr Ott. Wer würde das bezweifeln! 
(Abg. Wehner: Unglaublich!) 

Wir haben daran wirklich lange gearbeitet. 

(Abg. Wehner: Das kann nur hier passieren!) 

Das sich einigende Europa muß schon jetzt dazu 
beitragen, daß Haß und Krieg von den großen Auf-
gaben der friedlichen Zusammenarbeit, der wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung aller Völker 
in diesem Raum abgelöst werden können. In diesem 
Sinne hat sich die Bundesregierung an der politi-
schen Zusammenarbeit der Sechs zu diesem Problem 
beteiligt, und in diesem Sinne wird sie sich auch 
weiterhin daran beteiligen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident von Hassel: Ich danke dem Herrn 
Außenminister für die Abgabe seiner Erklärung. 

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Ab-
geordnete Dr. Barzel. 

Dr. Barzel (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Eine außenpolitische Regie-
rungserklärung anläßlich einer Sondersitzung des 
Deutschen Bundestages aus anderem Grunde in 
einer veränderten weltpolitischen Lage — verän-
dert u. a. durch die neue Rolle Pekings, durch die 
Öffnung der Europäischen Gemeinschaft für Groß-
britannien und andere sowie durch die ernste Lage 
im Mittelmeer — während 'der Sommerpause mußte 
Erwartungen auf neue Perspektiven oder mindestens 
auf neue Informationen wecken. Warum sonst wäre 
die Regierung mit dem Wunsch an das Haus heran-
getreten, diese Erklärung abzugeben? Vielleicht 
nur, um in 'dieser Lage über Berlin ausdrücklich 
nichts zu sagen? Oder um das zu wiederholen, was 
der Herr Bundeskanzler unlängst bei der letzten 
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Aussprache hier zum Beitritt Großbritanniens ge-
sagt hat? Oder hatte der Außenminister vielleicht 
andere Gründe, z. B. sich zu rechtfertigen oder die 
zerstörte Glaubwürdigkeit wiederherzustellen? 
Wenn ja, wo? In Paris oder in Tel Aviv? Und was 
ist nun in dieser Lage, Herr Außenminister, die 
Ostasienpolitik der Bundesregierung? Da sind doch 
sicher ein paar Sätze mehr notwendig als das, was 
Sie, Herr Bundeskanzler, unlängst gesagt haben. 

(Zurufe von der SPD.) 

Welches also auch immer die Motive für diese Re-
gierungserklärung gewesen sein mögen: sie wurde 
dieser Stunde nicht gerecht. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

In dieser Lage müßte, wie wir meinen, zweierlei 
geschehen. Zum einen müßte ein Vorstoß auf das 
politische Europa hin unternommen und sollte nicht 
nur eine lahme Beschreibung gegeben werden; denn 
diese Lage zwingt doch die freien Europäer dazu, 
sich zu vereinigen, ohne sich darin stimmen wir 
überein - über verbale Positionen zu zerstreiten. 
Statt dessen — dies halten wir hier fest — ist die 
Regierung erneut hinter Vorstellungen zurückge-
blieben, wie sie z. B. der französische Staatspräsident 
entwickelt hat. Dieser fordert nicht nur, wie das so-
eben geschah, eine europäische Regierung, deren 
Entscheidungen für sämtliche Mitgliedstaaten bin-
dend sind, sondern er fordert auch, daß diese Re-
gierung über eine eigene Verwaltung verfügt, und 
er fordert schließlich ein wirkliches Europäisches 

I Parlament, das dieser Regierung gegenübersteht. Da-
hinter blieb der Herr Außenminister zurück, und zu 
diesem Punkt schwieg sich die Bundesregierung 
wieder aus. 

Zumindest hätte doch dieses Haus hören sollen, 
daß die Regierung etwa eine Initiative ergriffen 
habe, alsbald die Auswirkungen der Chinapolitik 
der USA mit den europäischen Partnern nach dem 
Verfahren zu erörtern, das Sie hier lobenswerter-
weise — sich selbst lobend — erwähnt haben, mit 
dem Ziel, eine einheitliche Auffassung herbeizu-
führen und sich selbst davon leiten zu lassen — ich 
sage dies mit Bedacht , daß unsere politische Land-
karte prinzipiell von weißen Flecken frei sein sollte. 
— Das alles ist nicht geschehen. 

In dieser Lage wäre es zweitens erforderlich, der 
Sowjetunion deutlich zu sagen, daß sie, wenn sie 
sich — das begrüßen wir doch alle als eine euro-
päische Macht versteht, gerade jetzt in Berlin ein 
Zeichen der Verständigung setzen und in Deutsch-
land und damit für Europa einen Beweis der Ent-
spannung geben sollte. Nichts davon ist geschehen. 
Wir wurden eigentlich nur Zeugen davon, wie sich 
der Herr Bundesaußenminister bemühte, der eigenen 
Regierung auch noch Blumen zu streuen. Das war zu 
wenig für diesen Augenblick. 

Herr Kollege Scheel, Sie sollten nicht, was das 
Verhältnis zu Frankreich betrifft, die Presse für alle, 
wie Sie es nennen, „Mißverständnisse" verantwort-
lich machen. Immerhin ist es hier in Bonn doch so 
gewesen, daß auf der offenen Szene einer Bundes-
pressekonferenz der Regierungssprecher, als er  

interpretierte, statt zu informieren, also wieder ein-
mal die Wahrheit verschönte 

(Widerspruch bei der SPD) 

— das sind seine Worte; Sie erinnern sich an die 
Haushaltsdebatte, meine Damen und Herren —, von 
seinem französischen Kollegen, dem Minister 
Hamon, berichtigt wurde und eine Klarstellung er-
folgte, daß dem nicht so sei, wie Herr Ahlers mit-
geteilt habe. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Es ist, Herr Kollege Scheel, doch wohl auch keine 
„Presseente", daß der Herr französische Außen-
minister den deutschen Botschafter in Paris zu sich 
gebeten habe, weil es Unklarheiten gegeben habe. 
Also so schön einvernehmlich, wie Sie es darstellen, 
sind die Dinge doch wohl nicht und waren sie wohl 
auch nicht. Ich glaube, Herr Kollege Scheel, Sie soll-
ten dieses Haus bei dem fortgeschrittenen Stand der 
europäischen Integration und des Informationsaus-
tauschs zwischen allen nicht für so desinformiert 
halten, daß Sie glauben können, hier so ein Bild 
malen zu können. 

(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU.) 

Aber vielleicht liegt eben darin der Sinn dieser 
Rede und der Tatsache dieser Regierungserklärung, 
daß nun in den Fragen, zu denen Sie sprachen, eine 

wie soll ich sagen? — endgültigere Version des 
zur Zeit Gemeinten hier im Hause mitgeteilt wer-
den soll. Nun, dies werden wir sehen. Auf jeden 
Fall werden wir Sie später in anderen Debatten an 
das zu erinnern haben, was Sie heute über die völ-
kerrechtliche Unvereinbarkeit territorialer Gewinne 
durch Krieg und über die Notwendigkeit von Neu-
regelungen nur mit Zustimmung der Beteiligten im 
Wege freier Vereinbarung gesagt haben. 

(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU.) 

Das, Herr Kollege Scheel, gilt auch für Mitteleuropa 
und gilt natürlich auch für Deutschland. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Meine Kollegen Birrenbach und Blumenfeld wer-
den zu den Themen Naher Osten und Europa dem 
Kollegen Scheel im einzelnen antworten. Ich möchte 
für unsere Fraktion zu dem sprechen, was die Re-
gierung hier ausgeklammert hat, nämlich zu Berlin. 

Gestern hat es die Bundesregierung unterlassen, 
Zeitungsmeldungen zurückzuweisen, nach denen die 
Bundesregierung die Verbündeten zu größerer Nach-
giebigkeit gegenüber der Sowjetunion dränge 

(Hört! Hört! und Pfui-Rufe von der CDU/CSU) 

und zu weiteren sehr wesentlichen Entgegenkom-
men in Sachen Berlin bereit sei. Heute gibt die Bun-
desregierung einen außenpolitischen Bericht und 
klammert dabei Berlin aus. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU. — Zuruf von 
der SPD: Berlin ist doch kein Ausland!) 

Der Hinweis des Außenministers auf die baldige 
interne Information ersetzt, Herr Kollege Scheel, das 
nötige Dementi nicht. Er verstärkt unsere Besorgnis. 
Die Zweifel bleiben, weil Klarheit fehlt. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 
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als sich selbst zuzuschreiben, nämlich ihrem be-
redten Schweigen, wenn hier zunächst von Berlin 
gesprochen wird, weil davon gesprochen werden 
muß. Denn wir haben hier die Erfahrung machen 
müssen, daß bei dieser Bundesregierung am wich-
tigsten ist, was sie nicht sagt. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Sollte es hier den üblichen Einwand geben, das 
störe die Vertraulichkeit oder das störe den Gang 
der Verhandlungen, so erinnere ich an unsere De-
batte vom 9. Juni. 

(Zuruf von der SPD.) 

— Was haben Sie zugerufen? 

(Zuruf von der SPD: Das würde Sie auch 
nicht stören!) 

— Glauben Sie vielleicht, daß Sie das machen kön-
nen, was Sie nach der Meldung der „Deutschen Zei-
tung" in Berlin mit dem Vorstand der sozialdemo-
kratischen Fraktion machen konnten? 

(Abg. Brandt: Quatsch, was dort steht!) 

— Der Herr Bundeskanzler teilt mit, was Herr Wir-
sing hier schreibt, sei Quatsch. 

(Abg. Brandt: Jawohl!) 

— Dann wollen wir das nicht in die Debatte hier 
einführen, meine Damen und Herren. 

Sie erklären also damit, Herr Bundeskanzler — das 
ist ganz interessant —, daß Sie keine Termine für 
die Ratifikation und für das Inkrafttreten der Berlin-
Lösung setzen. Sie dementieren damit, daß Sie nicht 
darauf bestehen, von den drei Westmächten die 
Zulassung zur Errichtung eines sowjetischen Gene-
ralkonsulats in West-Berlin zu erhalten. Sie sagen, 
dieser ganze Bericht sei „Quatsch". So danke ich 
für diese Klarstellung, Herr Bundeskanzler. Der 
Gang der Entwicklung in und um Berlin wird zei-
gen, ob Herr Wirsing, wie Sie es nennen, „Quatsch" 
gesagt hat und ob das stimmt, was Ihr Zuruf in die-
sem Augenblick bedeutet. 

(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU. — 
Zurufe von der SPD.) 

Präsident von Hassel: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage des Abgeordneten Dr. Ehmke? 

Dr. Barzel (CDU/CSU) : Herr Präsident, ich 
möchte keine Zwischenfragen zulassen. 

(Abg. Dr. Ehmke: Das kann ich mir denken!) 

Warum, Herr Bundeskanzler, haben Sie die vielen 
Meldungen, die es seit Anfang Mai in der deutschen 
und internationalen Presse zu dieser Frage gibt, 
dann nicht dementiert? 

(Abg. Corterier: Wir können doch nicht jeden 
Tag dementieren!) 

Es wird Ihnen doch seit Wochen in der deutschen 
und internationalen Presse gesagt, Sie seien es, 
der die USA und andere Länder bedränge, der so-
wjetischen Forderung nach dem Generalkonsulat 
nachzugeben. Das wird seit Wochen behauptet und 

nicht dementiert. Herr Bundeskanzler, erklären Sie: 
„Das stimmt auch nicht!". Dann ist das aus der 
Welt. Nur, warum sagen Sie jetzt auf so eine ein-
einzige Bemerkung, dies sei „Quatsch", schweigen 
aber wochenlang zu Behauptungen, die dann doch 
offenbar nicht stimmen? 

Deshalb sage ich: Weil so lange geschwiegen 
worden ist, bleibt unser Zweifel erhalten. Wir haben 
nicht vergessen, was Sie in diesem Hause über die 
Nichtexistenz des Bahr-Papiers gesagt haben, das 
inzwischen in Dokumenten nachzulesen ist! 

(Anhaltender Beifall bei der CDU/CSU. — 
Abg. Dr. Ehmke: Es ist hier doch noch 
nicht Saarbrücken! — Gegenruf des Abg. 

Rasner.) 

Diese Erörterung im Bundestag am 9. Juni, die 
durch Zwischenrufe etwas angereichert worden ist, 
sei, so haben es hinterher alle gesagt, hilfreich ge-
wesen, und sie habe zu größerer Klarheit beige-
tragen. In dieser Junidebatte hat der Herr Bundes-
kanzler selbst erneut unsere positive Mitwirkung 
bei der Festlegung der westlichen Position be-
kräftigt. Aus eben diesem Grund sprechen wir 
heute von Berlin; denn Klarheit kann doch niemals 
schaden. Wir alle in diesem Hause wünschen doch 
ein Verhandlungsergebnis, das wir alle als befrie-
digend bezeichnen und auch verantworten können. 
Deshalb muß rechtzeitig, also heute, gesagt werden, 
daß ein Status quo minus in und um Berlin nicht 
befriedigend wäre. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ebenso muß gesagt werden: Mehr Rechte der 
Sowjetunion, mehr Präsenz der Sowjetunion in 
West-Berlin bei gleichzeitig weniger Rechten, we-
niger Präsenz des Bundes in West-Berlin — auch 
dies wäre— ich hoffe, nicht allein für die CDU/CSU- 
Fraktion — nicht befriedigend. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Es darf kein Zweifel sein, daß West-Berlin nach 
außen von der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland vertreten wird, mit aller Konsequenz 
vom Paß bis zur Europäischen Sicherheitskonferenz. 

Wir haben hier am 9. Juni erneut gesagt — so-
weit man dies öffentlich tun kann —, was Inhalt 
einer Berlin-Lösung sein muß, die wir als befrie-
digend ansehen. Dies gilt unverändert, ebenso wie 
unsere Meinung, daß es keinen Anlaß gibt, Grund-
satzfragen mit der Sowjetunion, mit Polen, mit der 
DDR vertraglich zu regeln, wenn nicht erstens die 
ungeschmälerten westlichen Positionen in und um 
Berlin von der Sowjetunion anerkannt, zweitens 
unwiderrufliche Fortschritte zur Verbesserung der 
Lage der Deutschen in Deutschland erreicht und 
drittens das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen, 
also die deutsche Frage in der Substanz, zumindest 
offen und das Selbstbestimmungsrecht unbeein-
trächtigt sind. 

Meine Damen und Herren, die gewachsenen Bin-
dungen zwischen West-Berlin und dem freien 
Deutschland, die der Präsident der USA als „ganz 
und gar legitim" bezeichnet, gehören ebenso wie 
der freie Zugang und die Anwesenheit der Schutz- 
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machte zur Lebensfähigkeit des freien Berlin. Was 
der Bund in Berlin tut, gehört zum Status quo. Was 
der Bund in Berlin tut, ist Rechtens! Nichts davon 
ist Anmaßung, nichts davon ist vermeintlichen 
Rechtes. Wenn wir alle hier oft gesagt haben, —  

(Bundeskanzler Brandt: Das hätten frühere 
Innenminister einmal sagen sollen!) 

— Herr Kollege, verzeihen Sie, Herr Bundes-
kanzler — ich will Sie, auch wenn Sie von dort aus 
einen Zwischenruf machen, doch so nennen —, ich 
weiß, auf welchen Anlaß Sie anspielen. Die ganze 
Sache steht in Bundestagsdrucksachen. Es wird im-
mer wieder drohend gesagt: Dann kommen wir und 
ziehen diese große Sache von eurem damaligen 
Innenminister im Hinblick auf die Bundesversamm-
lung in Berlin heraus. Ich will jetzt in dieser Frage 
nicht replizieren, Herr Kollege Brandt und früherer 
Regierender Bürgermeister damals in jenem Jahr, 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

aber ich möchte Sie doch bitten, eines ad notam zu 
nehmen, sich nämlich zu fragen, ob damals die 
Bundesversammlung in Berlin stattgefunden hat 
oder nicht. Sie hat in Berlin stattgefunden! Dies ist 
der Vorgang. Sie sollten nicht glauben, uns durch 
irgendeinen solchen Zuruf vielleicht in der Meinung 
zu dieser Frage beeinflussen zu können. Wir sagen 
das, Herr Bundeskanzler, was wir denken, von 
dieser Stelle aus, und wir verantworten das auch, 
was wir dazu sagen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Meine Damen und Herren, wir haben oft gesagt 
— und auch Sie mit Ihren Worten —, das freie 
Berlin und das freie Deutschland gehören zusam-
men. Wir haben hier gesagt und Sie haben dem zu-
gestimmt: Aus Berlin darf kein drittes Deutschland 
werden. Wer an diesen beiden prinzipiellen Positio-
nen festhält, und ich hoffe, wir tun dies alle, der 
darf weder drinnen noch draußen, weder öffentlich 
noch vertraulich etwa sagen, Berlin sei kein Teil 
der Bundesrepublik Deutschland, und der darf es 
nicht zulassen, daß man von Berlin als einem drit-
ten Gebilde auf deutschem Boden spricht. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Dies, meine Damen und Herren, ist unvereinbar. 
Und wenn Sie dies meinen, kommen Sie hierher; 
wir hören gerne jede Erklärung, um in dieser Frage 
wirklich das zu finden, was uns miteinander gut 
bekommt. 

Sollte aber jemand zu Schritten drängen, welche 
— so oder so — im wesentlichen darauf hinaus-
laufen, eine Viermächteverantwortung allein über 
West-Berlin zu begründen, noch mit einer Ver-
stärkung der sowjetischen Anwesenheit in West-
Berlin, vielleicht noch — ich wehre hier etwas ab — 
mit irgendwelchen Auflagen des Wohlverhaltens, 
also nicht mehr der demokratischen Ordnung, dann 
wäre dies alles doch nicht nur die Verunsicherung 
Berlins, sondern die Verschiebung der Gleich-
gewichte in Europa. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Deshalb darf hier eben nichts geschehen, was die 
Bindungen Berlins zum Bund lockert oder tatsäch-
lich oder auch nur dem Eindruck nach dazu führt, 
daß Berlin immer mehr als eine selbständige poli-
tische Einheit angesehen und auch gewertet werden 
muß. 

Ich sage dies im Hinblick auf manche Unklarheit, 
die ein konkretes Dementi der Regierung leicht 
hätte vom Tisch wischen können und dadurch diese 
letzten Ausführungen überflüssig gemacht hätte. 
Ich hoffe aber doch sehr — trotz dem, was der 
Regierungssprecher heute mittag erklärt hat —, daß 
sich der frühere Regierende Bürgermeister von 
Berlin immer noch daran erinnert, wie er im Jahre 
1962 den Sachverhalt Berlin hinsichtlich der teil-
weisen — mehr ist es ja nicht — Suspendierung 
des Grundgesetzes beschrieben hat. Er hat damals 
zutreffend gesagt: 

Die unlösliche Zugehörigkeit des Landes Berlin 
zum Bund ist von Verfassungs wegen ent-
schieden und nur durch bestimmte alliierte Vor-
behalte begrenzt. 

Wir stimmen dem heute noch zu. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Wer so denkt, darf eben nicht zulassen, daß davon 
geredet wird, Berlin sei „kein Teil" der Bundes-
republik Deutschland, oder es sei ein „drittes Ge-
bilde" auf deutschem Boden. 

Nun sagt man— und wahrscheinlich ist dies auch 
so —, es sei unmöglich, eine Berlin-Regelung an-
ders zu erreichen als auf der Basis des gegenwärti-
gen Status. Wenn das so ist, dann ist doch aber 
hier besonders scharf zu fragen, ob nicht die eine 
oder andere Maßnahme jetzt oder in der Folgewir-
kung den Status verändert, z. B. eine besondere 
sowjetrussische Behörde in West-Berlin, dann ist 
doch zu fragen, ob dies sich mit dem gegenwärti-
gen Status vereinbaren läßt, ob etwa Veränderun-
gen in der Anwesenheit des Bundes in Berlin dem 
widersprechen und ob nicht das Ganze dann doch 
dazu führt, daß Geist und Inhalt des Moskauer Ver-
trages, wie ihn die Bundesregierung darstellt, nach 
dem ja alle Abreden mit Dritten unberührt sein 
sollen, doch höchst zweifelhaft ist, weil z. B. die 
Außenvertretung Berlins in Frage gestellt werden 
könnte. 

Wir sehen bis zur Stunde nicht, daß die Sowjet-
union in Berlin die Gegenleistung für die Moskauer 
Unterschrift erbringt. Wir sehen Verhandlungen, in 
denen erneut Preise gefordert werden aus der Sub-
stanz Berlins. Wir sehen die Sowjetunion fordern 
und den Status quo minus verlangen. 

Meine Damen und Herren, es geht nicht -- und 
dies möchte ich noch einmal hier sagen — um 
irgendeine, sondern um eine befriedigende 

 Berlin-Lösung. Dazu gehört, daß die Verantwort-
lichkeiten und die Rechte der vier Mächte erhalten 
bleiben. Auf dieser Basis, und nur auf dieser, könn-
ten natürlich deutsche Stellen mit Zustimmung der 
Verantwortlichen mit der Durchführung technischer 
Funktionen beauftragt werden. 
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erstens den Berlinern Vertrauen gibt, so, daß 
junge Menschen nach Berlin gehen, weil nur dadurch 
Berlin lebensfähig bleibt, 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

denn die Bevölkerung Berlins ist, wie die jeder 
Großstadt, überaltert und braucht Zuzug; 

zweitens die Zugänge unter alliierter Verantwor-
tung störfrei und schikanenfrei macht; 

drittens die Zusammengehörigkeit des freien Ber-
lin mit dem freien Deutschland garantiert, entspre-
chend den vorhandenen, gewachsenen politischen, 
rechtlichen, wirtschaftlichen, finanziellen und kultu-
rellen Bindungen; dazu gehören die Vertretung 
West-Berlins nach außen durch den Bund und die 
Anwesenheit des Bundes in West-Berlin; 

viertens zur Beseitigung der Diskriminierung der 
Berliner im innerstädtischen und internationalen 
Verkehr führt. 

Diesen vier Punkten, Herr Bundeskanzler — sie 
sind Ihnen nicht unbekannt — haben Sie zuge-
stimmt, zuletzt am 9. Juni dieses Jahres in Ihrer 
Erklärung hier in diesem Hause. Wir meinen, daß 
diese Zustimmung und der unterlassene öffentliche 
Widerspruch gegen die Pressemeldungen dieser 
Tage nicht miteinander in Einklang stehen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Wenn diese vier Punkte, Herr Bundeskanzler, so 
gelten, wie sie gemeint sind, wie sie gesagt sind, wie 
sie geschrieben sind, dann müssen Sie, so meinen 
wir, öffentlich Widerspruch anmelden — und 
zwar selber — gegen das, was hier Mitgliedern 
Ihrer Regierung unterstellt wird. 

(Zuruf von der SPD: Oberlehrer Barzel!) 

Daraufhin sagen Sie:  „So sehen sie aus." Deshalb 
sage ich Ihnen, Herr Bundeskanzler: wir glauben 
nicht, daß es Aufgabe der deutschen Politik ist, die 
Besonderheiten Berlins gegenüber Alliierten zu be-
tonen, sondern die Zusammengehörigkeit zu erhal-
ten und durchzusetzen. 

(Anhaltender lebhafter Beifall bei der 
CDU/CSU. — Zurufe und Gegenrufe.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat der 
Abgeordnete Birrenbach. 

Dr. Dr. h. c. Birrenbach (CDU/CSU) : Frau Prä-
sidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Die CDU/CSU-Fraktion nimmt zur Kenntnis, daß 
sich der israelische Außenminister am Ende des 
Besuchs des Bundesaußenministers in Israel über 
diesen Besuch jedenfalls mit der Einschränkung be-
friedigt erklärt hat, manche Befürchtungen hätten 
sich als übertrieben erwiesen. Diese Feststellung 
ist um so wichtiger, als seit Beginn des Monats Mai 
in Israel tiefe Besorgnisse erkennbar wurden, die 
auf der Beurteilung des Nahostproblems durch die 
sechs Außenminister der EWG beruhten, wie sie im 
Nahost-Memorandum der politischen Direktoren der 
Sechs angeblich zum Ausdruck gekommen sein sollte. 

Dieses Mißtrauen drohte die deutsch-israelischen 
Beziehungen ernstlich zu belasten. 

Auf der anderen Seite muß aber ganz klar betont 
werden — insoweit stimmen wir mit der Bundes-
regierung überein —, daß der Konflikt im Nahen 
Osten unmittelbar die europäischen Interessen be-
rührt, was hier und da, wie wir wissen, geleugnet 
worden ist. Man denke nur daran, daß durch den 
Einbruch der Sowjetunion in das östliche Becken 
des Mittelmeers im Zuge des arabisch-israelischen 
Konfliktes die Südflanke der NATO schwer ge-
fährdet ist und auf der anderen Seite die europäische 
Wirtschaft in hohem Grade von den Öleinfuhren 
aus dieser Region abhängt. 

Da die politische Einigung Europas von Beginn 
an das Ziel der Europapolitik der CDU/CSU-Frak-
tion gewesen ist, entspricht auch der Versuch einer 
Festlegung eines gemeinsamen europäischen Stand-
punktes zu Fragen des Friedens in der Welt den 
Intentionen dieser Fraktion. Ob es aber zweckmäßig 
war, das außerordentlich heikle Problem der Nah-
ostkrise zur zeitlich erstgelösten Aufgabe für die 
Gewinnung eines europäischen Standpunktes in der 
Außenpolitik zu machen, ist eine ganz andere Frage. 
Jedenfalls erscheint es uns zweifelhaft, ob es in 
diesem Augenblick zweckmäßig war, ein in alle 
Einzelheiten gehendes europäisches Konzept zu er-
arbeiten, insbesondere ohne vorherige Konsultie-
rung der unmittelbar beteiligten Staaten. 

Auch die CDU/CSU-Fraktion ist daran interessiert, 
daß die Bundesrepublik mit den arabischen Nationen 
dieses Raumes, soweit heute keine diplomatischen 
Beziehungen bestehen, wieder ins Gespräch kommt. 
Aber nach allem, was wir in der Vergangenheit er-
lebt haben, insbesondere seit 1964, sollte man hier 
mit Zurückhaltung vorgehen. Nur eine Änderung 
der Politik dieser Länder, insbesondere in der 
Deutschlandfrage, kann den Weg für eine neue 
Gemeinsamkeit eröffnen, und auch erst dann, wenn 
sie sich im Sinne der Befriedung der ganzen Region 
auswirken könnte und nicht zu Lasten unserer Be-
ziehungen zum Staate Israel ginge. 

Abgesehen von der ersten Frage der Opportunität 
der Erarbeitung eines detaillierten gemeinsamen 
europäischen Konzepts heute sind im Laufe der letz-
ten Wochen und Monate noch zwei weitere Fragen 
aufgetaucht, deren Beantwortung die Bundesregie-
rung bisher im unklaren gehalten hat: Ist das Memo-
randum der Sechs zur Nahostfrage ein unverbind-
liches Arbeitspapier, wie es immer in der Ver-
gangenheit erklärt worden ist — so noch der Regie-
rungssprecher am 8. Juli dieses Jahres in Jerusa-
lem, siehe „Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom 
9. Juli —, oder ist nur das Kommuniqué verbindlich 
— so derselbe Regierungssprecher in derselben Zei-
tung am selben Tage — oder stellt es eine klare 
politische Vereinbarung, einen „accord" zwischen 
den Sechs bzw. den Zehn dar? 

Der Bundesaußenminister hat in seiner heutigen 
Rede erklärt, der Bericht sei von allen sechs Natio-
nen einstimmig gebilligt worden, er stelle also ein 
gemeinsames Dokument der Sechs dar. Nur so kann 
man verstehen, daß der französische Botschafter bei 
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den Vereinten Nationen dem Generalsekretär 
U Thant Einsicht in diesen Bericht gegeben hat. 

Wie verträgt sich aber nun diese Äußerung mit 
der Erklärung des Außenministers in Jerusalem — 
vergleiche „Neue Zürcher Zeitung" vom 10 Juli —, 
der Bericht sei für die einzelnen Regierungen nicht 
verbindlich, oder der Erklärung des Regierungs-
sprechers am 14. Juli — vergleiche „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung" vom 15. Juli —, es handele sich 
nur um eine Hilfestellung für die Suche nach einer 
befriedigenden Regelung des Nahostproblems? Um 
die Klärung dieser Widersprüche müssen wir den 
Herrn Bundesaußenminister dringend ersuchen. 

Wenn der Bundesaußenminister erklärt, daß seine 
Auslegung des Memor andums — wie er sie in Israel 
gegeben hat — nirgendwo eine Verstimmung aus-
gelöst habe, so muß diese Erklärung bezweifelt wer-
den, wenn man Einblick — wie Herr Barzel schon 
sagte — in die französische Presse der vergangenen 
Woche wirft; ich erinnere an „Le Monde" vom 
13. Juli und an Combat vom 11. Juli und andere 
Zeitungen. Schließlich hat — worauf auch Herr Bar-
zel hingewiesen hat — nicht umsonst der französiche 
Außenminister den deutschen Botschafter in Paris 
am 10. Juli, d. h. am Sonnabend, mit nicht zu über-
sehender Dringlichkeit zu einem Bericht in dieser 
Frage in den Quai d'Orsay gebeten. Auch das ist 
kein gewöhnlicher Vorgang. 

Darüber hinaus erhebt sich eine weitere Frage. 
Wenn man die Auffassung der israelischen Regie-
rung zur Lösung des Nahostkonflikts kennt — und 
eine Reihe von Mitgliedern 'dieses Hauses kennen 
sie —, so ist nicht zu verstehen, wie beispielsweise 
in den Fragen der Grenzen, der entmilitarisierten 
Zonen, Jerusalems und der Flüchtlingsregelung eine 
Übereinstimmung zwischen dem EWG-Papier und 
der Auffassung der israelischen Regierung herzu-
stellen ist. Anläßlich des Besuchs des französischen 
Präsidenten Pompidou erklärte der französische 
Pressesprecher am 6. Juli, zwischen der 'deutschen 
und der französischen Auffassung gebe es in dieser 
Frage nicht die geringste Differenz. Sicherlich ist es 
möglich — bei sehr großzügiger Interpretation —, 
in dem einen oder anderen Punkt den israelischen 
Standpunkt der Auffassung der Sechs anzunähern, 
insbesondere wenn man den vollen Wortlaut der 
Resolution Nr. 242 der Vereinten Nationen in die-
ses Konzept einbezieht, obwohl dies keine Interpre-
tation desselben — wie es in der heutigen Rede 
heißt —darstellen soll. Insofern stellt sich das Pro-
blem der Sprache in einem geringeren Umfang. 

Es ist natürlich auch klar, daß ein Standpunkt der 
Sechs oder Zehn nicht mit dem des Staates Israel 
unbedingt in allen Einzelheiten übereinstimmen 
muß. Wie ist es aber dann möglich — das ist die 
Frage, die wir stellen müssen —, daß die israelische 
Regierung von der Erklärung des Bundesaußen-
ministers zu diesem Memorandum befriedigt ist? 
Oder welche Befürchtungen haben sich dann als 
unbegründet erwiesen? Daß die israelische Regie-
rung im Nahostkonflikt ihren Standpunkt geändert 
hat, hat noch niemand behauptet, — wenn sogar 
eine Übereinstimmung zwischen dem Rogers-Plan, 
der der israelischen Auffassung näherkommt, und  

der Regierung Israels bisher nicht einmal voll mög-
lich war. Wenn auch der Bundesaußenminister nicht 
im Auftrag der Sechs in Jerusalem gesprochen hat, 
so muß er doch wohl einen Standpunkt eingenom-
men haben, der sich nicht nahtlos mit dem EWG- 
Memorandum decken kann. 

Was gilt denn nun eigentlich? Das müssen wir 
fragen. Gibt also dieses Memorandum und der 
diesbezügliche Beschluß der sechs bzw. der zehn 
Außenminister vom Mai dieses Jahres für einen 
eigenen Standpunkt der Bundesregierung noch 
einen hinreichenden Spielraum? 

Wir kommen damit zu der ersten Frage zurück, 
ob es sich um einen vollen accord der Sechs bzw. 
der Zehn oder um ein noch nicht endgültiges, noch 
einer Änderung zugängliches Arbeitspapier handelt. 
Ein erneuter Dissens in einer an diplomatischen 
Dissensen wahrlich nicht gerade armen auswärtigen 
Politik dieser Regierung könnte höchst bedenklich 
sein. Die Bundesregierung liefe Gefahr, sich zwi-
schen alle Stühle zu setzen und schlechthin un-
glaubwürdig zu werden. 

Wir müssen aber den Bundesaußenminister um 
Aufklärung darüber bitten, wie er zu diesen hier 
konkret gestellten Fragen steht. Seine Rede ent-
spricht somit nicht dem legitimen Anspruch dieses 
Hohen Hauses auf volle Aufklärung. In der Außen-
politik ist Eindeutigkeit der Haltung in so vitalen 
Fragen ein erstes Gebot. Man kann nun einmal in 
der gleichen Sache es nicht allen in ihrer Meinung 
unzweifelhaft divergierenden Parteien gleichzeitig 
recht machen. Aber alle betroffenen Staaten stehen 
der Bundesrepublik nahe, unsere Partner in der 
EWG ebenso wie der Staat Israel. Wir erwarten 
also von der Bundesregierung eine klare und ein-
deutige Beantwortung dieser Fragen, und zwar in 
dem Rahmen, der unter Beachtung der Staatsräson 
hierfür am geeignetsten erscheint. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat der 
Abgeordnete Blumenfeld. 

Blumenfeld (CDU/CSU) : Frau Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Die CDU/CSU- 
Fraktion begrüßt natürlich jede Gelegenheit, in die-
sem Hause über die Europapolitik zu debattieren, 
denn diese ist wohl von allen Fraktionen dieses 
Hauses stets als eine der  wichtigsten Fragen angese-
hen worden. 

Der Außenminister hat zu Beginn seiner Erklärung 
gesagt, daß sowohl auf Grund der amerikanischen 
Chinapolitik als auch auf Grund der sowjetischen 
Europapolitik Bewegung in die Entwicklung der 
Weltpolitik gekommen ist und daß Fragen aufge-
worfen worden sind, auf die sowohl der Bundestag 
wie die deutsche Öffentlichkeit Antworten erwarten. 
Herr Außenminister, unser Fraktionsvorsitzender, 
Dr. Barzel, hat hier schon eine Antwort gegeben. Ich 
kann nur feststellen, daß die heutige Erklärung von 
Ihnen unseren Informationsstand nicht erhöht hat. 
Der substantielle Informationswert Ihrer Erklärung 
war gering. Herr Außenminister, ich hoffe, daß Sie 
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bei der nächsten Gelegenheit, bei der wir über euro-
päische politische Fragen in der heutigen Weltsitua-
tion sprechen, konkreter werden und sich den Fra-
gen, die wir hier zu erörtern und zu diskutieren 
haben, stellen. 

Wir sind z. B. der Auffassung — das haben wir 
auch in unserem Entschließungsantrag zum Ausdruck 
gebracht —, daß gerade die sich gegenwärtig ab

-

zeichnenden politischen Entwicklungen die Schaf-
fung einer handlungsfähigen europäischen politi-
schen Gemeinschaft und ihre Institutionalisierung 
besonders dringlich machen. Unseres Erachtens ge-
bührt daher der europäischen Integrationspolitik zur 
Zeit die Prioritätsstufe 1. Es geht vor allen Dingen 
um die Frage, wie und mit welchen Institutionen die 
künftige politische Zusammenarbeit funktionieren 
soll. 

Herr Außenminister, in den europäischen Ver-
sammlungen ist in den letzten Monaten häufiger als 
hier im Bundestag und in  den  nationalen Parlamen-
ten über die Zukunft und die zukünftigen Struktu-
ren dieses von uns gewollten Europas debattiert 
worden. Wir hätten es begrüßt, wenn Sie uns  in 

 Ihrer Erklärung eine Initiative angekündigt und 
eine Zielsetzung dargestellt hätten, die es wirklich 
Wert gewesen wären, heute schon in Gang gesetzt 
bzw. diskutiert zu werden. Ich möchte Ihnen bei die-
ser Gelegenheit sagen, daß auch wir der Auffassung 
sind, daß ein dogmatischer Streit etwa darüber, ob 
die politische Union nun die Form einer Föderation 
oder einer Konföderation haben soll, uns weder 
heute noch in Zukunft weiterführt. Wichtig ist viel-
mehr, daß die Gemeinschaft möglichst bald ein 
handlungsfähiges Gemeinschaftsorgan erhält. 

Herr Außenminister, Ihr hohes Lied von dem Er-
folg der politischen Konsultationen mutet angesichts 
der Auseinandersetzungen um das Israel-Papier 
etwas merkwürdig an. Mein Kollege Birrenbach hat 
eben schon davon gesprochen. Auch hier liegen die 
Ursachen wohl etwas tiefer, als Sie es uns in Ihrer 
Erklärung dargelegt haben. Man kann unseres Er-
achtens so schwierige Fragen wie z. B. das Nahost-
problem nämlich nur dann zum Gegenstand gemein-
samer Berichte und Dokumente machen, wenn man 
auch in anderen politischen Fragen z. B. in der 
Frage der wirtschaftlichen Integration, der Demokra-
tisierung, der Währungspolitik, der Osthandelspoli-
tik, um nur einige zu nennen — Fortschritte erzielt 
und wenn ein Mindestmaß an Übereinstimmung über 
die Zielsetzung des Integrationsprozesses entsteht. 

Wenn die gegenseitigen Erwartungen auf diesen 
Gebieten immer wieder enttäuscht werden, so muß 
man sich, glaube ich, Herr Außenminister, eben zu-
nächst auf Konsultationen beschränken, ohne schon 
den Versuch zu unternehmen, zu gemeinschaftlichen 
Haltungen oder gar Handlungen zu kommen. Mit 
anderen Worten: Politische Konsultationen führen 
nur dann zu Fortschritten im Integrationsprozeß, 
wenn Ziel, Mittel, Wege und Institutionen einiger-
maßen klar zu erkennen sind und auch ein entspre-
chender Zeitplan besteht. 

Die beiden kommenden Jahre sind für den poli-
tischen Integrationsprozeß von besonderer Bedeu-
tung, denn erstens soll und ich unterstreiche:  

soll — im Jahre 1973 die zweite Stufe der Wirt-
schafts- und Währungsunion beginnen, in der ein 
gemeinschaftliches Entscheidungszentrum geschaffen 
werden soll, und zweitens muß die Europäische Kom-
mission bis dahin entsprechend den Beschlüssen des 
Ministerrats über die EWG-Finanzverfassung ihre 
konkreten Vorschläge für die Rolle des Europä-
ischen Parlaments vorlegen, über die dann die Re-
gierungen zu beschließen haben werden. Dabei geht 
es vor allen Dingen darum, die haushaltsrechtlichen 
Befugnisse des Parlaments auszubauen und ihm 
echte legislative Kompetenz sowie parlamentarische 
Kontrollrechte zuzuweisen. 

Meine Damen und Herren! Einen Schritt zur Er-
höhung der demokratischen und repräsentativen 
Legitimation dieses Parlaments sieht die CDU/CSU 
in ihrer vor kurzem ergriffenen Initiative zur Di-
rektwahl der deutschen Abgeordneten des Europä-
ischen Parlaments. Wir beraten diese Initiative mit 
den beiden anderen Fraktionen des Hauses im Rah-
men der interfraktionellen Arbeitsgruppe, um mög-
lichst bald zu einem gemeinsamen Entwurf zu kom-
men. 

Herr Außenminister, mit einiger Sorge allerdings 
betrachten wir die Entwicklung zu der von uns für 
dringend notwendig gehaltenen europäischen Wirt-
schafts- und Währungsunion. Es muß mit Bedauern 
festgestellt werden, daß durch die währungspoliti-
schen Maßnahmen der Bundesregierung und durch 
ihr Vorgehen im EWG-Ministerrat für unsere Part-
ner Fragezeichen gesetzt worden und bei einigen 
Partnern — wer wüßte das besser als Sie, Herr 
Außenminister? sogar Zweifel am deutschen Wil-
len zur Fortsetzung der bisherigen Integrationspoli-
tik aufgekommen sind. Die „Entente cordiale , von 
der Sie vorhin gesprochen haben, nicht im Verhältnis 
zwischen Frankreich und Großbritannien, sondern 
innerhalb der EWG ist getrübt, und wer wüßte 
außer Ihnen, Herr Minister Scheel, besser darüber 
Bescheid als der eben noch auf der Regierungsbank 
sitzende Minister Schiller? 

(Zustimmung bei Abgeordneten der CDU/CSU.) 

Aber nicht nur dort 	innerhalb der Gemein- 
schaft der Partner — ist Sorge erzeugt worden, son-
dern auch die deutsche Wirtschaft ist in ihren Dis-
positionen verunsichert. Die Investitionen und Pla-
nungen der deutschen Wirtschaft gingen in den letz-
ten Jahren stets von der zunehmenden Westintegra-
tion der Bundesrepublik aus, und dabei ist die deut-
sche Volkswirtschaft insgesamt ja wohl nicht schlecht 
gefahren. Die konsequente, ja beschleunigte Fort-
führung der europäischen Integrationspolitik liegt 
daher in unserem ureigensten Interesse. 

Auch unser Ziel, die Stabilität bald wieder zu 
erreichen, kann nicht mehr allein mit nationalen 
Mitteln erreicht werden; auch hier bedarf es gemein-
samer Anstrengungen aller EWG-Partner. 

Koordinierung allein ist nicht mehr in der Lage, 
die Wirtschafts- und Konjunkturprobleme der Ge-
meinschaft zu lösen. Vielmehr müssen die gemein-
samen Zielsetzungen institutionell und instrumental 
abgesichert werden. Ich glaube, Herr Außenmini-
ster, daß angesichts der derzeitigen währungspoli-
tischen Schwierigkeiten überhaupt so eine dauer- 
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hafte Lösung gefunden werden kann. Die Gefahr 
einer Renationalisierung muß unter allen Umstän-
den vermieden werden. Die jüngsten Äußerungen 
— der Fraktionsvorsitzende meiner Fraktion, Dr. 
Barzel, hat schon darauf hingewiesen — des fran-
zösischen Regierungssprechers zur deutschen Wäh-
rungspolitik im Anschluß an das Treffen des fran-
zösischen Staatspräsidenten mit dem Bundeskanzler 
zeigen, daß das  deutsch-französische Verhältnis ent-
gegen den bagatellisierenden Erklärungen von 
Ihnen, Herr Minister Scheel, und von Herrn Minister 
Schiller zur Zeit einer Belastung ausgesetzt ist, die 
nicht nur die bilaterialen Beziehungen berührt, son-
dern auch die Schaffung der europäischen Wirt-
schafts- und Währungsunion gefährdet. Wir sagen 
das hier nicht ohne Grund, Herr Minister Scheel. 
Ich möchte unterstreichen, was Dr. Barzel gesagt 
hat, nämlich daß Sie bitte auch in der Zukunft da-
von ausgehen mögen, daß dieses Haus, zumindest 
in einigen Teilen, auf einem wesentlich höheren In-
formationsstand steht, als Sie es heute dem Hause 
insgesamt vermittelt haben. Wir gedenken auch 
weiterhin, diesen unseren Informationsstand zu 
sichern. Wenn Sie das Ganze nicht als eine Plau-
derei vor dem Bundestag betrachten, sind Sie des-
halb gehalten, uns etwas Substantielleres dazu zu 
sagen. 

Die unterbrochene Integrationsentwicklung muß 
möglichst bald wieder fortgesetzt werden. Es ist zu 
hoffen, daß die EWG auch im internationalen Rah-
men auf währungspolitischem Gebiet — so beim 
internationalen Währungsfonds im September die-
ses Jahres — gemeinsam wird vorgehen können. 

Herr Minister Scheel, Sie haben auch auf die 
Artikelserie in der „Zeit" oder, wie man so schön 
sagt, in einem großen deutschen Wochenblatt Bezug 
genommen. Manche vermuten, daß sich unter dem 
Pseudonym jemand verbirgt, der Ihrer politischen 
Richtung nicht so ganz fernsteht. Ich will nicht dar-
über spekulieren, ob der Verfasser dahin oder dort-
hin gehört, aber zumindest hat der Verfasser des 
Artikels das kooperative internationale Verfahren 
nicht nur für politische Konsultationen, sondern 
auch für die Fragen der wirtschaftlichen Integration 
vorgeschlagen. Da niemand annehmen kann, daß die 
Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion 
ohne z. B. unabhängige Notenbank, ohne Gemein-
schaftsentscheidungsorgane und ohne Demokratisie-
rung möglich ist, bedeutet der Vorschlag doch wohl, 
Herr Minister Scheel, daß von „Wieland Europa" 
praktisch eine Verschiebung aller Pläne einer wei-
teren wirtschaftlichen Integration auf unbestimmte 
Zeit, wenn nicht sogar ein indirektes Abgehen von 
dem Konzept der wirtschaftlichen und politischen 
Integration zugunsten einer z. B. durch internatio-
nale Verfahren angereicherten Zollunion in Kauf 
genommen wird. 

Ich bin wie wir alle dafür dankbar, daß Sie 
einigermaßen deutlich von dieser Konzeption ab-
gerückt sind. Ich meine, daß sich hier in der Tat 
eine Wegscheide aufzeigt. Meine verehrten Kolle-
gen, wir werden in diesem Hause über diese zu-
künftige Entwicklung zu diskutieren und unsere 
Entscheidung zu treffen haben. Es geht nicht an, 
daß sich das nur in der Exekutive oder in den Be-

ratungen der Exekutive vollzieht, sondern — Herr 
Minister Scheel, ich hoffe Sie sind mit mir darin 
einig — das Parlament hat hier eine ganz wesent-
liche und letzten Endes sogar eine bestimmende 
Aussage zu machen. 

Noch ein letztes Wort zur Erweiterung der Ge-
meinschaft. Die CDU/CSU hat die EWG stets als 
Grundlage und. Kern bei der Entwicklung zu einem 
größeren europäischen Bundesstaat betrachtet. Mit 
Genugtuung stellt sie daher fest, daß der Weg zur 
Erweiterung der Gemeinschaft nunmehr offen ist. 
Wir haben immer darauf hingewiesen, daß bei den zu 
lösenden Problemen zufriedenstellende Regelungen 
nur möglich sind, wenn der politische Wille dazu 
bei allen Beteiligten vorhanden ist. Daher kann mit 
Befriedigung vermerkt werden, daß keiner der Ver-
handlungspartner bislang am Inhalt der Römischen 
Verträge gerüttelt hat. Es kommt jetzt allerdings 
darauf an, daß auch die politische Finalität der Ver-
träge, von der vorhin die Rede war, gemeinsam 
verwirklicht wird. Wir geben unserer Hoffnung 
Ausdruck, daß sowohl die Beitrittsverhandlungen 
als auch die Verhandlungen über etwaige Assozi-
ierungen, von denen Sie gesprochen haben, Herr 
Scheel, und Sonderverträge zur Gemeinschaft so 
rechtzeitig abgeschlossen werden, daß sämtliche 
Verträge zum 1. Januar 1973 in Kraft treten können. 
Die Fraktion der CDU/CSU wird wie in der Ver-
gangenheit so auch in Zukunft mit allem Nachdruck 
für die politische und wirtschaftliche Einheit des 
freien Europas eintreten, denn sie sieht hierin einen 
entscheidenden Beitrag zu einer europäischen und 
weltweiten Friedensordnung. 

Meine Damen und Herren, es sind zwei Ent-
schließungsanträge eingebracht worden, einer von 
den Koalitionsfraktionen und einer von meiner 
Fraktion. Ich möchte zu dem Entschließungsantrag 
der Koalitionsfraktionen namens meiner Fraktion 
nur sagen, daß wir in einer Reihe von Punkten mit 
Ihnen durchaus einig gehen und dieses zur Grund-
lage einer kurzen und intensiven Beratung im Aus-
schuß machen sollten und machen werden. Wir sind 
aber auch der Meinung, daß wir in dem einen oder 
anderen Punkt Ihren Vorschlägen nicht so ohne 
weiteres beitreten können. Unser Entschließungs-
antrag hat die Prioritäten, die ich soeben dargelegt 
habe, zur Grundlage: politische Union, Wirtschafts-
und Währungsunion — und hierbei die Aufforde-
rung an die Bundesregierung, nun ihrerseits grünes 
Licht zu geben und die Signale so zu setzen, daß 
wir zu einer Gemeinschaftslösung kommen können. 
In dem dritten Punkt unserer Entschließung haben 
wir unsere Zustimmung gegeben zu den auch schon 
von Ihnen vorgetragenen Notwendigkeiten der Er-
weiterung. 

Ich bitte namens meiner Fraktion, die Entschlie-
ßungsanträge dem zuständigen Ausschuß zu über-
weisen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat der 
Abgeordnete Wehner. Es sind dreißig Minuten be-
antragt. 
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Wehner (SPD) : Frau Präsidentin! Meine Damen 
und Herren! Im Gegensatz zu meinen verehrten Her-
ren Vorrednern möchte ich dem Herrn Bundesmini-
ster des Auswärtigen ausdrücklich dafür danken, 
daß er mit der Erklärung, die er heute hier abgege-
ben hat, die Aufmerksamkeit auf die bedeutsamen 
Entwicklungen gelenkt hat und lenkt, die in Richtung 
der Erweiterung und des inneren Ausbaus der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vor sich 
gehen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Man muß ja immerhin mit einem Blick oder dem 
Sinn für Proportionen, von dem natürlich unstreitig 
ist, daß nicht alle gleichmäßig damit gesegnet sind, 
doch den Platz dieser Erklärung des Bundesministers 
des Auswärtigen in diesem Hause angesichts heftig-
ster Auseinandersetzungen in Ländern, die nun nach 
der Überwindung zum Teil jahrelang unlösbar er-
schienener Schwierigkeiten beitrittsfähig und bei-
trittswillig sind, hier sehen. 

Ich bin bestimmt kein Beckmesser, schon gar nicht 
heute —  

(Zuruf von der CDU/CSU: Das sind nur 
andere!) 

Ich bitte Sie, lassen Sie mich doch genauso ruhig 
und so langweilig reden, wie wir Ihre Herren an-
gehört haben. Genauso, weiter gar nichts! 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Sie werden uns doch diesen „Sonntag", diesen Som-
mernachmittag nicht verderben. — Ihre Dirigenten-
bewegungen üben Sie innerunionlich und nicht hier 
im Bundestag, meine Herren! 

(Erneuter Beifall bei den Regierungs

-

parteien.) 

Mancher wird es enttäuschend finden, daß die 
CDU/CSU auch nicht das geringste Zeichen von 
Kooperationswilligkeit gegeben hat oder, wenn 
schon nicht das — das wäre genauso in Ordnung —, 
eine Alternative, wie nun ihre wirkliche Lokomotive 
vorgespannt oder hintendran gehängt wird. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Auch das gibt es bei Ihnen nicht. Sie nölen hier, weil 
Sie das brauchen. Das ist die Situation. 

(Erneuter Beifall bei den Regierungspar

-

teien. — Lachen und Zurufe von der 
CDU/CSU.) 

Ich möchte hier sagen, daß wir ausdrücklich die 
Bundesregierung und den Bundesminister des Aus-
wärtigen in ihren wahrlich nicht leichten Bemühun-
gen unterstützen, von denen hier vor ganz wenigen 
Wochen, ehe wir in die sogenannte Sommerpause 
gegangen sind, gesprochen worden ist, auch vom 
verehrten Herrn Sprecher der CDU/CSU. Aber das 
ist der Unterschied bei Ihnen, nicht bei uns, daß Sie 
gewisse feierliche Gelegenheiten, von denen Sie 
meinen, da hörten andere mit, dann in getragener 
Form sich entwickeln lassen, während Sie sich bei 
anderer Gelegenheit innerunionlich profilieren müs-
sen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Wir unterstützen ausdrücklich, was der Bundes-
kanzler und der Bundesminister des Auswärtigen 
mit Den Haag 1969 und seit Den Haag 1969 zusam-
men mit anderen in Bewegung gebracht haben. Ich 
greife etwas aus dem Bericht des Herrn Kollegen 
Scheel heraus und sage, daß ich seine Überzeugung 
teile. Ich bin der Meinung, daß es eine begründete 
Überzeugung ist, wenn er es so ausgesprochen hat: 
daß die  deutsch-französische Zusammenarbeit trotz 
der Schwankungen der Tagespolitik im Prozeß der 
Einigung Europas weiterhin ein wichtiges, wert-
volles und dauerhaftes Element darstellen wird. Das 
ist unsere Meinung, und das haben diese schwieri-
gen Jahre seit Den Haag bewiesen. 

Daß das keine ständigen Flitterwochen sind, 
haben wir gewußt. Da haben sich wohl jene frü-
heren Bundeskanzler ein wenig getäuscht, die da-
mals an dem berühmten Kamin gesprochen haben. 
Einer sitzt ja unter uns; ich will ihm nicht zu nahe 
treten. Ich kann mir vorstellen, in welcher Verfas-
sung er war, als er merkte, wie das ist, wenn 
Flitterwochen keine Flitterwochen sind. 

(Heiterkeit.) 

Es wäre vergeblich, zu hoffen, daß sich die 
CDU/CSU wenigstens in diesen Fragen kooperativ 
verhalten würde. Wir hatten vor einigen Monaten 
einmal mit Entschließungen eine Möglichkeit. Bei 
den Beratungen ist wenig herausgekommen. Heute 
liegen wieder zwei Entschließungen vor. Meine 
Damen und Herren, sehen Sie sich die beiden Ent-
schließungen einmal in aller Ruhe an. Sie müssen es 
ja nicht hier tun. Keiner will von Ihnen hier irgend-
welche Bekenntnisse; die legen Sie untereinander 
ab, und auch da habe ich meine Zweifel, wie es 
damit aussieht. Sie wissen doch, daß wir bereit 
waren, mit Ihnen eine interfraktionelle Entschlie-
ßung zu fassen. Daß Sie sie nicht gewollt haben, ist 
Ihre Sache. Gut, das ehrt Sie. Aber wo ist denn der 
Schneid in Ihrem Papier? 

(Sehr wahr! bei der SPD.) 

Wo ist in dieser Prothese denn das, was Sie zu 
sagen haben? 

(Beifall bei der SPD.) 

Wir haben Ihnen ja keine Entschließung aufzwin-
gen wollen. Aber das, was Sie hier bringen, ist eine 
Prothese ohne Zähne, und Sie wissen, was das ist! 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD.) 

Immerhin, wir werden uns darüber verständigen, 
was man aus beiden Entschließungen machen kann. 
Ich hoffe, daß die Diskussion darüber allmählich 
in Gang kommt. 

Herr Kollege Birrenbach, ich muß nur ganz einfach 
die Frage stellen, ob es nicht besser gewesen wäre, 
Sie wären, was Ihren heutigen Debattenbeitrag hier 
betrifft, bei dem geblieben, was Sie gestern haben 
sagen lassen, nämlich nicht zu reden, nachdem Sie 
die Ausführungen des Herrn Bundesministers des 
Auswärtigen vorher gelesen hatten. Aber das ist 
Ihre Sache. Wer weiß, vielleicht ist auch das eine 
innerunionliche Angelegenheit. Ich will Sie da nicht 
bedrücken. Es wäre besser gewesen. Denn irgend 
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etwas, woraus auch wir etwas hätten mitnehmen 
können, fanden Sie nicht. 

Ich gehöre z. B. nicht zu den Bewunderern dieses 
Papiers der Sechs. Das weiß man. Ich habe mich 
öffentlich dazu geäußert. Ich bin — das gebe ich 
offen zu — in Fragen Israels kein Neutraler. Das 
ist eine völlig andere Sache. 

(Beifall bei den Regierungsparteien und bei 
der CDU/CSU.) 

Aber ich sehe das redliche Bemühen dieser Re-
gierung. Bitte, ich sage Ihnen, wie ich das denke, 
und das habe ich auch öffentlich gemacht. Ich muß 
andererseits zugeben, daß diese Regierung das 
Menschenmögliche und das Regierungsmögliche, 
was noch viel schwieriger ist — denn das Men-
schenmögliche ist einfacher als das Regierungs-
mögliche - getan hat. 

(Abg. Lemmrich: Das haben Sie auch erst 
gelernt!) 

— Ach, wissen Sie, Sie sind doch so klug, daß Sie 
sich auf die Verkehrsdebatten beschränken sollten! 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD.) 

Meine Damen und Herren, es gibt einen Punkt, 
da reagiere ich allergisch. Herr Kollege Birren-
bach hat hier einiges gefragt. Er ist ja bekannt für 
seine bohrende oder, wenn nicht bohrende, so ner-
vensägende Art, Fragen zu wiederholen; das liegt 
im Beruf. Israel muß einen Frieden haben, den es 
zusammen mit anderen zustande bringt und bei 
dessen Aushandlung es von Anfang an dabei war. 
Das ist das Entscheidende. Im übrigen glaube ich 
nicht 	ich glaube es nicht nur nicht, das wäre 
zuwenig, sondern ich bin davon überzeugt - daß 
unsere Regierung keine Hand und keinen Finger 
dazu bieten würde, daß man Israel oder einem an-
deren Staat etwas aufzwingt. 

(Abg. Frau Kalinke: Auch uns nicht — auch 
nicht den Deutschen!) 

— Auch nicht den arabischen Staaten! Entschuldi-
gen Sie mal! Sie brauchen mich doch nicht zu be-
lehren. Das sage ich dort, wo es darauf ankommt. 
Hier schöne Reden zu halten, überlasse ich Ihnen, 
verehrte Dame. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD.) 

Im übrigen möchte ich zu Herrn Barzels Introduk-
tion in diese gewaltige Debatte nur sagen: Nicht 
einmal das, Herr Kollege Barzel, war originell,  was 

 Sie hier über die Landkarte gesagt haben: unsere 
Landkarte sollte prinzipiell von weißen Flecken 
frei sein. Das hat von dieser Stelle aus einmal ein 
sehr verehrter Kollege gesagt. Aber er mußte es 
— es war der Kollege Dr. Pfleiderer — gegen Ihre 
Regierungschefs und Außenminister, gegen Ihre 
Doktrinäre sagen, die nicht nur weiße, sondern 
noch ganz andere — — 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Zu

-

rufe von der CDU/CSU.) 

— Natürlich! Sie sind doch jetzt plötzlich anderer 
Meinung, weil Sie glauben, Sie könnten damit den 
Russen Juckpulver in die Halskrause schütten. 

(Heiterkeit.)  

Das wissen wir doch; das brauchen wir doch ein-
ander nicht zu verschweigen. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

So gewaltig politisch ist Ihre Entdeckung Chinas 
auch nicht, zumal Sie sich mit der CSU erst darüber 
klar werden müssen, inwieweit es dabei um Taiwan 
und inwieweit um Peking geht. Wir haben kürzlich 
im Fernsehen sehen können, wie Sie dort diese 
Ihre Mehrpolarität begründet haben. Sympathische 
Herren hatten Sie dorthin geschickt, große Sachver-
ständige; ich sehe sie noch vor mir. Aber jeder 
muß einmal reisen können. 

(Heiterkeit. — Beifall bei der SPD. — 
Abg. Stücklen: War gut?) 

— Natürlich, daß sie sich dort einmal ausgeredet 
haben, um auf diese Weise innerunionlich einem 
Ihrer Kollegen eins auszuwischen. 

(Zuruf von der CDU/CSU.) 

- Bitte, fragen Sie sie doch! 

(Abg. Lemmrich: Sie denken in Kategorien, 
die bei der SPD üblich sind!) 

— Nein, ich denke in diesem Fall gar nicht, sondern 
ich vollziehe Ihre Handlungen nach. Dann braucht 
man nämlich nicht mehr zu denken. Das ist eine 
ganz einfache Sache. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD.) 

Was haben denn 1964 der damalige Regierungs-
chef und sein Außenminister für Glanzstücke in der 
Peking-Frage geleistet? Schwamm drüber, sage ich 
Ihnen! Es wird einmal die Zeit kommen, daß wir 
darüber reden. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Zur Sache!) 

Heute tun Sie plötzlich so, als könnten Sie nicht 
anders als aktiv und dynamisch sein, wobei Sie nur 
noch nicht wissen, bei welcher Abzweigung — ob 
dort oder dorthin — Sie landen werden. Oder neh-
men wir die Anti-Mao-Reden unseres großen 

(Abg. Stücklen: Vorsitzenden! — Heiter-
keit!) 

Vorsitzenden! — Aber nicht dessen! Der hat ja kürz-
lich gesagt — er hat sich hier so ausgedrückt, wie 
man sich heute auszudrücken pflegt —: Wenn ich 
gefragt würde — hat er gesagt —, ob ich jetzt 
irgendeinen Kontakt zu Peking habe, würde ich 
darauf keine Antwort geben. Das ist ein wahr-
lich großer Vorsitzender, ,der so redet, der sich so 
interessant macht. 

(Heiterkeit bei den Regierungsparteien.) 

Ich habe hier von dem anderen geredet, der dem-
nächst Ehrenvorsitzender werden wird. Ich sehe ihn 
leider nicht mehr vor mir. Herr Rasner sitzt an sei-
ner Stelle, aber nur physisch, sonst nicht. 

(Erneute Heiterkeit bei den Regierungs-
parteien.) 

Ich erinnere daran, wie der 1969 Mao auf die Hörner 
genommen hat. Wie wollen Sie das wegkriegen? 
Das können Sie nur wegkriegen, indem Sie ihn zum 
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Ehrenvorsitzenden machen und dann sagen: das gilt 
für Sie nicht mehr. 

(Heiterkeit und Beifall bei den Regierungs

-
parteien. - Zurufe von der CDU/CSU.) 

Herr Barzel, in einem Punkt werden wir ernsthaft 
und wanhrscheinlich lange miteinander reden und 
zwischendurch auch ringen müssen: das ist das Pro-
blem europäischer Bundesstaat Staatenbund, aber 
nicht an und für sich, sondern wie Sie meinen es 
hier gelegentlich taktisch ausnützen zu können. Ich 
halte Sie für gescheit, für , ausreichend gescheit, 

(Heiterkeit bei der SPD) 

um zu wissen, daß es nicht die Schuld der Bundes-
regierung ist, wenn — um einmal auf Herrn Blumen-
feld, der Ihre Rede hinterher als eine Art Fachmann 
interpretiert hat, zurückzukommen; sonst lohnt es gar 
nicht — gesagt wird, was wir brauchten, seien starke 
Organe. Sie wissen doch ganz genau, verehrte Her-
ren, daß es nicht nur — um es sehr milde zu sa-
gen — an der Bundesrepublik, an der Bundesregie-
rung liegt, wie stark die Organe in der EWG sind. 

Ich habe kürzlich an einer dreitägigen Konferenz 
von Parteien sozialdemokratischer und demokra-
tisch-sozialistischer Observanz, je nachdem, wie sie 
sich bezeichnen, in Brüssel teilgenommen. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

- Ja, ja, ich weiß, da haben, als Sie auch nur Fetzen 
bekamen, Ihre Herren Blumenfeld und der große 
Vorsitzende gleich darauf herumgehackt. Ich habe 
allen die Rede hinterher in der Bandaufnahme zur 
Verfügung gestellt. Da habe ich nichts mehr gehört 
von ihnen. Sie sind Helden, wissen Sie, Sie sind Hel-
den. Sie tun mir aber leid. Sie tun mir leid, weil Sie 
es so nötig zu haben scheinen, zu picken mit Ihren 

entschuldigen Sie, ich meine das jetzt bildlich und 
nicht wörtlich — Schnäbeln auf das, was Sie entdeckt 
zu haben glauben, irgendeinen Wurm, der bei uns 
im Holz wäre. 

Nein, wir hatten eine Konferenz, und ganz klar 
ist, daß die Parteien, rdie uns nahestehen, eine 
starke, wirkliche Exekutive, soweit das die heutige 
Verfassungsmöglichkeit zuläßt, für bitter notwendig 
halten. Wir haben auch gesagt, woran das wohl 
liegt und was wir machen müssen, wie wir von drau-
ßen ansetzen müssen, wie wir die Debatte ins Euro-
päische Parlament hineinbringen müssen, wie wir 
endlich jene verhinderten Debattierer — Herrn Bar-
zel, Herrn Wehner, andere Herren — hinbringen ins 
Europäische Parlament, damit sie dort mal zeigen 
und damit in Frankreich und in Italien und in all 
den Ländern davon Notiz genommen wird, min-
destens so viel Notiz wie sonst von den Debatten 
der nationalen Parlamente. Das sind doch die Fra-
gen, mit denen wir uns ernsthaft befassen müssen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Zu

-

stimmung bei der CDU/CSU.) 

— Einverstanden. 

Dann kommen Sie und sagen: Bundesstaat. Sie 
wissen, wo da die tiefen Unterschiede in bezug 
auf den Wunsch liegen. Die liegen gar nicht zwi-
schen uns hier, wobei ich mich scheue, weil ich  

fürchte, es wäre unappetitlich und würde so auf-
gefaßt, mich Ihnen irdenwie annähern zu wollen. 
Die eigentlichen Gegensätze liegen doch da zwi-
schen unseren in manchen Dingen nicht völlig zu-
sammenpassenden, aber doch in großen Zügen auf 
die Vereinigten Staaten Europas hinzielenden Auf-
fassungen auf der einen Seite und jenen staaten-
bündlerischen Auffassungen auf der anderen Seite. 
Das wissen Sie doch ganz genau. Es hat doch keinen 
Sinn, daß wir darüber hier streiten. Das ist eben 
die derzeitige erklärte französische Politik und nicht 
nur die derzeitige. Daraus hier nun eine Waffe ge-
gen unsere Regierung machen zu wollen, das ist 
nicht gut, weil es der Sache nicht dient, und außer-
dem treffen Sie dann immer den falschen. 

(Abg. Frau Kalinke: Wer ist denn der 
Richtige?) 

Die Ausführungen, die Sie, Herr Kollege Barzel, 
hier zu Berlin und zu Ostasien gemacht haben, 
spare ich mir für einen späteren Zeitpunkt auf. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Heute!) 

— Ich weiß, Sie müssen ja Ihre Genugtuung haben. 
Die sollen Sie auch haben. Ich will Sie nicht bis zu 
Ende ärgern. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Erheiternd!) 

Sie sollen auch noch einen Spaß haben. Aber wissen 
Sie, daß Sie ernsthaft meinen, Sie könnten er-
wachsene Leute dazu verlocken oder dazu be-
drücken oder bedrängen und mit Ihrem Gerede und 
mit „Wams" und Barns, und was es sonst noch 
an Zeitungen dieser Art gibt, den Eindruck er-
wecken, zwischen der Besprechung, die die Bot-
schafter der Vier Mächte am 16. eben gehabt haben, 
und der, die sie am 22. erneut führen werden, 
müßten hier Enthüllungen, müßten hier Kataloge 
von dem, was eigentlich alles notwendig und mög-
lich sei, vorgebracht werden,   das können Sie mit 
kleinen Kindern machen, aber doch nicht mit uns! 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Da frage ich mich nur — aber das ist mein spezi-
fisches Interesse, sozusagen ein sächsisches In-
teresse —, ob das bei Ihnen Torschlußpanik ist. 

(Lachen und Zurufe von der CDU/CSU.) 

— Lassen Sie mich doch erst erklären! Sie können 
ja noch nicht mal eine Erklärung vertragen. Sie 
müssen schon vorher schreien; wie das biologisch 
einzuordnen ist, weiß ich nicht, dazu bin ich zu 
wenig gebildet. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Sie schreien 
doch!) 

 Nun, gegen Ihre Mauer muß man sich ja be-
haupten. Das habe ich bisher immer noch gekonnt. 
Bloß, Sie haben kaum Ohren, Sie haben nur die 

 andere Öffnung. 

(Heiterkeit und Beifall bei den Regierungs-
parteien.) 

Ob bei manchen von Ihnen die Meinung sehr 
stark ist, daß es doch wohl zu einer Regelung, 
Berlin betreffend, zwischen den Vier Mächten 
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kommt, dem ersten Berlin-Agreement, das es dann 
nach dem Kriege gäbe —  

(Abg. Wohlrabe: Aber was für eins!) 

— Dem ersten Berlin-Agreement, junger Herr, das 
es nach dem Kriege gäbe! Was für eins, darüber wer-
den wir reden, wenn es vorliegt. Sie müssen es 
schon vorher madig machen, ohne zugeben zu wol-
len, daß das Ereignis an sich eine wesentliche Frage 
ist. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Oder brauchen Sie das alles für die innerunionliche 
Profilierung? 

Meine Herren — und Damen natürlich auch —, 
was sollen denn diese ständigen Klopfereien auf 
dem Begriff des Generalkonsulats und warum denn 
der Bundeskanzler dazu nichts anderes sagt als das, 
was er hier von seinem Abgeordnetenplatz aus ge-
sagt hat, wozu er wohl berechtigt ist, wenn ihm da-
nach zumute ist, auf das zu reagieren, was Sie da 
oben vorgeführt haben? 

Wenn Sie meinen, Sie könnten sagen, die Regie-
rung habe nichts Neues, so könnten wir das um-
kehren: Sie auch nicht! Dann wäre das sozusagen der 
Ausgleich in bezug auf das, was zu sagen ist. Was 
das, was gesagt wird, wert ist, ist eine andere Frage. 

Ich möchte Ihnen sagen: Es ist im Grunde so, daß 
man Sie bedauert — ich bedauere Sie nämlich — 

(Lachen bei der CDU/CSU) 

— zu meinem Bedauern gehört auch, daß Sie so rea-
gieren; das ist ganz klar —, 

(Zuruf von der CDU/CSU: Wie reagieren 
Sie denn?) 

im Ernst, ich bedauere Sie, daß Sie glauben, zwi-
schen dem 16. und dem 22. Juli müßte man hier eine 
solche Szene aufführen angesichts einer hochbedeut-
samen Erklärung, die der Außenminister über hoch-
bedeutsame Entwicklungen abgegeben hat. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Sie haben geglaubt, Sie müßten diesen Tag hier um-
funktionieren, Sie müßten an der Erklärung des 
Außenministers vorbei mit dieser Ihrer Erklärung 
etwas werden: Generalkonsulat und was Sie alles 
nur bringen! 

Einige von Ihnen wissen -- die anderen schreien, 
auch ohne es zu wissen —, wie das in Berlin mit den 
Vertretungen der Sowjetunion und der anderen 
Staaten ist. Wenn in den Ausschüssen darüber ein-
mal ruhig gesprochen werden wird, 

(Zuruf von der CDU/CSU: Ruhig! Dann dür

-

ten Sie nicht dabei sein, Herr Wehner!) 

dann werden Sie mindestens zur Kenntnis nehmen, 
daß Sie unter falschen Voraussetzungen gebrüllt 
haben! 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Ich denke an die Situation von 1959 mit jener 
Genfer Konferenz und den verhängnisvollen Ver-
handlungen, bei denen man damals schon abhakte, 
was die einen dürften oder was, wenn sie es anders 
täten, die anderen dürften. Diese Heldentaten, 1959  

zu einem Berlin-Agreement zu kommen, sind noch 
nicht vergessen. Ich denke auch an das, was 1961 
geschehen und dazu gesagt worden ist. Das ist alles 
viel zu bitter, als daß man das zum Gegenstand vor-
wiegend polemisch sich auszeichnender Erörterungen 
machen könnte. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

— Ich weiß, daß Sie das nicht können. Es tut mir 
auch leid, daß man mit Ihnen über solche Sachen nur 
so reden kann, wie Sie es können. Das ist leider so. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Nur: Ich resigniere nicht. Ich wünsche, daß die Re-
gierung stärker ist als das, was Sie ihr dauernd an-
hängen. 

(Lebhafter Beifall bei den Regierungspar-
teien.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat der 
Abgeordnete Borm. 

Borm (FDP) : Frau Präsidentin! Meine Damen 
und Herren! In dieser Debatte innerhalb einer Son-
dersitzung scheint es mir notwendig zu sein, die 
Dinge, die Sie bekritteln, auf ihren wahren Gehalt 
zurückzuführen. Jedes Mitglied dieses Hohen Hau-
ses kennt doch die abwechslungsreiche und von so 
vielen Rückschlägen betroffene Geschichte der Eini

-

gungsbemühungen in und um Europa. Nach dem lan-
gen Marsch in dieses geeinte Europa sollten wir uns 
nicht in Etappenzielen darin ergehen, Dinge, die 
noch gar nicht spruchreif sind, zu bemäkeln und zu 
kritisieren, wir sollten uns lieber bemühen, gemein-
sam das herauszuarbeiten, was für unser Volk und 
für Europa von Erfolg und von Interesse sein kann. 
Wir danken im Gegensatz zu Ihnen dieser Bundes-
regierung für das, was sie erreicht hat, und für das, 
was sie getan hat. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Nicht Sie, meine Damen und Herren, waren in der 
Regierung, als der entscheidende Durchbruch im 
Haag Ende 1969 erfolgte. Unsere Freude und unsere 
Genugtuung sind um so größer, als die Startbedin-
gungen, wie Sie selbst ja nur zu gut wissen, für 
diese Aufgabe denkbar ungünstig waren. Wir wol-
len uns doch einmal an die länger zurückliegenden 
Jahre erinnern. Sie waren von einer Stagnation in 
der europäischen Entwicklung geprägt. Es war die 
Zeit, in welcher Sie, die von Ihnen geführten Bun-
desregierungen, zwar immer den europäischen Geist 
beschworen haben, aber wenig erreicht haben, viel-
leicht auch nichts erreichen konnten. 

Wir wollen uns aber auch einmal an die etwas 
weniger lange zurückliegenden Jahre erinnern. Ich 
habe noch sehr wohl die immer skeptischen und teil-
weise immer abwertenden Töne im Ohr, die in den 
außenpolitischen Debatten in dieser Zeit in diesem 
Hohen Hause von Ihnen angeschlagen wurden. Dies 
war besonders so nach der erfolgreichen Gipfel-
konferenz in Den Haag im Dezember 1969, als auf 
Grund einer Initiative dieser Bundesregierung — ich 
wiederhole es: einer Initiative der jetzigen Bundes-
regierung   eine Aktivierung der europäischen 
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ster der EWG-Staaten im Juli 1970 erfolgreich ihren 
Bericht über den Ausbau und die Erweiterung der 
Gemeinschaft abgeschlossen, und Sie bekrittelten es 
auch, als Bundesaußenminister Scheel im September 
1970 den Bericht den beitrittswilligen Staaten Groß-
britannien, Irland, Norwegen und Dänemark über-
reichte und als die Verhandlungen mit diesen Län-
dern begannen. Sie waren ebenfalls nicht zufrie-
den, als unter Leitung von Bundesaußenminister 
Scheel die Außenminister der sechs Staaten zu 
ihrem ersten Treffen in München zusammenkamen, 
um zu prüfen, was geschehen müsse, damit aus der 
angestrebten wirtschaftlichen Union auch eine poli-
tische Union werden könnte. 

Vizepräsident Frau Funcke: Meine Damen 
und Herren, ich bitte doch Platz zu nehmen! 

(Zuruf von der SPD: Was soll denn das 
da drüben!) 

Borm (FDP) : Eines kann ich Ihnen aber sagen, 
meine Damen und Herren von der Opposition, was 
Sie stets in Zweifel gezogen haben, das sind die 
Dinge, auf die wir heute mit einer erfolgverspre-
chenden Befriedigung hinweisen können. 

Die politische Einheit in Europa ist in der Tat 
— daran brauchen Sie uns nicht zu erinnern — eine 
Notwendigkeit; denn wer sich, wie mancher von 
uns, der mühsamen Aufgabe unterzieht, dieses 
Europa in Kleinarbeit zu schaffen, der weiß, daß 
wir in manchen Richtungen mit wirtschaftlichen Mit-
teln nicht mehr weiterkommen. Es ist aber ein Un-
terschied, ob man etwas fordert, was notwendig ist, 
oder ob man sich der Mühe unterzieht, das zu tun, 
was notwendig ist, um die Erfüllung dieser Forde-
rung zu erreichen. Das ist Aufgabe der Regierung. 

Meine Damen und Herren, damit komme ich zu 
dem, was von Ihnen in die Debatte eingeführt 
wurde. In einem haben Sie allerdings recht: wenn 
wir eine gemeinsame Stimme Europas erreichen 
wollen, so wird es notwendig sein, daß die politische 
Einigung schneller vorangeht. Sie werden aber nicht 
bestreiten können, daß durch die Entscheidung von 
Luxemburg auch in dieser Hinsicht ein großer Schritt 
vorwärts getan wurde. Nur unter diesen neuen 
Aspekten, zu denen die Bundesregierung entschei-
dend beigetragen hat, so und nicht anders wird 
Europa in bedeutendem Maße an innerer Stärke 
und weltpolitischer Bedeutung gewinnen. Es wird 
imstande sein, nicht nur seine eigenen Probleme zu 
lösen, sondern auch einen wesentlichen Beitrag zur 
Erhaltung des Friedens und zur Erreichung einer 
europäischen Friedensordnung zu leisten. Denn, 
meine Damen und Herren, auch Europa ist nicht 
Selbstzweck. Dieses Europa hat seine Aufgabe erst 
erfüllt, wenn es sich in Gesamtheit geeinigt hat und 
wenn es ein Hort des Friedens wird. Es steht uns 
nicht an, über die Handlungen anderer, besonders 
von Großstaaten, unser Urteil zu fällen; aber eines 
haben wir zu tun: diese Bundesregierung hat ihren 
Beitrag dazu zu leisten, daß dieses Europa ein fried-
liches und starkes Europa wird. 

Die Opposition hat sich veranlaßt gesehen, wie-
der einmal — die Äußerungen und die Folgen des-
sen sind bekannt — über Berlin zu reden. Der Vor-
sitzende der Fraktion der Opposition hat verlangt, 
daß nunmehr Vorstöße in Richtung Europa erfolgen. 
Nun, wer sich mit den europäischen Dingen befaßt, 
der weiß, daß gerade diese Bundesregierung inner-
halb der Sechs genügend Vorstöße gemacht hat, da-
mit Europa zusammenwächst. 

Der Herr Vorsitzende der Opposition hat auch 
verlangt, daß die UdSSR endlich einmal in Berlin 
Zeichen setze. Nun, ich glaube, es wäre sehr gut, 
wenn er diese Aufforderung unmittelbar nach Mos-
kau richten wollte. Was sollen w i r dazu tun, daß 
die Zeichen gesetzt werden? Wir können doch wei-
ter nichts tun als feststellen — — 

(Zurufe von der CDU/CSU. — Abg. Stück-
len: Die hören doch hier mit!) 

— Ja, sollen sie doch mithören! 
(Abg. Stücklen: Eben, das wollen wir ja!) 

— Das ist erfreulich. Dann hätte ich mich aber an 
Ihrer Stelle vielleicht etwas anders ausgedrückt. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Nein, genau so!) 

Ich kann aber nur eines feststellen: wir vertrauen 
darauf, daß die Dinge in den Viermächteverhand-
lungen in und um Berlin einen erfolgreichen Verlauf 
nehmen. Daß dies geschehen ist, daß die Dinge an-
scheinend jetzt einer Lösung zustreben, das ist nicht 
das Verdienst der Opposition, sondern das ist das 
Verdienst der Arbeit der Bundesregierung, die be-
harrlich das Mögliche angestrebt und nicht nur 
immer Unmögliches verlangt hat. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Sie haben uns gesagt, was die CDU als befrie-
digend ansieht. Ich folge Ihnen in vielen Bezie-
hungen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: In welchen?) 

Ich glaube aber, daß wir uns zunächst — als ersten 
Schritt --- mit dem Möglichen begnügen müssen. 
Diese Bundesregierung hat gezeigt, daß sie genug 
Realitätssinn besitzt, um das Unmögliche vom 
Möglichen zu unterscheiden. 

(Abg. Haase [Kassel] : Ist das wirklich 
wahr?) 

Preise, sagte der Herr Vorsitzende der Opposition, 
würden wieder einmal aus Berliner Substanz ent-
richtet. 

(Abg. Dr. Barzel: Gefordert!) 

— Na, dann „gefordert". Aber dann, Herr Kollege 
Barzel, würde ich doch einmal warten, bis die Dinge 
auf dem Tisch liegen. Ich lehne es einfach ab, von 
der Bundesregierung zu verlangen, daß sie zu jeder 
Äußerung, die, bestellt oder nicht bestellt oder aus 
welchen Gründen immer, in der Presse erscheint, 
besonders in einer Presse, die sich durch eine be-
stimmte Richtung auszeichnet, Stellung nimmt. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Dann könnten wir uns ja jeden Montag zusammen-
setzen und uns über irgendwelche schlammigen Er-
güsse in der „Welt am Sonntag" unterhalten. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 
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Wir jedenfalls lassen uns nicht provozieren. Wir 

glauben, daß Berlin am besten gedient ist, wenn 
wir in Ruhe den Lauf der Dinge abwarten und wenn 
wir in beharrlicher Kleinarbeit das tun, was im In-
teresse dieser Stadt notwendig ist. 

Ich habe dann noch etwas zu dem Kollegen Birren-
bach zu sagen. Er verlangt ein gemeinsames euro-
päisches Konzept in Nahost. Wir wissen auch, daß 
das notwendig ist. Wir bedauern es gerade die-
jenigen, die in Europa tätig sind —, daß Europa 

etwa angesichts der Gefährdung der Energiever-
sorgung   durch die mögliche Unterbindung von 
Ölzuflüssen nach Europa nicht mit einer Stimme 
geredet hat. Wir sind dabei, dieses einstimmige 
Reden herbeizuführen. 

Aber lassen Sie mich auch noch etwas sagen über 
das Verhältnis der Bundesrepublik zu Israel. Wer, 
wie ich als alter Mensch, die Entwicklung verfolgt 
hat, die diesem Volk in Deutschland widerfahren 
ist, der weiß, daß wir eine moralische Verpflichtung 
haben, diese Dinge zu bereinigen. Aber lassen Sie 
mich in allem Ernst sagen, daß wir auch hier das 
Mögliche sehen müssen. Es hat wenig Zweck, unse-
ren Freunden   und die Israelis sind unsere 
Freunde — gegenüber zu verhehlen, daß wir in man-
chen Fragen die Dinge vielleicht etwas anders sehen. 
Wir begrüßen es, daß der Herr Bundesaußenminister 
Gelegenheit gehabt und genommen hat, unsere An-
sichten auch unseren israelischen Freunden vorzu-
tragen. 

Wenn man heute von uns das bedingungslose 
Einschwenken auf jede Politik Israels in Nahost 
verlangt, glaube ich nicht, daß das angesichts der 
Tatsache, daß der israelisch-arabische tragische Kon-
flikt weit über die Interessen der Beteiligten hin-
ausgehoben worden ist, unbedingt  den  Interessen 
der Israelis dienlich sein muß. 

Herr Blumenfeld hat erfreulicherweise andere 
Töne angeschlagen, weniger polemische Töne. Las-
sen Sie mich nur auf eines eingehen. Er hat festge-
stellt — und wer wollte ihm da widersprechen? -- 
daß die Wiederherstellung der Stabilität Sache der 
EWG sei. Meine Damen und Herren von der Oppo-
sition, lassen Sie mich in diesem Zusammenhang 
bitte eine Frage stellen. In der Presse und wo immer 
sich die Möglichkeit bietet, prangern Sie an, daß 
sich die Bundesregierung dazu entschlossen hat, den 
Währungsmarkt eine Zeitlang freizugeben. Wir 
wußten natürlich genau besonders diejenigen, die 
in Europa tätig sind —, daß das eine gewisse Ver-
zögerung in den Einigungsbestrebungen wirt-
schaftlicher Art hervorbringen könnte. Wir wußten 
ebenso gut, daß auch gewisse Mißverständnisse da-
durch genährt werden könnten. Aber lassen Sie mich 
Sie doch einmal fragen, wie Sie es unter einen Hut 
bringen wollen, von der Regierung zu verlangen, 
die Währung zu hüten, auf der anderen Seite aber 
zu bemäkeln, wenn wir diese Währung aus dem Spiel 
der Spekulanten heraushalten wollen. Der Schaden, 
der der EWG erwachsen wäre, wenn die derzeit 
stärkste Währung innerhalb der EWG ein Spiel der 
Spekulation geworden wäre, wäre sicherlich größer 
als eine vorübergehende Freigabe der Wechselkurse  

und die damit verbundenen vorübergehenden Miß-
helligkeiten. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Die Dinge sind viel zu ernst, als daß man sie 
zum Gegenstand der Polemik machen könnte. Ich 
bedaure, daß Sie — aus welchen Gründen immer --
sich entschlossen haben zu mäkeln und kein Wort 
gefunden haben über die Tatsache, daß wir im Ge-
gensatz zu Ihnen auf dem Wege nach Europa wei-
ter vorwärtsgekommen sind als Sie. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Ich will da nicht mit Ihnen rechten. 

(Abg. Stücklen: Wer hat denn die Gemeinschaft 
der Sechs geschaffen?) 

Aber die wirklichen Debatten in außenpolitischen 
Dingen sind in der Tat nicht Sache des Plenums. 
Sie sollten in sachlicher Manier in den dafür zu-
ständigen Ausschüssen erfolgen. Wenn ich eine 
Bitte aussprechen darf, so diese: verlassen Sie Ihre 
Routine, und kommen Sie auch dort einmal zur 
Sache! 

Wir haben Ihnen einen Entschließungsantrag vor-
gelegt. Wir sind damit einverstanden, daß dieser 
Entschließungsantrag dem zuständigen Ausschuß 
überwiesen wird. Ich schließe mich der Kritik unseres 
Kollegen Wehner an. Was wir in unserem Entschlie-
ßungsantrag sagen, ist substantiiert, was Sie sagen, 
hat weder Hand noch Fuß. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Abg. 
Stücklen: Ein Niveau hat diese Debatte!) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat der 
Herr Bundesaußenminister Scheel. 

Scheel, Bundesminister des Auswärtigen: Frau 
Präsidentin! Meine Damen und Herren! Am Schluß 
der Debatte erlauben Sie mir nur ein paar Worte 
zu dem, was hier sachlich vorgebracht worden ist. 
Herr Kollege Dr. Barzel ist im Moment nicht im 
Hause   Verzeihung, ich habe Sie weiter rechts 
vermutet. 

(Heiterkeit und Beifall bei den Regierungs-
parteien.) 

Herr Kollege Dr. Barzel, erlauben Sie mir eine sehr 
ernst gemeinte Feststellung. Ich meine, Sie haben 
heute in der Debatte eine Chance verpaßt. 

(Lachen bei der CDU/CSU.) 

Herr Dr. Barzel, diese Debatte hätte eigentlich An-
laß geben können ich glaube, daß es nützlich 
wäre, wenn alle Kollegen im Bundestag das mit 
wirklichem Ernst einmal überlegten —, dem deut-
schen Volk zu beweisen, daß es in diesem Bundes-
tag zu bestimmten Fragen Gemeinsamkeiten gibt, 
an denen wir festhalten müssen. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

In meiner Regierungserklärung waren solche Ge-
meinsamkeiten, glaube ich, in sehr zurückhaltender 
Form dargestellt. Sie haben gesagt, daß in der Re- 
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gierungserklärung die Regierung ihre eigenen 
Leistungen hervorgehoben habe. Das muß sie schon 
deswegen tun, Herr Dr. Barzel, weil solche Würdi-
gungen ihrer Leistungen von Ihnen kaum zu er-
warten sind. Das ist heute wieder einmal bewiesen 
worden, obgleich man eigentlich bei einer Oppo-
sitionsfraktion dieser Größe die Kraft vermuten 
sollte, auch endlich einmal die Wahrheit zu sagen 
und dann ja zu sagen, wenn das richtig ist. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Statt dessen haben Sie in den Fragen, die heute 
zur Diskussion standen, hier wieder das übliche 
Oppositionsgrusical angeheizt, und da, wo man 
keine geeigneten Stücke hatte, haben Sie ein neues 
eingeführt, das Sie irgendeiner Zeitung entnommen 
hatten. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Stück bestellt 
hatten. Immerhin, Sie hatten es für passend ge-
funden, hier eingeführt zu werden. 

Nun muß ich wirklich sagen, Herr Dr. Barzel, in 
Anbetracht des Verhältnisses zwischen der Bundes-
regierung und dem Parlament und auch speziell 
Ihrer Oppositionspartei zu diesem heiklen Thema 
Berlin — nur darauf will ich jetzt abheben — fand 
ich die heutige Darstellung der Opposition nicht an-
gemessen. Denn Sie können nicht bestreiten, daß 
wir uns die allergrößte Mühe gegeben haben, Sie 
in allen Einzelheiten auf dem laufenden zu halten. 
Das geht so weit, daß wir alle in Rede stehenden 
Texte vertrauensvoll mit Ihnen besprechen. Des-
wegen wissen Sie auch, daß natürlich die Frage, 
die Sie angeschnitten haben, immer Gegenstand der 
Verhandlungen der Vier Mächte ist. Das ist Gegen-
stand der Verhandlungen der Vier Mächte, und wir 
wollen es da lassen. Sie wissen auch, wie wir in 
dieser Frage mit den Drei Mächten in engem Kon-
takt und in völliger Übereinstimmung sind. Daher 
dient es nicht der Weiterentwicklung der Verhand-
lungen über Berlin, wenn man einzelne Aspekte 
aus den Verhandlungen hier herausgreift - so be

-

rechtigt, subjektiv, der einzelne das tun mag 	, 
weil wir einfach nicht in der Lage sind, die Aus-
gewogenheit des Ganzen in einer verständlicher-
weise zeitlich beschränkten Diskussion umfassend 
darzustellen. Hier ist ein falscher Eindruck ent-
standen, weil über einen Punkt diskutiert wurde, 
aber keine Möglichkeit besteht, alle anderen 
Punkte, von denen man sagen kann, sie sind positiv 
zu bewerten, auch zu diskutieren, weil man durch 
eine solche Diskussion die Möglichkeiten der Vier 
Mächte zum Verhandeln zweifellos nicht verbessert, 
sondern eher einschränkt. Ich bitte noch einmal 
darum, diese Art der Zusammenarbeit, die wir ein-
geführt haben, auch wirklich ernst zu nehmen. Ich 
bitte die Opposition, auch einmal darauf zu ver-
zichten, mögliche Polemiken zu ihren Gunsten hier 
vorzutragen. 

(Abg. van Delden: Das sind doch keine Po

-

lemiken! Sie können doch nicht erwarten, 
das wir zu allem ja und amen sagen!) 

— Das Problem ist keine Polemik, aber die Art der 
Darstellung hatte einen zweifellos geschickt —  

(Abg. van Delden: Sie haben doch die De

-

batte hervorgezaubert!) 

— Sie werden doch nicht behaupten, daß in meiner 
Regierungserklärung auch nur eine polemische For-
mulierung enthalten war. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. 	- Abg. 
van Delden: Sie war völlig nichtssagend!) 

Meine Damen und Herren, jetzt aber zu dem Pro-
blem, daß Regierungserklärungen Neues bringen 
sollen. Ich kann ja nicht etwa wegen der Sonder-
sitzung des Deutschen Bundestages eine außenpoli-
tische Initiative entwickeln, ohne daß sie nötig 
wäre — nur um Ihnen etwas Neues bieten zu 
können. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Zuruf von der CDU/CSU: Was soll denn 
das? — Weitere Zurufe von der CDU/CSU.) 

Meine verehrten Damen und Herren, was ich Ihnen 
hier vorgetragen habe, war allerdings wichtig ge-
nug. Es handelte sich um zwei Probleme, die für die 
Bundesrepublik Deutschland und für die europä-
ischen Partner der Bundesrepublik Deutschland von 
außergewöhnlicher Wichtigkeit sind. Ich bin eigent-
lich überrascht darüber, daß die Oppositionsfraktion 
nicht von sich aus die Politik der Bundesrepublik 
stärker stützt. Ich bin überrascht darüber — ich sage 
das ganz unpathetisch —, daß sie das patriotische 
Gefühl, für die Bundesrepublik in der Außenpolitik 
auch stehen zu müssen, nicht aufbringt, 

(Beifall bei den Regierungsparteien) 

sondern sich immer und ausschließlich in innenpoliti-
schen Auseinandersetzungen demonstriert. Das ist 
das, was ich allgemein sagen wollte. 

Jetzt möchte ich kurz zu den sachlichen Bemerkun-
gen der Kollegen, die zu den einzelnen Teilen ge-
sprochen haben, Stellung nehmen. Herr Kollege Bir-
renbach, ich beginne mit Ihnen. Man sollte der Deut-
lichkeit halber wenigstens die Öffentlichkeit darüber 
informieren, daß sich die Bundesregierung im Hin-
blick auf den Nahen Osten mit einem ungewöhnlich 
schwierigen Problem auseinandersetzt, das in seiner 
Schwierigkeit weiß Gott nicht von dieser Regierung 
verursacht worden ist. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Man sollte doch einmal auf das Jahr 1965 zurück-
gehen, als diese Schwierigkeit durch ein besonderes 
politisches Verhalten der damaligen Regierung, der 
ich selbst — allerdings nicht in dieser Verantwor-
tung — angehört habe, entstanden ist. Man sollte 
einmal untersuchen, wie es zu dieser Schwierigkeit 
gekommen ist. Herr Kollege Barzel hat persönlich 
einen großen Anteil an der Entscheidung, die uns 
damals plötzlich vor die Schwierigkeit gestellt sah, 
mit einem ganzen Teil arabischer Staaten keine di-
plomatischen Beziehungen mehr zu haben. Das kann 
ich doch nicht unberücksichtigt lassen, wenn ich mich 
heute darüber unterhalte, wie wir allmählich und 
mit großer Behutsamkeit — ohne dabei den einen 
oder anderen möglicherweise unangemessen in sei-
nen Interessen zu berühren — diese Schwierigkeit 
wieder ausräumen können. 

Das ist doch der Hintergrund. Sie, Herr Kollege 
Dr. Birrenbach, haben das anerkannt, Sie haben 
diese objektive Schwierigkeit anerkannt; das muß 
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ich hier sagen. Aber Sie werden es mir nicht ver-
übeln, wenn ich Ihre Fragen, die Sie, sehr ins ein-
zelne gehend, gestellt haben, nicht beantworten 
kann, zunächst einmal deshalb nicht, weil ich den 
Text nicht dabei habe, den ich haben müßte, aber 
zum zweiten auch aus einem allgemeinen Grunde 
nicht: Die Beantwortung dieser sehr subtilen Fragen 
würde nicht zur Klarheit über den Punkt, über den 
wir uns hier unterhalten, beitragen können; sie 
würde vielleicht eher neue Unklarheit schaffen, 
weil Sie sich bei Ihren Fragen auf Texte bezogen 
haben, die in Zeitungen erschienen sind. Dies sind 
naturgemäß keine authentischen Texte. Es gibt in 
dieser so schwierigen Frage in allen Zeitungen Texte, 
die naturgemäß von den Interessen des Landes be-
einflußt sind, in dem die Zeitung erscheint, oder 
von dem Interesse der politischen Gruppierung, der 
eine Zeitung möglicherweise angehört. So sehen Sie 
ein unwahrscheinlich differenziertes Bild, in dem Sie 
hinter jeder Darstellung auch das Eigeninteresse 
desjenigen erkennen können, der darstellt. 

Sie können auf diese Vielfalt nicht eingehen; Sie 
müssen sie sogar hinnehmen. Ich habe hier heute 
nur dem Deutschen Bundestag als dem Forum, wo 
das geschehen soll, sehr genau und sehr überlegt 
die Position der Bundesrepublik dargestellt. Das 
ist ein authentischer Text, und der kann immer 
Grundlage für Aufklärungen sein, die nötig sind. 

Es ist doch gar nicht so sehr etwa zwischen uns 
und Partnern irgendwo in der Welt ein Mißver-
ständnis entstanden. Wenn Sie von Mißverständ

-

nissen z. B. in Frankreich gesprochen haben, so 
sind sie entstanden auf der Basis nicht korrekter 
Texte, deren Unkorrektheit sofort nachgewiesen 
werden könnte. Und das ist einfach aufzuklären. So 
etwas passiert in einem so diffizilen Bereich selbst-
verständlich. Wir haben das aufgeklärt, und ich 
darf in diesem Zusammenhang vielleicht sagen, daß 
mir gerade in diesem Augenblick die Antwort des 
französischen Außenministers in die Hand kommt, 
die er soeben auf die schriftliche Anfrage des Sena-
tors Lecanuet gegeben hat. Ich darf sie einmal ver-
lesen; Sie werden sehen, daß auch aus dieser Ant-
wort hervorgeht, daß die Meinungen unserer fran-
zösischen Partner und unsere Auffassungen in die-
sen Fragen sehr dicht beieinanderliegen. Der fran-
zösische Außenminister sagt: 

Aus einem Bündel übereinstimmender Texte 
geht hervor, daß erstens alle Außenminister der 
Sechser-Gemeinschaft bei ihrer Zusammen-
kunft in Paris am 13. Mai ihre Einmütigkeit 
bezüglich des vom Politischen Ausschuß erarbei-
teten ersten Berichts über den Nahen Osten 
festgestellt haben, 

- das ist das, was ich heute hier gesagt habe; dies 
ist ein Regierungspapier, das von allen Außenmini-
stern akzeptiert worden ist — 

daß zweitens dieser Bericht Ergebnis einer ge-
meinsamen Arbeit und gerade deshalb Aus-
druck gemeinsamer Überlegungen ist, 

— der Bericht ist von den politischen Direktoren als 
Arbeitsgrundlage für die Entscheidungen der Mini-
ster zusammengestellt worden 	

daß drittens die allgemeinen Schlußfolgerungen 
des Berichts 

— das sind die, die die Minister in dem Kommuni-
qué vom 13./14. Mai 1971 veröffentlicht haben; das 
ist die Entscheidung der Minister auf der Basis 
dieses Berichts, so wie ich meine Entscheidungen 
auf der Basis von Entwürfen treffe, ohne daß ich 
mich bei meinen Entscheidungen mit allen Einzel-
heiten dieser Entwürfe identifizieren müßte — 

vor zwei Monaten dem Generalsekretär der 
UNO zugeleitet wurden, und dies in Überein-
stimmung mit der Zielsetzung der sechs Regie-
rungen, die darauf ausgerichtet ist, die Mission 
von Botschafter Gunnar Jarring im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten zu fördern. 

Es handelt sich um dieses Kommuniqué, das die 
Basis für die Information an den Generalsekretär 
der UNO gewesen ist. 

Vizepräsident Frau Funcke: Herr Bundes-
minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Scheel, Bundesminister des Auswärtigen: Ge-
statten Sie, daß ich eben diesen Text zu Ende ver-
lese. Dann können gern Fragen gestellt werden. 

Zusammenfassend hebt Schuman hervor, 

— so heißt es hier in der AFP-Meldung — 

er könne nur seine mehrfachen Erklärungen in 
letzter Zeit wiederholen, und es sei wohl un-
nötig, zu unterstreichen, daß in diesen Erklä-
rungen immer wieder von dem Recht aller Län-
der des Nahen Ostens — Israel eingeschlos-
sen — die Rede war, sichere und anerkannte 
Grenzen zu beanspruchen. 

Auch in der Sache ist hier ein hohes Maß an Einig-
keit festzustellen. Ich darf daher noch einmal schluß-
folgern. Die politische Auffassung der Bundesregie-
rung zu diesem Thema, die ich heute hier zusam-
mengefaßt dargelegt habe, wird durch das gedeckt, 
was von den politischen Direktoren erarbeitet wor-
den ist, vor allem durch das, was dann von den 
Außenministern als das Ergebnis ihrer Beratungen 
veröffentlicht worden ist. Es ist wichtig, das zu wis-
sen. Es ist eine Unsicherheit dadurch entstanden, 
daß in das Papier der politischen Direktoren von 
manchen Seiten bewußt oder unbewußt Dinge hin-
eininterpretiert worden sind, die nicht darin stehen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Gestatten Sie 
Zwischenfragen? 

Scheel, Bundesminister des Auswärtigen: Bitte 
sehr! 

Vizepräsident Frau Funcke: Zunächst Herr 
Abgeordneter Dr. Schmidt, dann Herr Abgeordneter 
Dr. Birrenbach! 

Dr. Schmidt (Wuppertal) (CDU/CSU) : Wo und 
wann ist das Arbeitspapier, das jetzt hier als Be-
richt bezeichnet wird, einmal veröffentlicht worden? 
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Scheel, Bundesminister des Auswärtigen: Herr 
Kollege Schmidt, es ist eben so kompliziert zu ver-
stehen, wie sechs Länder zu einer gemeinsamen 
politischen Meinung kommen können. Das entzieht 
sich der Veröffentlichung. Es ist ein vertrauliches 
Papier, das nicht veröffentlicht werden wird, weil es 
keine Entscheidung der Sechs zum Handeln, sondern 
die Grundlage für das ist, was die Minister dann 
entscheiden. Ich veröffentliche doch nicht etwa die in 
meinem Ministerium entwickelten Papiere, die 
Grundlage der Entscheidungen sind. Das ist ein Ar-
beitspapier, das technisch von sechs Seiten zusam-
mengeführt worden ist. Wir werden in der Zukunft 
natürlich immer mit Arbeitspapieren dieser Art in 
Europa auskommen müssen, wenn wir zu gemein-
samen Analysen und dann zu gemeinsamer Hal-
tung kommen wollen, aber diese können wir doch 
nicht veröffentlichen. 

Dr. Schmidt (Wuppertal) (CDU/CSU) : Herr Mi-
nister, ging nicht aus Ihren Ausführungen soeben 
hervor, daß sich die Ministerentscheidung ausdrück-
lich auf dieses Arbeitspapier bezogen hat? Wenn sie 
es ausdrücklich tut, ist sie als Ministerentscheidung 
nur verständlich, wenn das Arbeitspapier mit ver-
öffentlicht wird. 

Scheel, Bundesminister des Auswärtigen: Nein, 
Herr Kollege, das Papier, das von den politischen 
Direktoren der sechs Länder entwickelt worden ist, 
muß, damit es ein Regierungspapier wird, als sol-
ches von den Ministern akzeptiert werden. Das ist 
geschehen. Das war die Grundlage unserer Diskus-
sion in Paris. Das Ergebnis der Diskussion ist ver-
öffentlicht worden, das ist doch ganz natürlich. 

Dr. Schmidt (Wuppertal) (CDU/CSU) : Beruht 
nicht die ganze Verwirrung in unserem Verhältnis 
zu Israel gerade darauf, daß über ein Papier geredet 
wird und geredet werden muß, das im Ergebnis von 
den Ministern akzeptiert worden ist, aber nicht im 
Gespräch mit Israelis diskutiert werden kann? 

Scheel, Bundesminister des Auswärtigen: Herr 
Kollege Schmidt, wir haben in der Öffentlichkeit nie-
mals über das Papier diskutiert. Durch eine Indis-
kretion sind Teile — nebenbei bemerkt, am Anfang 
ganz falsche — in die Öffentlichkeit gedrungen, und 
dann hat man darüber diskutiert. Die Minister haben 
darüber überhaupt nicht in der Öffentlichkeit disku-
tiert, sie halten es nach wie vor für ein vertrauliches 
Papier. Das wird auch so bleiben. 

Vizepräsident Frau Funcke: Herr Bundes-
minister, gestatten Sie eine Frage des Herrn Ab-
geordneten Dr. Birrenbach? 

Scheel, Bundesminister des Auswärtigen: Ja. 

Dr. Dr. h. c. Birrenbach (CDU/CSU) : Herr Bun-
desminister, darf ich Sie daran erinnern, daß ich 
Ihnen in Kenntnis einerseits der Einstellung der bei-
den Regierungen, zum anderen des delikaten Cha-

rakters dieses Problems eine Brücke gebaut habe, 
indem ich im Schlußpassus meiner Rede gesagt habe, 
daß wir von der Bundesregierung eine klare und 
eindeutige Beantwortung dieser Fragen in dem Rah-
men erwarten, der unter Beachtung der Staatsraison 
hierfür am geeignetsten erscheint? Diese Brücke 
hätten Sie ja betreten können! Da wäre z. B. der 
Auswärtige Ausschuß. 

Scheel, Bundesminister des Auswärtigen: Herr 
Dr. Birrenbach, niemand sagt, daß ich diese Brücke 
nicht noch betreten werde, aber heute kommt es dar-
auf an, im Bundestag auf das, was Sie gesagt haben, 
zumindest auf wichtige Passagen, sofort eine Ant-
wort zu geben. Ich wiederhole noch einmal: Sie 
müssen die ganzen Schwierigkeiten auf dem Hinter-
grund sehen, der jahrelang besteht, nämlich auf dem 
Hintergrund der schwierigen Lage, wie wir sie den 
Ländern des Nahen Ostens gegenüber nun einmal 
haben und die wir verbessern wollen. Das ist unser 
gemeinsamer Wunsch, und ich meine, wir sollten 
auch gemeinsam an seiner Erfüllung mitwirken. Mit 
großer Freude habe ich festgestellt, daß einzelne 
Kollegen das auch so gesehen haben. 

Ich will nur noch ganz wenige Bemerkungen zu 
dem machen, was Herr Kollege Blumenfeld gesagt 
hat. 

Vizepräsident Frau Funcke: Herr Bundes-
minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Scheel, Bundesminister des Auswärtigen: Ich 
glaube, daß ich jetzt zu dem Fall Israel weitere Fra-
gen nicht mehr akzeptieren sollte, weil das wirklich 
nicht der Aufklärung dienen kann; 

(Beifall bei der SPD) 

das kann nur weiteren Unklarheiten, so will ich 
einmal sagen, dienen. Ich habe in der Regierungs-
erklärung ganz präzise gesagt, welche Politik wir 
haben und wie sie sich mit der EWG verträgt. Das 
kann man nachlesen. Darüber hinaus gibt es wirk-
lich nichts mehr, was klärender wirken könnte. 

(Abg. Stücklen: Wir hätten gern etwas ge-
hört zum sowjetrussischen Konsulat in 

West-Berlin!) 

— Dazu habe ich am Anfang schon etwas gesagt. 

(Abg. Dr. Barzel: Herr Kollege Scheel, da sind 
wir nie konsultiert worden!) 

— Ich habe die Frage nicht verstanden. 

(Abg. Dr. Barzel: Die Frage betraf das Gene-
ralkonsulat in Berlin!) 

— Herr Kollege Dr. Barzel, Sie kennen die Geschäfts-
lage ganz genau. Das ist eine Frage, die nicht zur 
Entscheidung ansteht, sondern in den Verhandlun-
gen ist. 

(Abg. Stücklen: Hat Herr Bahr ein Konsulat 
zugesagt? — Abg. Dr. Barzel: Wir sind nie 

konsultiert worden!) 

— Ich habe jetzt nicht die Absicht, dazu etwas zu 
sagen, weil das von den Rednern, die hier soeben 



7776 	Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode — 133. Sitzung. Bonn, Montag, den 19. Juli  1971 

Bundesminister Scheel 

gesprochen haben, schon ausreichend gewürdigt wor-
den ist. 

(Abg. van Delden: Sie führen uns aber fein 
hinters Licht, Herr Scheel! — Erneuter Zuruf 

des Abg. Stücklen!. 

— Ich habe nicht die Absicht, etwas dazu zu sagen, 
weil ich nämlich alles daransetzen will, daß die Ver-
handlungen über Berlin für die Berliner Bevölkerung 
und für uns selbst zu einem befriedigenden Abschluß 
geführt werden können. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Diese Verhandlungen eignen sich nicht zu einer 
Parteipolemik, wie sie in mehrfacher Hinsicht in den 
letzten Monaten im Zusammenhang mit dieser Frage 
aufgetaucht ist. 

(Erneuter Beifall bei den Regierungspar

-

teien.) 

Meine Damen und Herren, ich will jetzt etwas zu 
Herrn Blumenfeld sagen; denn ich möchte mich nicht 
zu lange mit diesen Themen hier beschäftigen, weil 
wir noch weitere Beratungen haben. Herr Kollege 
Blumenfeld, Sie haben gesagt, daß es jetzt losgehen 
müsse hin auf die politische europäische Gemeinschaft. 
Das ist ein großes Wort, und es wird wohl nieman-
den in diesem Hause geben, der Ihnen nicht zustim-
men würde, wenn Sie die politische europäische Ge-
meinschaft fordern. Aber sobald Sie sich dann ein-
mal praktisch mit dieser Frage befassen, müssen Sie 
sich auch mit der Frage auseinandersetzen, wie Sie 
zu dieser politischen europäischen Gemeinschaft 
kommen. Ich habe in meiner Erklärung gesagt, wie 
die Dinge heute liegen. Vor allem, wenn Großbritan-
nien der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft bei-
tritt und mit den anderen drei Staaten die politische 
Zusammenarbeit mitgestaltet wird, genauso wie die 
sechs Mitglieder der EWG, dann gibt es in dieser 
Zeit nur eine Möglichkeit, Fortschritte zu erzielen: 
Das ist der Konsultationsmechanismus, den wir im 
vorigen Jahr eingeführt haben und der mit einer 
Sitzung in München begonnen hat. 

Aber ich halte es auch für zu früh, jetzt schon nach 
einer Änderung des Verfahrens in der politischen 
Zusammenarbeit zu rufen, wo wir überhaupt erst 
zwei Sitzungen der Minister gehabt haben. Wir wol-
len doch erst einmal Erfahrungen mit diesen Dingen 
sammeln und nicht schon in dem Augenblick, wo wir 
den ersten Fortschritt erreicht haben, nach einer 
neuen Methode rufen. Sie könnte uns nur vom Wege 
des Fortschritts wieder abbringen. 

Deswegen meine ich, Herr Kollege Blumenfeld: 
Es ist richtig, wenn Sie sagen, die Signale müssen 
auf Grün gestellt werden. Aber ich möchte abschlie-
ßend sagen: Die Signale müssen nicht erst jetzt auf 
Grün gestellt werden, sondern die Signale für Eu-
ropa sind im Dezember 1969 durch die Regierungs-
chefs auf Grün gestellt worden, und diese Bundes-
regierung hat gemeinsam mit ihren Partnern nicht 
nur auf die Signale gestarrt, sondern sie ist auch 
abgefahren, und das mit bemerkenswertem Erfolg. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Abg. 
Rasner: Blumen aus dem Selbstbedienungs

-

laden!) 

Vizepräsident Frau Funcke: Wird das Wort 
noch gewünscht? — Herr Abgeordneter Barzel! 

Dr. Barzel (CDU/CSU) : Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Ich möchte im Hinblick auf Ihre 
Eingangserklärung, Herr Kollege Scheel, nur eines 
klarstellen. Wir sind ich halte das hier fest, wir 
haben das j a auch nicht kritisiert — gelegentlich ver-
traulich informiert und ab und zu auch konsultiert 
worden in den Berlin-Fragen. Wir haben eine Kon-
sultation in der Frage der Errichtung eines sowjet-
russischen Generalkonsulats in West-Berlin nicht 
gehabt. Wir sind nicht darüber informiert worden, 
daß die Bundesregierung in dieser Frage andere Län-
der bedrängt hat. Dies war vor allem der Gegen-
stand der heutigen Auseinandersetzung. Diese Pres-
semeldung ist bis zur Stunde nicht zurückgewiesen. 
Das ist der Sachverhalt; den wollte ist festhalten. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort wird 
nicht mehr gewünscht. 

Es liegen die beiden Entschließungsanträge Um-
drucke 216 *) und 222 **) vor. Die CDU/CSU-Fraktion 
hat beantragt, beide Vorlagen dem Ausschuß zu 
überweisen. Ich nehme an, das ist interfraktionell 
abgestimmt. Wer zustimmen will, den bitte ich um 
das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? 

Es ist so beschlossen. 

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 10: 

a) Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes zur Verbesserung des Miet-
rechts und zur Begrenzung des Mietanstiegs 
sowie zur Regelung von Ingenieur- und Archi-
tektenleistungen 
- Drucksachen VI /1549,  zu VI /1549  

Schriftlicher Bericht des Rechtsausschusses 
(5. Ausschuß) 
— Drucksache VI /2421 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Hauser 
(Sasbach), Abgeordneter Gnädinger 
(Erste Beratung 90. Sitzung) 

b) Zweite Beratung des von den Abgeordneten 
Geisenhofer, Dr. Riedl (München), Rollmann, 
Orgaß und Genossen eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zur Änderung mietrechtlicher 
Vorschriften 
— Drucksache VI/ 15 —

Schriftlicher Bericht des Rechtsausschusses 
(5. Ausschuß) 
— Drucksache VI /2421 —

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Hauser 
(Sasbach), Abgeordneter Gnädinger 
(Erste Beratung 10. Sitzung) 

Wünscht einer der Herren Berichterstatter das 
Wort? — Bitte schön, Herr Abgeordneter Hauser! 

*) Siehe Anlage 3 
**) Siehe Anlage 4 
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Dr. Hauser (Sasbach) (CDU %CSU) : Frau Präsi-
dentin! Meine Damen und Herren! Bei der Hast und 
Hektik, in der die Beratung der Gesetzesvorlage, 
die jetzt zur Debatte steht, im federführenden Aus-
schuß durchgeführt wurde, ergaben sich leider, aber 
unausbleiblich, wenn man nicht mit Bedacht alle 
Konsequenzen überdenken kann, eine Reihe von 
Unstimmigkeiten, die es nun im vorhinein klarzu-
stellen gilt. Ich habe Ihnen sieben Berichtigungs-
punkte für die Vorlage vorzutragen und bitte Sie, 
dabei doch die Drucksache VI /2421 zur Hand zu 
nehmen. 

Erstens. In der Zusammenstellung finden Sie in 
der rechten Spalte der Seite 11 unter Art. 2 § i 
Abs. 2 die Nr. 3 neu formuliert. Im ersten Satz der 
neuen Nr. 3 ist bestimmt, daß als berechtigtes In-
teresse an der Kündigung eines Mietverhältnisses 
auch anerkannt ist, wenn „der Vermieter durch die 
Fortsetzung des Mietverhältnisses ... an einer an-
gemessenen wirtschaftlichen Verwertung des Grund-
stücks gehindert und dadurch erhebliche Nachteile 
erleiden würde". In diesem Satz finden Sie in der 
zweiten Zeile die Worte „in anderer Weise", die 
zusammen mit dem ganzen ersten Satz aus der Re-
gierungsvorlage übernommen worden sind. Die 
Worte „in anderer Weise" bezogen sich aber in dem 
Regierungsentwurf auf die beiden dort vorausgehen-
den Nrn. 3 und 4, in denen es um die Mietzins-
erhöhung gegangen war. Die Worte bedeuteten im 
Sinnzusammenhang der Regierungsvorlage, daß der 
Vermieter berechtigt bleibt zu kündigen, wenn er 
durch die Fortsetzung des Mietverhältnisses eben 
„in anderer Weise" als durch Mieterhöhung an 
einer angemessenen Verwertung gehindert wäre. 

Da nun diese beiden Nrn. 3 und 4 der Regierungs-
vorlage durch die Ausschußbeschlüsse entfallen 
sind, und im neuen § 2 nachstehend eine völlig 
andere Regelung bezüglich möglicher Mieterhöhun-
gen getroffen wurde, sind die Worte „in anderer 
Weise" an der genannten Stelle ohne Sinngehalt. 
Sie müssen daher gestrichen werden. Dies war bei 
dem D-Zug-Tempo im Ausschuß übersehen worden. 

Zweite Berichtigung! Nachfolgend auf der glei-
chen Seite 11 finden Sie in der linken Spalte einen 
Abs. 4 in § 1 aufgeführt, der in der rechten Spalte 
als „unverändert" übernommen steht. Ich bitte, 
dieses „unverändert" zu streichen. Dieser Absatz 
wurde entsprechend dem Beschluß des Rechts-
ausschusses in der letzten Sitzung am 24. Juni 
nicht übernommen. Der dort erfaßte Sachverhalt 
kehrt im nachfolgenden § 3 Abs. 2 wieder, so daß 
er sich hier erübrigt. Selbst der sorgsam prüfende 
Ausschußsekretär und das Ministerium haben das 
leider bei der letzten Überprüfung übersehen. 

(V o r sitz: Vizepräsident Dr. Jaeger.) 

Dritte Berichtigung! Auf Seite 13 — ich bitte zu 
entschuldigen, daß ich Sie damit hinhalten muß —
sind in Art. 2 a die allein Berlin betreffenden Son-
dervorschriften aufgenommen. Am Schluß dieser 
Seite finden Sie eine Ziffer 3, die mit den Worten 
beginnt: „In § 4 Abs. 1 wird ..." Hier muß es ge-
nau heißen: „In § 4 b Abs. 1." Zur Entschuldigung 
darf ich sagen: es handelt sich hier um einen Druck-
fehler, der bereits im ersten Durchgang dem Bun-

desrat in seiner Stellungnahme -- 	Drucksache 
H/ 1549 	unterlaufen ist. 

Vierte Berichtigung! Hier handelt es sich um eine 
rein grammatikalische Verschönerung. Auf Seite 14 
sollen mit Art. 2 b nun auch in Berlin die bis dahin 
mieterschutzfreien Mietverhältnisse in das soziale 
Mietrecht eingefügt werden. Die Eingangsworte 
lauten hier: „Für das Mietverhältnis über Wohn-
raum in Berlin ..." Das muß aus gesetzeskosme-
tischen Gründen in den Plural gesetzt werden und 
lautet dann: „Für Mietverhältnisse über Wohnraum 
in Berlin ..." Für diese Korrektur ist ebenfalls der 
Bundesrat verantwortlich, der seinerseits die we-
niger schöne Formulierung in den Gesetzgebungs-
gang eingeführt hat. In aller Reverenz vor dem 
hohen Sachverstand dieses Gesetzgebungsgremiums 
hat der federführende Ausschuß diese mit vielen 
dürren Gesetzesverweisungen aus Sondergebieten 
versehene Bestimmung übernommen, ohne sie aber 
auf ihre sprachliche Schönheit zu überprüfen. Erst 
bei sorgfältiger Nachprüfung nach Abschluß der 
Ausschußberatungen wurde diese Unebenheit ent-
deckt. Ich darf bitten, auch diese Korrektur vorzu-
sehen. 

Fünfte Berichtigung, die im Eifer des Gefechts in 
den Ausschußberatungen nicht zur Sprache gekom-
men ist. Auf Seite 15 finden Sie Art. 2 c, der klar-
stellt, daß mechanisch hergestellte Erklärungen 
eines Vermieters nicht eigenhändig unterzeichnet 
werden müssen. In diesem Art. 2 c finden Sie die 
Ziffer 1 in Littera a und Littera b aufgeteilt. Unter 
Littera a heißt es in der Vorlage, daß dem Abs. 1 
in § 18 des Ersten Bundesmietengesetzes ein neuer 
Satz 4 angefügt wird; ich betone: angefügt. Damit 
wird also nur der Abs. 1 ergänzt und nicht ein neuer 
Absatz in das Gesetz aufgenommen. Aus diesem 
Grunde fällt die ganze Littera b, nach der die bis-
herigen Abs. 2 bis 4 zu Abs. 3 bis 5 degradiert wer-
den sollten, weg. Wenn daher dieser ganze Text 
unter der Littera b gestrichen wird, bedarf es unter 
Nr. 1 auch keiner Littera a mehr. Es muß also auch 
hier unter Nr. 1 der Buchstabe a samt Klammer 
verschwinden. 

(Abg. Dr. Schmude: Die Klammer auch!) 

— Ja, Herr Schmude, Sie lachen. Aber ich glaube, 
es ist Aufgabe eines Berichterstatters, Punkt für 
Punkt die Dinge darzulegen. Das geht auf Sie zu-
rück, weil diese Unebenheiten nicht vorher besei-
tigt werden konnten. Ein schludrigeres Gesetz als 
dieses konnte man dem Hohen Hause wirklich nicht 
zumuten. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Sechste Berichtigung. Bei den Wirtschaftsstrafbe-
stimmungen des Art. 4 auf Seite 16 ist eine weitere 
Richtigstellung notwendig. Ich darf Sie bitten, § 2 b 
mit dem Tatbestand der Mietpreisüberhöhung zu be-
achten. Dort erläutert jetzt der gräßliche zweite Band-
wurmsatz des Abs. 1, in welchen Fällen ein Mietpreis 
als überhöht gilt. Dabei wird auf die üblichen Ent-
gelte in vergleichbarer Situation als Maßstab hinge-
wiesen. In der drittletzten Zeile dieses Abs. 1 werden 
dabei Art, Größe, Beschaffenheit und Lage expressis 
verbis als Begriffsmerkmale genannt. Hier fehlt lei- 
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der die weitere notwendige begriffliche Umgren-
zung der „Ausstattung" einer Wohnung, die vorn 
in Art 2 § 2 Abs. 1 ebenso aufgenommen ist wie im 
Schriftlichen Bericht, den ich mit Herrn Kollegen 
Gnädinger zusammen abgefaßt habe. In der Eile der 
Beratung ist übersehen worden, das Wort „Aus-
stattung" in Art. 4 § 2 b Abs. 1 aufzunehmen, und 
zwar es zwischen die Worte „Größe" und „Beschaf-
fenheit" einzufügen. Es muß dort also lauten: „Art, 
Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage." 

Siebente und letzte Richtigstellung. In den Schluß-
bestimmungen des Art. 7 auf Seite 22 finden Sie in 
§ 2 Abs. 2 folgenden Text, der sicher Ihr Amüsement 
erregen wird: 

Soweit das Mieterschutzgesetz noch in Geltung 
ist, tritt Artikel 1 mit dessen Außerkrafttreten 
in Kraft. 

(Heiterkeit bei der CDU/CSU.) 

Diese Bestimmung betrifft ausschließlich Berlin. Hier 
allein gilt noch das alte Mieterschutzgesetz. Es läuft 
aber in Berlin mit Ende des Jahres 1972 aus, so daß 
hier klarzustellen bleibt, welche Mietvorschriften 
nun mit Beginn des Jahres 1973 dort gelten sollen. 
Nachdem hier mit dem Art. 2 dieser Gesetzesvor-
lage besonders einschränkende Normen eingeführt 
werden sollen, und zwar für den ganzen Geltungs-
bereich des Gesetzes, ist nun auch vorzusehen, daß 
dann diese Bestimmung des Art. 2 gleichfalls in Ber-
lin in Kraft tritt, so daß es nun in § 2 Abs. 2 künftig 
lauten muß: „Soweit das Mieterschutzgesetz noch 
in Geltung ist, treten Art. 1 und 2 mit dessen Außer

-

krafttreten in Kraft." 

Das Justizministerium hat ebenfalls noch nach-
träglich angeregt, Art. 1 a des Gesetzes hier gleich-
falls mit aufzuführen. Ich hielt dies deswegen nicht 
für erforderlich, well sich Art. 1 a mit den Prozeß-
bestimmungen garantiert nicht mit den materiellen 
Voraussetzungen des Mieterschutzgesetzes schnei-
det. Ich habe deswegen diese Anregung des Mini-
steriums — ich darf zusätzlich sagen: wie manche 
andere darüber hinaus — nicht übernommen. 

Ich konnte Ihnen diese Ausführungen wahrhaftig 
nicht ersparen; ich kann nur ganz allgemein um 
Entschuldigung bitten, weil dieses Gesetz so mise-
rabel ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Zuruf des 
Abg. Dorn.) 

Ich darf im Auftrag meiner Fraktionskollegen zu 
der gesamten Vorlage Stellung nehmen, ohne daß 
meine Redezeit um das, was ich als Berichterstat-
ter voraus darstellen mußte, gekürzt wird. 

Schon die vorausgehenden Berichtigungen zeigen 
Ihnen, wie überhastet das Gesetz beraten wurde. 
Es war aber schon keine Sternstunde der Mensch-
heit, als es im Kabinett geboren wurde; hat man 
doch — so pfiffen es die Spatzen von den Dächern 
in der offiziellen Kabinettsitzung den Vorschlag des 
Herrn Justizministers, wiederum Mieteinigungs-
ämter unseligen Angedenkens zur Prüfung bei An-
hebung des Mietzinses einzuführen, nicht akzeptiert 
und die Vorlage vertagt. Selbst dem Herrn Feuer-
wehrkommandanten des Kabinetts, Herrn Ehmke,  

ist es im ersten Rennen nicht gelungen, alle unter 
einen Hut zu bringen. Erst im zweiten Anlauf, da-
zu in einem ganz ungewöhnlichen Hau-Ruck-Ver-
fahren, konnte dann die Kabinettvorlage passieren, 
mußte man doch noch kurz vor den Hessen-Wahlen 
im vergangenen Herbst die lauter und lauter wer-
denden Beschwerden über unangebrachte Mieterhö-
hungen beschwichtigen. 

Das geschah dann so, wie es in der Presse zu 
lesen war, nämlich daß zwei unserer Herren Mini-
ster durch die Arbeitskreise und die Fraktionen 
eilten und Unterschriften und Stimmen sammelten. 
Als dann am Abend überraschend die Minister-
runde einen Konsens erzielte, funktionierte man den 
gemütlichen Kreis in eine Kabinettsitzung um  und 
faßte einen offiziellen Regierungsbeschluß. Hohe 
und höchste Beamte erfuhren erst am anderen 
Morgen durch das Radio von der Entschlußfreudig-
keit ihrer hohen Regierung. 

(Abg. Stücklen: Wie ist denn so was mög-
lich?!) 

Herr Minister Schiller allerdings distanzierte sich 
von dieser Vorlage 

(Abg. Stücklen: Zu Recht!) 

und bezeichnete sie als ordnungspolitisch bedenk-
lich. Herren aus seinem Ministerium ließen sich viel 
drastischer zu dieser Vorlage aus, wie etwa im 
„Stern" zu lesen war. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeord-
neter, gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Erpenbeck (CDU/CSU) : Herr Kollege Dr. Hau-
ser, da ich kein abonnierter Stern -Leser bin, ge-
statten Sie mir die Zwischenfrage, wie denn nun 
der Mitarbeiter des Ministers das Gesetz wirklich 
qualifiziert hat. Ich lege großen Wert auf die hohe 
Meinung des Hauses des Herrn Wirtschaftsmini-
sters. 

Dr. Hauser (Sasbach) (CDU/CSU) : Herr Präsi-
dent, gestatten Sie, daß ich einen für das Haus wohl 
etwas ungewöhnlichen Ausdruck zitieren muß, weil 
ich ausdrücklich gefragt werde, aber ich zitiere bloß 
und dazu aus dem „regierungsoffiziösen" „Stern". 
Dort stand nämlich: „Dieser Entwurf ist beschissen." 

(Heiterkeit. - Zurufe von den Regierungs-
parteien.) 

Nachdem die Fleißarbeit vor den Landtagswahlen 
geschafft und auch laut verkündet war sie hatte 
sich zwar in der Wahl nicht so ausgezahlt, wie man 
es sich erhofft hatte , war die Eile lange nicht 
mehr so groß. Die erste Lesung ging über die Bühne, 
und dann schlummerte der Gesetzentwurf. Keine der 
beiden Koalitionsparteien packte die Vorlage an, 
weil man hintennach noch mehr Haare in der Suppe 
gefunden hatte. Am liebsten hätte man sich wenig-
stens bis in den Herbst hinein vertagt, wenn nicht 
die böse „Welt" Mitte Juni mit Balkenüberschrift 
gebracht hätte, dieses Gesetz solle jetzt auf Eis 
gelegt werden, weil zwischen den Regierungsfrak-
tionen noch zuviel kontrovers sei. Erneut aufge- 



Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode — 133. Sitzung. Bonn, Montag, den 19. Juli 1971 	7779 

Dr. Hauser (Sasbach) 

scheucht durch diesen Bericht über die Querelen 
innerhalb von Regierung und Regierungsfraktionen, 
raufte man sich in einer Nacht-und-Nebelaktion zu-
sammen, um zu zeigen, daß man sich über diesen 
Gesetzentwurf nicht, wie behauptet, auseinander -
dividiert habe. 

Man hatte hier ein Gesetz zusammengeschustert, 
das in der Tat alle denkbaren Mängel zeigt. Auf 
einmal hat  man  es aber sehr eilig. Im federführen-
den Ausschuß kamen die völlig neuen Lichtblitze 
der Koalition frisch aus der Presse gerade noch vor 
der anberaumten Beratung auf den Tisch und muß-
ten dann in einer Mammutsitzung richtiggehend 
durchgepeischt werden. In der ersten Lesung hier 
im Plenum hatte man eine ausgiebige und erschöp-
fende Ausschußberatung gelobt. Davon war dann 
aber im Ausschuß beileibe keine Rede mehr. Was 
uns CDU/CSU-Mitgliedern hierbei im Rechtsaus-
schuß zugemutet wurde, über eine mühsam im Koa-
litionsgremium zusammengekleisterte Gesetzesvor-
lage befinden zu müssen, ohne sie richtig zur Kennt-
nis nehmen zu können, geschweige denn in Ruhe 
auf ihre Folgewirkungen zu prüfen, war mehr als 
des Parlamentes unwürdig. Ich hoffe, daß diese Art 
und Weise der Behandlung einer Gesetzesmaterie, 
wie wir sie hier erleben mußten, im Ältestenrat zur 
Sprache kommt und daß von dort aus künftig ähn-
liche Vorgänge abgestellt werden. Wir werden uns 
in der Zukunft auf alle Fälle gegen eine derartige 
weitere Kujonierung in der gebotenen Weise zur 
Wehr zu setzen wissen. 

So ungewöhnlich wie das Verfahren ist aber auch 
das ganze Gesetz, das in entscheidenden Passagen 
im Ausschuß die Beratung nur mit der hauchdünnen 
Mehrheit der Regierungsfraktionen passiert hat. 

(Zuruf von der SPD: Mit Mehrheit!) 

Selbst wenn der Vorsitzende des Mieterbundes, Herr 
Nevermann, dabei Pate gestanden hat, waren dies 
bestimmt nicht seine ergiebigsten Stunden ;  erhält 
doch die SPD bereits jetzt Schüsse aus ihrer linken 
Ecke! Hatte man doch geglaubt, mit der Erfindung 
einer Vergleichsmiete im Falle der Mieterhöhung 
das Ei des Kolumbus gefunden zu haben und so 
wenigstens für diese Legislaturperiode die Mieten 
sozusagen durch die Hintertüre einfrieren zu las-
sen! Dies ist doch der harte Kern dieses wohnungs-
politischen Koalitionsprogramms; soll doch eine 
Mieterhöhung nur noch durchgreifen, wenn der bis-
herige Mietzins seit einem Jahr unverändert be-
steht und der angestrebte die ortsübliche Miete 
nicht übersteigt. Nicht zu Unrecht befürchten die 
Kritiker aus Ihrem eigenen Lager, daß sich diese 
Lösung mit der Vergleichsmiete nur zum Schaden 
der Mieter auswirken wird. 

(Abg. Vogel: Sehr richtig!) 

Sie haben völlig recht. Denn Vergleichsmieten ori-
entieren sich nie nach unten, sondern stets nach oben 
hin. Was hier den Mietern nun als Geschenk ver-
kauft werden soll, stellt sich unweigerlich als ein 
Danaergeschenk heraus. Selbst der Einbau einer 
ganzen Reihe von Fristen, die praktisch eine Miet-
erhöhung höchstens alle zwei Jahre zuläßt, wird 
am Ende einen solchen Trend schwerlich aufhalten. 

Während die Regierung diese Mietgrenze nur in 
Gebieten besonderen Wohnungsbedarfs einsetzen 
wollte — in den Ballungsräumen mag sicherlich ein 
gewisser Eingriff geboten sein, und die Sprecher 
beider Koalitionsfraktionen haben diese Konzeption 
im Plenum bei der ersten Beratung auch mit Verve 
verteidigt --, schien auf einmal dieser Vorschlag 
keinen Schuß Pulver mehr wert. Statt dessen ließ 
man jetzt die Katze aus dem Sack und setzte diese 
Notbremse im gesamten Bundesgebiet ein, also 
auch dort, wo wirklich ein ausgeglichener Woh-
nungsmarkt besteht. Man kann, Herr Minister Lau-
ritzen, auf dem Wohnungssektor nicht schon dadurch 
schönes Wetter herzaubern, daß man die Barometer-
nadel festschraubt. Den alten Ladenhüter mit dem 
angeblichen schlechten Erbe, das Sie als Bundes-
wohnungsbauminister angetreten hätten, nimmt 
Ihnen heute niemand mehr ab. Wie lange sind Sie 
nun schon für den Wohnungsbau in der Bundesrepu-
blik verantwortlich? 

Was darüber hinaus von dem im letzten Sommer 
eingesetzten Kabinettsausschuß zur Verbesserung 
des sozialen Mietrechts und zur Förderung des Woh-
nungsbaues an Vorschlägen vorgelegt worden ist 
und heute als „Leipziger Allerlei", wie mein Kollege 
Vogel im Ausschuß zu Recht sagte, zur Abstimmung 
steht, sieht leider danach aus, als habe man all die 
Möglichkeiten zur Behandlung der Misere aufge-
spürt, die zwar irgendwo anerkennenswert sind, 
aber den eigentlichen Kern der Dinge wahrhaftig 
nicht treffen. 

Natürlich ist es richtig, unsaubere Praktiken im 
Maklergewerbe — Gott sei Dank sind es nicht 
viele   zu unterbinden, wenngleich man sich ge-
wünscht hätte, ein ausgewogenes Gesetz auch hier 
zu schaffen, das in gleicher Weise die Makler vor 
unseriösen Kunden schützt. Natürlich ist es richtig, 
eine bessere Grundlage für die Berechnung der Ar-
chitektenhonorare zu finden, obwohl bis dahin nicht 
mehr als ein Forschungsauftrag binnen eines vollen 
Jahres herausgegeben wurde, nachdem sich anschei-
nend die rivalisierenden Ministerien, Wirtschaft und 
Wohnungsbau, erst einmal darüber einig werden 
mußten, wer das finanzieren soll. Aber wenn dies 
auch in Ordnung geht, bleiben doch wirklich alle 
diese Dinge nur Randerscheinungen, die im Grunde 
die Schlagzeilen nicht verdienen, die sie gemacht 
haben und womöglich in der kommenden Sauregur-
kenzeit für die Presse wieder abgeben sollen. 

(Abg. Vogel: Ein Stück für das Schmieren-
theater ist das!) 

Freilich können derartige Vorschläge draußen im 
Lande Eindruck machen. Man kann zeigen, wie rüh-
rig sich die Regierung an allen Ecken und Kanten 
bemüht und sich z. B. ganz besonders des Problems 
der Ersatzraumbeschaffung im Rahmen des sozia-
len Mietrechts annimmt. Es bedurfte dessen, Herr 
Minister Jahn, wirklich nicht mehr. Diese Vor-
schrift in das BGB einzuführen, ist nicht mehr als 
Augenwischerei. 

Dieses Maßnahmenbündel, das nun das sommer-
liche Bonn dem deutschen Volk bescheren will, steht 
vom Verfahren wie vom Inhalt her wahrhaftig unter 
keinem günstigen Stern. Die Schwierigkeiten mit 
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dem Wohnungsmarkt lösen Sie, meine Herren Mini-
ster, mit diesem Gesetz wahrhaftig nicht. Vielmehr 
gilt es, den Bausektor zu beleben und eben genü-
gend Wohnungen zu erstellen. 

(Abg. Lücke [Bensberg] : Die Baupreise zu 
senken!) 

Mit der ersten Stufe zur Zwangswirtschaft im Woh-
nungsbereich, wie Sie sie hier versuchen, werden 
Sie dem Baumarkt keinen guten Dienst leisten. 

Ich glaube, unsere großen Zeitungen, die sich in 
den letzten Tagen mit dem Gesetz beschäftigt und 
auseinandergesetzt haben, bescheinigen Ihnen ja die 
ganze Unzulänglichkeit. Wie schrieb die „Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung"? 

Mit dieser Version des Mietstopps dürfte es 
kurzfristig gelingen, höchste Verwirrung zu 
stiften, und deshalb gehört dieser rostige Not-
anker auf den Schuttplatz. 

(Abg. Vogel: Die Verwirrung ist ja ge

-

wollt!) 

Das Gesetz, überhastet zusammengeschustert, ist so 
unausgegoren und so stümperhaft, daß sich meine 
Fraktion mit dieser Vorlage, wie sie jetzt vor uns 
liegt, nicht identifizieren kann. 

(Beifall bei der CDU/CSU. - Abg. Schulte 
[Unna] : Ich habe hier aber gerade das Ge

-

genteil gehört!) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, ich habe den Vorsitz während der Rede des 
Herrn Kollegen Hauser übernommen. Ich nehme an, 
daß Sie eine allgemeine Aussprache vereinbart 
haben, und dart fragen, wer dazu das Wort wünscht. 
Der Abgeordnete Dr. Schmitt-Vockenhausen sicher-
lich nicht, den ein Spaßvogel hier eingeschrieben hat; 
denn er ist jetzt in Berlin. 

Das Wort hat der Abgeordnete Gnädinger! 

(Zuruf von der CDU/ CSU: Das wird ein 
schwerer Gang!) 

Gnädinger (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Ich möchte mich nicht 
mit Hau-ruck, Unterschriftensammlung, Unwürde 
und rostigem Anker, sondern mit dem Gesetz zur 
Begrenzung des Mietanstiegs und zur Verbesserung 
des Mietrechts befassen. Dabei muß man mit der 
Feststellung beginnen, daß auch wir meinen, ein 
ausreichender umfassender Schutz aller Mieter sei 
nur bei einem ausgeglichenen Wohnungsmarkt 
möglich. Ich glaube, daß es darüber in diesem Hause 
keinen Streit gibt. Es ist auch unstreitig, daß derzeit 
in der Bundesrepublik von einem ausgeglichenen 
Wohnungsmarkt nicht gesprochen werden kann. 

Wenn das aber so ist, sind zwei Dinge notwendig. 
Einmal brauchen wir eine Verstärkung des sozialen 
Wohnungsbaus, eine Rationalisierung der Bauwirt-
schaft und eine Eindämmung der Bodenspekulation, 

(Abg. Lücke [Bensberg] : Stabile Baupreise!) 

die wir mit dem Städtebauförderungsgesetz begon

-

nen haben. All diese Maßnahmen, die diese Regie

-

rung eingeleitet hat, wirken nur langfristig. Deshalb 
ist es notwendig, kurzfristige Maßnahmen zum 
Schutz des Mieters zu beschließen; denn er ist nach 
der gegenwärtigen Marktlage der schwächere Part-
ner. 

Ich möchte mich nunmehr den Einzelbestimmungen 
zuwenden und zunächst etwas zur Sozialklausel des 
BGB sagen. Darin wird ausdrücklich festgelegt, daß 
eine Härte für den Mieter auch schon dann vorliegt, 
wenn angemessener Ersatzwohnraum zu zumutbaren 
Bedingungen nicht beschafft werden kann. Die Ein-
fügung dieses Sondertatbestandes ist notwendig, 
weil die bisherige Rechtsprechung in diesem Punkte 
nicht eindeutig, sondern umstritten war. All das, was 
der Kollege Hauser im Ausschuß dazu gesagt hat, 
war nicht richtig; denn der Rechtsentscheid des Ober-
landesgerichts Karlsruhe zeigt ganz eindeutig, daß 
die Frage der Ersatzraumklausel in unserer Recht-
sprechung nach wie vor umstritten ist. 

Ich möchte nun zu Art. 2 des Gesetzes kommen 
und dabei sozusagen vor der Klammer zwei Pro-
bleme behandeln. Zunächst, glaube ich, muß etwas 
dazu gesagt werden, warum wir auf die Formel 
„marktgerechte Verzinsung des Eigenkapitals" ver-
zichtet haben. Schon in der ersten Lesung des Geset-
zes ist von der Sprecherin meiner Fraktion darauf 
hingewiesen worden, daß sowohl marktgerechte 
Verzinsung als auch Eigenkapital unklare Begriffe 
sind und daß diese Begriffe vieldeutig sind. Wir sind 
der Überzeugung, daß jeder Richter überfordert 
wäre, wenn er mit diesen Begriffen arbeiten müßte, 
und daß er laufend Gutachter zuziehen müßte. Aus 
diesem Grunde haben sich die Koalitionsfraktionen 
darüber geeinigt, an die Stelle der marktgerechten 
Verzinsung von Eigenkapital die sogenannte Ver-
gleichsmiete als Maßstab zu setzen. 

(Abg. Dr. Lenz [Bergstraße] : Meinen Sie, 
das wäre einfacher?) 

Ja, dieser Meinung bin ich ganz entschieden. 
Auch hier muß noch einmal gesagt werden, daß Ver-
gleichsmiete kein Mietstopp und keine Zwangswirt-
schaft ist, wie es Herr Hauser gesagt hat, sondern 
daß die Vergleichsmiete nur dazu dienen soll, eine 
deutliche Verlangsamung des Mietanstiegs zu be-
wirken. 

Wir erreichen mit diesen Formulierungen, daß 
Mietensteigerungen, die auffallend von dem allge-
meinen Mietenniveau abweichen, ausgeschlossen 
werden. Wir sind außerdem der Auffassung, daß 
eine solche Regelung nicht nur für Ballungsgebiete 
notwendig und richtig ist, sondern für die ganze 
Bundesrepublik. 

Zum anderen - das ist meiner Meinung nach 
wesentlich - kann man sich nicht vor den Schwie-
rigkeiten verschließen, die eine Abgrenzung dieser 
Gebiete mit sich bringt. Es kann durch keine Rege-
lung ausgeschlossen werden, daß Teilgebiete, die 
eines besonderen Schutzes bedürfen, nicht erfaßt 
werden, und die ganze Vorschrift ist in ihrer Geltung 
bis zum Jahre 1974 begrenzt. Ich bin der Überzeu-
gung, daß wir in diesem Jahre dann andere Bedin-
gungen auf dem Wohnungsmarkt haben werden. 
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Die neue Vorschrift des Art. 2 schließt eine Kün-
digung zur Erlangung eines höheren Mietzinses aus. 
Der Vermieter kann aber vom Mieter die Zustim-
mung zu einer Mieterhöhung verlangen und bei 
Weigerung des Mieters diese gerichtlich erstreiten 
und nach den Bestimmungen über die Vergleichs-
miete festsetzen lassen. Zwei große Vorteile dieser 
Neufassung sehe ich. Erstens kann der Mieter in 
eine Auseinandersetzung, ja sogar in eine gericht-
liche Auseinandersetzung um die Miethöhe eintre-
ten, ohne befürchten zu müssen, daß er dabei seine 
Wohnung verliert. Der zweite Vorteil — das, was 
Herr Hauser als einen Nachteil angesehen hat — 
ist unserer Ansicht nach jener, daß die vorgesehe-
nen Fristen nicht erlauben, innerhalb kurzer Zeit-
räume Mieterhöhungen dicht aufeinanderfolgen zu 
lassen. Insgesamt wird zu diesen Problemen mein 
Fraktionskollege Dr. Schmude noch Stellung neh-
men. 

Sodann möchte ich noch einige Bemerkungen zur 
Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentums-
wohnungen machen. Die überwiegende Mehrheit der 
Ausschußmitglieder war der Auffassung, daß dem 
Unwesen, das sich auf diesem Gebiet entwickelt hat, 
Einhalt geboten werden muß. Dabei folgen wir den 
zahlreichen Anregungen aus allen gesellschaftlichen 
und staatlichen Bereichen unseres Bundes. Das 
Hauptgewicht liegt darauf, daß es in erster Linie 
darauf ankommt, dem bisherigen Mieter den Besitz 
seiner Wohnung zu sichern. 

Besondere Beachtung in der Öffentlichkeit haben 
auch die Bestimmungen des Gesetzes zum Miet-
wucher gefunden. Hier geht es darum, zu erkennen, 
daß die bisherigen Wucherbestimmungen unseres 
Strafrechts ungeeignet waren, den Mietwucher wir-
kungsvoll zu bekämpfen. Es ist einfach eine Unge-
reimtheit, wenn man auf der einen Seite häufig in 
den Zeitungen von Mietwucher lesen muß und auf 
der anderen Seite sieht, daß die Verurteilungen 
recht selten sind. Ich bin der Meinung, daß wir 
durch diese Neufassung der Mietwucherbestimmun-
gen den Mietwucher in der Bundesrepublik besser 
als bisher in den Griff bekommen werden. Alle drei 
in diesem Hause vertretenen Fraktionen waren 
übereinstimmend der Auffassung, daß wir uns — 
entsprechend den Zwecken des Gesetzes — auf die 
Neufassung der Mietwucherbestimmungen be-
schränken und von dem abgehen sollten, was in der 
Regierungsvorlage stand, nämlich von der Neufas-
sung, der Wucherbestimmungen insgesamt. Auch 
diese Ausschußfassung, die mit geringfügigen Ände-
rungen hier vorgelegt wird, wird von der sozial-
demokratischen Bundestagsfraktion ausdrücklich ge-
billigt. 

Bei dem Gesetz zur Regelung der Wohnungsver-
mittlung ist die wichtigste Bestimmung die, daß dem 
Makler in Zukunft nur noch dann ein Honorar zu-
steht, wenn seine Tätigkeit erfolgreich war. Auch 
dürfen in Zukunft für Nebenleistungen keine Ver-
gütungen irgendwelcher Art mehr gefordert werden: 
Allerdings kann dann — das haben wir nachträglich 
eingefügt ---, wenn die nachgewiesenen Auslagen 
eine Monatsmiete übersteigen, für den überschie-
ßenden Betrag Ersatz verlangt werden. Auch diese 

Regelung wird von meiner Fraktion ausdrücklich 
gebilligt. 

Ein letzter Punkt. Was die Regelung von Inge-
nieur- und Architektenleistungen angeht, so haben 
wir weitgehend den Wünschen der Berufsverbände 
entsprochen. Insbesondere ist festgelegt worden, 
daß in den Honorarordnungen Mindest- und Höchst-
sätze festzusetzen sind und dies nicht nur als eine 
Möglichkeit gegeben ist. 

Meine Fraktion stimmt auch der Änderung der 
Überschrift des sogenannten Artikelgesetzes zu, wo-
durch noch einmal deutlich gemacht wird, daß die 
Mieterhöhungen der Vergangenheit nicht von den 
betroffenen Berufsgruppen, von Ingenieuren und 
Architekten verursacht sind. 

Zum Schluß möchte ich noch folgendes sagen. Die-
ses Gesetz wendet sich nicht gegen den ordentlichen 
Vermieter, sondern nur gegen jene Minderheit von 
Vermietern, die die Notsituation der Mieter in 
schamloser Weise ausnutzt. Es geht darum, den 
Mieter nicht nur in bestimmten Gebieten, sondern 
ganz allgemein vor ungerechtfertigten Kündigungen 
zu schützen. Deshalb werden wir diesem Gesetz 
unsere Zustimmung geben. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Kleinert. 

Kleinert (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Herr Hauser, Sie neh-
men es mir gewiß nicht übel, wenn ich ähnlich 
drastisch, wie Sie es heute getan haben — teilweise 
sogar in die falsche Abteilung vorgerutscht  , fest-
stelle, daß dieses Gesetz vielleicht einen Fehler 
mehr hat als die anderen, die im Ausschuß auch 
des häufigeren die Sorte Änderungen erfahren müs-
sen, die Sie hier in aller Breite vorgetragen und 
erörtert haben, daß aber bei der Präparation Ihrer 
Rede in einem eigentlich bedauerlichen Maße Ähn-
liches geschehen sein muß. Ich habe nämlich sehr 
sorgfältig darauf geachtet, daß Sie zunächst einmal 
den Vorwurf erhoben haben, man gaukle den Mie-
tern hier vor, sie würden vor Mieterhöhungen ge-
schützt; tatsächlich sei aber in der Vergleichsmiete 
ein gewisser aufschaukelnder Effekt enthalten. An-
schließend haben Sie erklärt, es gehe nicht an, die 
Barometernadel — ich verstehe darunter den Miet-
preis; ich glaube, so haben Sie es auch gemeint - 
festzuschrauben.  Ganz zum Schluß haben Sie sich 
dann auch noch den insofern ausgesprochen ver-
fehlten Artikel der „Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung", in dem es heißt, hier werde ein Preisstopp 
vorgenommen, zu eigen gemacht. 

Ich habe mich bereits daran gewöhnen müssen, 
daß verschiedene Herren Ihrer Fraktion aus den 
dafür eingerichteten Schubladen herausgeholt wer-
den, um dann auf der richtigen Veranstaltung zu 
sprechen, nämlich die eine Sorte -- ich gucke jetzt 
auf Herrn Erpenbeck oder Herrn Mick — bei den 
Veranstaltungen der Mietervereine und die andere 
Sorte bei den Veranstaltungen der Haus- und 
Grundstücksbesitzervereinigungen. Daß Sie das 
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aber jetzt schon in einer Person zustande bringen, 
ist der Gipfel dieser Entwicklung. Ich hoffe, daß 
das auch einen vorläufigen Abschluß dieser Ent-
wicklung anzeigt. 

(Zuruf des Abg. Orgaß.) 

Das Entscheidende ist doch folgendes. Wir wissen 
alle, daß man bei dem Versuch, einem ungeheuer 
schwierigen Zustand auf dem Wohnungsmarkt zu 
steuern, keine Ideallösung finden wird. Man wird 
also immer versuchen müssen, praktikable Rege-
lungen zu finden und dabei so nah wie möglich an 
das heranzukommen, was möglichst viel Nutzen und 
fast gar keinen Schaden bringt. Genau das haben 
wir -- auch das machen Sie uns heute interessanter-
weise zum Vorwurf ---, die Koalitionsfraktionen, 
seit der ersten Lesung dieses Gesetzes hier im 
Hause mit viel Fleiß und Ernst zu erreichen ver-
sucht. Sie sprechen nun ganz dramatisch von Nacht- 
und Nebelberatungen. Herr Erpenbeck hat im 
Pressedienst Ihrer Fraktion von ungeheuren Zwi-
stigkeiten geschrieben. In Wirklichkeit haben wir 
nichts anderes getan, als den Dingen, die in erster 
Lesung hier angesprochen worden sind, einmal auf 
den Grund zu gehen. Wir haben damals gesagt   
dazu stehe ich heute noch —: Wir möchten die An-
wendung dieser Bestimmungen in Art. 2 auf die 
Fälle beschränkt wissen, in denen eine Anwendung 
wegen der jetzigen Notlage erforderlich ist. 

(Zuruf von der CDU/CSU.) 

Ich komme jetzt darauf; bitte hören Sie zu. Ich 
kriege Glas, glaube ich, schon hin. Wir haben zu

-

nächst geglaubt, man müßte die Gebiete des be-
sonderen Wohnungsbedarfs, der seinerzeit ange-
sprochen war, punktuell herausgreifen und würde 
bei der punktuellen Anwendung des Gesetzes zu 
dem gewünschten Ergebnis kommen, nämlich dem, 
daß bei Notlage geholfen würde und andere Fälle 
nicht betroffen würden. 

Nach Erhebungen, die auch in Ihren Kreisen von 
Fachleuten gar nicht ernsthaft bezweifelt werden, 
hat sich herausgestellt, daß jeder Versuch, eine Be-
grenzung zu finden  etwa bei der magischen Zahl 
2 % , zunächst dazu führen würde, daß etwa 80 % 
der Stadt- und Landkreise des Bundesgebietes er-
faßt würden. Das ist schon nicht mehr die Einschrän-
kung, die uns in erster Lesung vorgeschwebt hat. 

Zweitens würde das eintreten, worauf Herr Gnä-
dinger schon zutreffend hingewiesen hat: es würden 
große Landkreise mit ihrem Fehlbestand unter 2 % 
liegen, aber es wären in diesen Landkreisen den-
noch einzelne Städte vorhanden, in denen der Fehl-
bestand weit höher wäre und die Bevölkerung drin-
gend Schutz nötig hätte. 

Als wir diese Schwierigkeiten im einzelnen durch-
leuchtet hatten, kamen wir zu der Meinung, daß das 
Problem einer vorläufigen Regelung der Notsitua-
tion so, wie es zunächst gedacht war, nicht würde 
gelöst werden können. Deshalb haben wir gesagt: 
wir wollen den ungeheuren Verwaltungsaufwand 
und ebenso die ständige Unruhe in weiten Bevölke-
rungskreisen vermeiden, die durch den dauernden 
Streit darüber entsteht, ob der Wohnungsfehlbestand 
erreicht ist oder nicht ;  ob vielleicht sogar in diesem 

Sinne weiße Kreise wieder unter die Zuständigkeit 
dieses Gesetzes zurückgeführt werden müßten. Wir 
haben gesagt: wir wollen uns ein zeitliches Limit 
setzen. Ich glaube, daß wir damit auch den Inten-
tionen näherkommen, die Herr Hauser hier u. a. 
angesprochen hat; wir wollen nämlich den 31. De-
zember 1974 verbindlich als Schlußtermin des Gel

-

tens dieses Gesetzes einsetzen. 

Damit wird erreicht, daß insbesondere auf den 
Gebieten, die hier heute gar nicht zur Debatte ste-
hen können etwa bei sonstigen Vorhaben des 
Bundeswohnungsbauministeriums —, inzwischen 
Maßnahmen eingeleitet werden können, die zu einer 
Entspannung führen, welche tatsächlich die Vor-
schriften des Art. 2 überflüssig macht. Das erscheint 
uns allerdings nach wie vor vordringlich. 

Wir glauben aber, es ist richtig gewesen, hier 
nicht eine Fülle von Verwaltungsarbeit, die doch 
nicht zu befriedigenden Ergebnissen würde führen 
können, einzuplanen, sondern einen Schlußtermin 
festzusetzen. Darauf haben sich die Koalitionsfrak-
tionen geeinigt, und sie haben damit etwas getan, 
was einige Ihrer Sprecher auch oft als ein wichtiges 
Ziel herausgestellt haben: sie haben unnützen Ver-
waltungsaufwand eingedämmt. Genau das ist ge-
schehen, und ich finde, es steht Ihnen nicht gut an, 
sich dann jetzt hiergegen zu wehren, während Sie 
sich anderenfalls mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit - Herr Vogel, ich sehe Sie ver

-

schmitzt lächeln; ich sehe das gerne - gegen die 
andere Regelung mit den Argumenten gewandt hät-
ten, die ich jetzt für unsere Ansicht in Anspruch 
nehme. Das wird ja auf die Dauer doch bemerkt und 
führt in der Sache dann nicht mehr weiter. 

Darum habe ich auch den Eindruck, daß wir von 
Herrn Hauser nicht gehört haben, warum das Gesetz 
von der Sache her zu kritisieren sein soll. Punkt 
und Komma will ich jetzt einmal beiseite lassen 

es ist ja nun nicht zuletzt dank der Mühen der 
Herren Berichterstatter, die hier gern auch lobend 
erwähnt werden sollen, gelungen, hier alles klarzu-
stellen , und in der Sache selbst habe ich keine 
ernst zu nehmenden Vorwürfe gehört. Es ist nämlich 
so, daß es Ihnen bei allen Versuchen nicht gelin-
gen wird, etwas zu finden, was einerseits wie die 
hier eingeführte Vergleichsmiete in der praktischen 
Handhabung ohne allzu große Auseinandersetzun-
gen und Schwierigkeiten anwendbar ist und ande-
rerseits den Marktmechanismus weitestgehend 

wenn auch mit dämpfenden Einschränkungen, die 
in der jetzigen Lage nur wünschenswert sind — 
intakt läßt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeord-
neter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abge-
ordneten Mick? 

Kleinert (FDP): Bitte schön, Herr Mick! 

Mick  (CDU/CSU): Herr  Kollege, sind Sie nicht 
der Meinung, daß man diesen Art. 2, der nun wirk-
lich in einem Husarenritt beraten wurde und zu 
dem heute fünf Änderungsanträge der Regierungs- 
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koalition vorliegen, in den Ausschüssen gründlicher 
hätte beraten müssen? 

Kleinert (FDP) : Herr Mick, Sie werden zu Ihrer 
Überraschung erleben, daß wir nach nochmaliger 
Überlegung zu dem Ergebnis gekommen sind: die 
hier vorsorglich vorbereiteten Abänderungsanträge 
sind uns nicht so wesentlich, daß wir nicht im Hin-
blick auf die Wichtigkeit des Gesamten darauf ver-
zichten könnten. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Schon wieder 
eine Reform!) 

Das ist das eine, Herr Mick. Im übrigen haben Sie 
eine Fülle von Abänderungsanträgen vorgelegt, für 
die früher, nämlich seit der ersten Lesung viel Zeit 
gewesen ist, so viel, daß Ihr Kollege Erpenbeck we-
gen der Verzögerung schon Alarm geschlagen hatte. 
Heute kommen Sie mit einem Bündel von Anträgen, 
für die Sie in der Zeit Muße hatten, die Herr Erpen-
beck als zu lang bezeichnet hat. 

(Abg. Mick: Das, was Sie hier sagen, be

-

ruht auf Unkenntnis oder Böswilligkeit!) 

Nein! Das ist doch so! 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr A bgeordneter, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abge-
ordneten Erhard (Bad Schwalbach) ? 

Kleinert (FDP) : Bitte schön, Herr Erhard! 

Erhard (Bad Schwalbach) (CDU/CSU) : Herr Kol

-

lege Kleinert, bin ich falsch unterrichtet und könn-
ten Sie mich gegebenenfalls korrigieren, wenn ich 
aus meinem Gedächtnis herauskrame, daß dieser 
Art. 2 zunächst offiziell von der Regierung zurück-
gezogen worden war und daß dann nach dieser 
merkwürdigen Nachtsitzung auf Grund von Ver-
handlungen zwischen den Beteiligten der beiden 
Regierungsfraktionen ein Entwurf vorgelegt wurde, 
der zum Teil erst in der letzten Sitzung des Rechts-
ausschusses verteilt wurde? 

Kleinert (FDP) : Herr Erhard, darin haben Sie 
recht. Aber die Abänderungsanträge, die Sie hier 
vorlegen, betreffen nicht das, was an der Sache neu 
war, sondern zum Teil uralte eigene Anträge von 
Ihnen aus dem Münchner Raum, z. B. diese Ziffer 
„y" — wenn ich das hier nur erwähnen darf —, die 
schon vorher auch in Ihren Kreisen gründlich hätten 
bearbeitet werden können. Deshalb ist es ange-
sichts des wirklichen sachlichen Anliegens gar nicht 
richtig, daß wir hier in dieser Weise hin und her 
argumentieren. Das könnten wir nämlich noch län-
gere Zeit mit zeitweiligen Scheinerfolgen für beide 
Seiten fortsetzen. 

Im übrigen habe ich gehört, daß Ihre Fraktion 
ursprünglich bereit gewesen wäre, allen Bestimmun-
gen dieses Gesetzes zuzustimmen, wenn nur der 
Art. 2 noch einmal an den Ausschuß verwiesen 
würde. Daraus schließe ich, daß Sie im Grunde mit 
der Fülle von Regelungen, die bei dieser Gelegen-
heit in den weiteren Artikeln getroffen worden 

sind, durchaus einverstanden sind und daß — man 
konnte das vorhin in dem Zitat von Herrn Hauser 
nicht ganz genau heraushören — die Äußerung von 
Herrn Vogel bezüglich des „Leipziger Allerlei" so 
negativ eigentlich gar nicht aufgefaßt werden muß; 
denn wenn hier schon eine schwierige Situation be-
steht, dann ist es doch viel besser, mit einem Bün-
del von Maßnahmen von allen Flanken her gleich-
zeitig anzusetzen, anstatt mit einer womöglich in 
ihrer Auswirkung noch nicht endgültig zu beurtei-
lenden einzigen Maßnahme genau danebenzuzielen 
und schließlich auch -zutreffen. Wenn das hier ge-
macht worden ist, dann ist das für die Kürze der 
Zeit eine ebenso fleißige wie umfassende Aktion 
aller Beteiligten gewesen, die sicherlich ihre Wir-
kung nicht verfehlen wird. Darum werden wir nicht 
nur diesen anderen Artikeln, sondern auf Grund 
der Entstehungsgeschichte, die ich hier geschildert 
habe und die auch von Herrn Hauser geschildert 
worden ist, wobei allerdings der Akzent falsch ge-
setzt war, mit der Überzeugung dem gesamten Ge-
setz zustimmen, etwas Vernünftiges vorzulegen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Erpenbeck. 

Erpenbeck (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Ich glaube, Herr 
Kollege Kleinert, Sie waren richtig unterrichtet, 
wenn Sie gehört haben, daß die CDU/CSU-Fraktion 
in der Lage sei – natürlich nach Beratung ihrer 
Abänderungsanträge —, den vorgesehenen Artikeln 
mit Ausnahme des Art. 2 zuzustimmen. Darum bittet 
sie auch jetzt -- ich wiederhole das von dieser Stelle 
aus die Regierungskoalition, den Art. 2 an den 
Ausschuß zurückzuverweisen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Mick? 

Erpenbeck (CDU/CSU) : Bitte sehr, Herr Mick! 

Mick  (CDU/CSU): Herr Kollege Erpenbeck, kön-
nen Sie bestätigen, daß im mitberatenden Ausschuß 
für Städtebau und Wohnungswesen alle anstehen-
den Artikel - der Art. 2 war von der Regierung 
zurückgezogen worden - einvernehmlich beraten 
worden sind? 

Erpenbeck (CDU/CSU): Herr Kollege Mick, ich 
bestätige Ihnen als Vorsitzendem des Ausschusses 
für Städtebau und Wohnungswesen gern, daß tat-
sächlich alle Artikel, die dem Ausschuß überhaupt 
zur Beratung vorlagen und zu denen er die Mög-
lichkeit der Beratung hatte, einvernehmlich bespro-
chen worden sind und daß ein entsprechendes 
Votum dem federführendem Rechtsausschuß zuge-
gangen ist, daß wir uns aber einfach nicht in der 
Lage sahen, den Art. 2 zu beraten, da er zunächst 
nicht vorlag und uns dann, als er vorgelegt wurde, 
nicht die Möglichkeit der Information und einer ver-
nünftigen parlamentarischen Beratung dieses Arti- 
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kels gegeben war. Das ist die Situation, wie sie sich 
für den Ausschuß dargestellt hat. 

Die CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundes-
tages hat bereits in der ersten Lesung deutlich 
gemacht, daß sie jede Form von Mietwucher auf das 
schärfste verurteilt. Ihr damaliger Wohnungsbau-
minister Paul Lücke, auf dessen Initiative das soziale 
Miet- und Wohnrecht zurückgeht, war der erste 
Minister, der einen Hausbesitzer mit Erfolg wegen 
Mietwuchers angezeigt hat. Das sollte man einmal 
zur Kenntnis nehmen. Die Fraktion war und ist 
bereit, in sachlicher und konstruktiver Weise an der 
Schaffung praktikabler Formen zur Bekämpfung des 
Mietwuchers mitzuwirken. 

Ebenso eindeutig lehnen wir jedoch jeden Versuch 
ab, die Wohnungszwangswirtschaft unseligen Ange-
denkens wieder einzuführen, ob direkt oder durch 
die Hintertür. Mit dieser Auffassung befinden wir 
uns in völliger Übereinstimmung mit dem Wissen-
schaftlichen Beirat beim Bundeswirtschaftsministe-
rium. 

Die Geschichte des uns heute zur Verabschiedung 
vorliegenden Gesetzentwurfs, die hier vom Herrn 
Kollegen Dr. Hauser dargestellt worden ist, liest sich 
geradezu wie ein schlechter Kriminalroman. Von der 
Regierung Ende letzten Jahres verabschiedet, als 
eilbedürftig deklariert, wurde der entscheidende 
Art. 2 des Entwurfs während der parlamentarischen 
Beratung zurückgezogen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Kollege 
Erpenbeck, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Kleinert? 

Kleinert (FDP) : Herr Erpenbeck, würden Sie so 
freundlich sein, dem Hause zu sagen, wo Sie auch 
nur Ansatzpunkte der Wiedereinführung einer 
Wohnungszwangswirtschaft in dem hier vorgelegten 
Gesetzentwurf sehen, oder warum Sie sonst dieses 
Gespenst hier in den Raum zaubern? 

Erpenbeck (CDU/CSU) : Herr Kollege Kleinert, 
ich glaube, daß Sie durchaus in der Lage sind, den 
Art. 2, wie er vorliegt, richtig zu lesen, und daß Sie 
durchaus in der Lage sind, zu beurteilen, wieweit 
sich der Art. 2 von der marktwirtschaftlichen Ord-
nung entfernt. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU.) 

Die beteiligten Ausschüsse — ich komme noch 
einmal auf die Frage des Kollegen Mick zurück — 
konnten sich monatelang mit dem Art. 2 nicht be-
fassen, weil die beteiligten Ressorts sich nicht eini-
gen konnten. Ich brauche nicht das zu wiederholen, 
was Kollege Dr. Hauser dazu bereits gesagt hat. 
Aber wenige Tage vor dem Beginn der parlamenta-
rischen Sommerpause wurde dann mit heißer Nadel 
in Verhandlungen zwischen den beiden Koalitions-
fraktionen ein neuer Art. 2 zusammengeflickt. Das 
ist je soeben vom Kollegen Kleinert hier auch durch-
aus bestätigt worden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Erpenbeck, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Dr. Arndt? 

Dr. Arndt (Hamburg) (SPD) : Herr Kollege 
Erpenbeck, wären Sie in der Lage, den Unterschied 
zu erkennen, ob die Bundesregierung einen Artikel 
zurückzieht oder ob die Koalitionsfraktionen in die-
sem Hause sagen, sie wollen einen bestimmten Ar-
tikel später beraten? Die Bundesregierung hat näm-
lich nie etwas zurückgezogen. 

Erpenbeck (CDU/CSU) : Herr Kollege Dr. Arndt, 
ich weiß nicht, wie es in Ihrem Ausschuß begründet 
worden ist. In unserem Ausschuß ist ausdrücklich 
gesagt worden, daß dieser Artikel nicht mehr zur 
Beratung ansteht, da an Stelle des Art. 2 eine andere 
Formulierung vorgelegt werde. Das ist gar nichts 
anderes als die Zurückziehung des ursprünglichen 
Art. 2. 

(Abg. Dr. Arndt [Hamburg] : Ist das von der 
Regierung gesagt worden?) 

— Das ist in unserem Ausschuß auch von der Regie-
rung so bestätigt worden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage? 

Mick (CDU/CSU) : Herr Kollege Erpenbeck, wür-
den Sie dem Herrn Kollegen Dr. Arndt empfehlen, 
die Protokolle des Ausschusses zu lesen? Dann 
würde er diesen Sachverhalt sehr schnell intus ha-
ben. 

Erpenbeck (CDU/CSU) : Herr Kollege Mick, ich 
komme Ihrer Aufforderung gern nach und bitte ihn, 
es im Protokoll nachzulesen. 

Selbst der Deutsche Mieterbund, meine Damen 
und Herren, konnte dem plötzlich unter politischem 
Druck gefundenen Kompromiß nur sehr mühsam zu-
stimmen, nach dem Motto: Man kann beim Lächeln 
ja auch die Zähne zeigen. 

(Abg. Dr. Schäfer [Tübingen]: So wie Sie!) 

Daß heißt: Verwirrung im Quadrat. Die beteiligten 
Ausschüsse wurden vor vollendete Tatsachen ge-
stellt. Für eine sachgemäße Beratung blieb keine 
Zeit. Der Entwurf wurde über die Hürden gejagt. 

In dieser schon fast makabren Situation kann ich 
nur, meine Damen und Herren von der Koalition, an 
Ihre Vernunft appellieren, und zwar nicht in Ihrem 
eigenen Interesse — das ist gar nicht meine Auf-
gabe —, sondern im Interesse der Mieter und Ver-
mieter. 

Wie wirr und verwirrend dieser Art. 2 ist, mögen 
Sie schon daraus ersehen, daß der eine vermuten 
kann, er werde zu einer Preisspirale führen, wäh-
rend der andere gute Gründe dafür angeben kann, 
er bedeute im Endeffekt einen Mietstopp und ein 
Dauerwohnrecht. 

(Abg. Gnädinger: Es gibt Leute, die wollen 
alles zu gleicher Zeit!) 
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— Ich stimme Ihnen zu, Herr Gnädinger: es gibt 
Leute, die glauben, sie könnten alles gleichzeitig 
haben. Anscheinend gehören Sie dazu. 

Die Verwirrung ist kaum noch zu überbieten, meine 
Damen und Herren. Deshalb mein Appell an Sie: 
Stimmen Sie dem Antrag zu, den ich hier namens 
der Fraktion der CDU/CSU stelle, Art. 2 aus dem 
Entwurf auszuklammern und an die beteiligten 
Ausschüsse zur sachgerechten Beratung zurückzu-
verweisen. Wir sind zu konstruktiver Zusammen-
arbeit bereit. Verhindern Sie mit uns gemeinsam, 
daß die Partnerschaft von Mietern und Vermietern 
durch Rechtsunsicherheit zerstört wird, daß die Mie-
ter letzten Endes die Zeche zu zahlen haben! Aus 
vielen Gesprächen weiß ich, wie unwohl auch Ihnen 
bei diesem Artikel ist. Nicht zuletzt ist darauf ja 
wohl auch zurückzuführen, daß Sie zumindest über-
legt haben, ob Sie hier heute abend bei der Bera-
tung einige Änderungsanträge vorlegen sollten. 

Ich sagte eingangs, daß wir bereit sind, konstruk-
tiv an einer praktikablen Verbesserung des Miet- 
und Wohnrechts mitzuwirken. Wir sind bereit, für 
außerordentliche Situationen zeitlich und örtlich be-
grenzte Sonderbestimmungen zu schaffen. Wir sind 
bereit, an einem besseren Schutz der Mieter mitzu-
wirken. Nur darf er nicht darin bestehen, daß der 
Mieter dadurch im Endeffekt benachteiligt wird. Das 
aber würde der Fall sein, wenn durch dirigistische 
Maßnahmen der Wohnungsbau mit der Folge stei

-

gender Knappheitsmieten eingeschränkt würde. 

Wir sind für Regelungen, die Rechtssicherheit 
schaffen. Wir sind gegen Regelungen, die die Ge-
richte mit Prozeßlawinen überhäufen. Vermieter 
und Mieter sollen möglichst Partner sein und blei-
ben und nicht zu einem Volk von Prozeßgegnern 
werden. Wir wollen ein Gesetz, daß die Mieter vor 
Härten schützt, ohne daß dadurch die Vermieter 
ungerechtfertigt benachteiligt werden. 

Meine Damen und Herren, wir haben auch beim 
Städtebauförderungsgesetz einen, wie ich glaube, 
guten Kompromiß nach unnötigen Umwegen gefun-
den. Warum sollten wir nicht auch hier einen Weg 
finden, der sinnvoll und praktikabel ist, einen Weg, 
den wir gemeinsam gehen könnten? 

Ich bitte Sie daher mit allem Ernst, meine Damen 
und Herren, unserem Antrag auf Rückverweisung 
des Art. 2 zuzustimmen, damit wir ihn in den Aus-
schüssen sachlich und ohne Zeitdruck beraten kön-
nen. Dieser Weg wäre nicht nur im Interesse der 
Mieter und Vermieter geboten, er wäre, meine ich, 
auch ein guter parlamentarischer Stil. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Henke. 

Henke (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren!  Lassen Sie mich nur einige wenige Bemer-
kungen zu dem machen, was bisher von der Oppo-
sition ausgeführt worden ist. In Anbetracht der 
vorgerückten Zeit sollten wir unsere Redezeit nicht 
allzuweit ausdehnen. 

Zum Problem des Termindrucks, unter dem die 
Beratungen gestanden haben sollen, möchte ich fol-
gendes sagen. Es ist hier völlig richtig festgestellt 
worden, daß im Ausschuß für Städtebau und Woh-
nungswesen sämtliche Artikel — mit Ausnahme 
des Art. 2 — mit ausreichender Gründlichkeit be-
raten worden sind. Lediglich Art. 2 ist zurückgestellt 
worden. Ich will hier nicht verhehlen, daß das an 
den objektiven Schwierigkeiten gelegen hat, einen 
geeigneten Richtwert zu finden, an dem man sich 
bei der Bemessung von Mieten orientieren kann. Ich 
muß allerdings auch feststellen, daß das, was in der 
Ausschußsitzung als völlig neu dargestellt wurde, 
nämlich die Vergleichsmiete, den Interessierten 
sicherlich schon Wochen, wenn nicht gar Monate 
vorher bekannt war. Diese Form war in der Dis-
kussion, und ich bin sicher, daß sich auch die Kol-
legen von der CDU/CSU schon vorher mit diesem 
Komplex beschäftigt hatten. 

Im übrigen scheint mir die Tatsache, daß es bis 
heute von Ihrer Seite keinen Vorschlag gibt, nach 
welchen Kriterien man nun bewerten soll, dafür zu 
sprechen, daß auch Sie offensichtlich die Schwierig-
keit erkannt haben, in der man sich befindet, wenn 
man einen solchen Wert sucht. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Henke, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Ab-
geordneten Dr. Lenz? 

Henke (SPD): Ja, bitte schön! 

Dr. Lenz (Bergstraße) (CDU/CSU) : Herr Kollege, 
sind Sie bereit, davon Kenntnis zu nehmen, daß die 
Papiere im Rechtsausschuß, der federführend war, 
am selben Tag verteilt worden sind und daß die 
Beratungen bis 22.45 Uhr gedauert haben? 

Henke (SPD) : Herr Kollege Dr. Lenz, das ist mir 
bekannt. Mir ist aber auch bekannt, daß der Art. 2, 
weil er sich im wesentlichen mit wohnungswirt-
schaftlichen Problemen beschäftigt, dem zuständigen 
Fachausschuß überwiesen worden war. In unserem 
Ausschuß wurde die Meinung des Rechtsausschusses 
so interpretiert, daß man sich der Regelung, die wir 
finden würden, anschließen wolle. 

(Abg. Vogel: Wer hat das erzählt?) 

— Ihre Kollegen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Gestatten Sie eine 
Zusatzfrage? 

Henke (SPD) : Ja, bitte schön! 

Dr. Lenz (Bergstraße) (CDU/CSU) : Herr Kollege, 
ist Ihnen bekannt, oder sind Sie bereit, zur Kennt-
nis zu nehmen, daß Art. 2 eine Bestimmung ent-
hielt — ich glaube, es ist jetzt Art. 2 d auf Um-
druck 223 — die in der Fassung, in der sie uns 
vorgelegt worden ist, nach der übereinstimmenden 
Auffassung des Ausschusses verfassungswidrig war, 
und sind Sie der Auffassung, daß eine solche Art 
Vorbereitung von diesem Hause als ausreichend 
hingenommen werden kann? 
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Henke (SPD) : Herr Kollege Dr. Lenz, dazu kann 
ich nur sagen: unter anderem um das festzustellen, 
finden Beratungen in den Fachausschüssen statt. Sie 
haben Gelegenheit gehabt, das unter juristischen Ge-
sichtspunkten zu korrigieren. 

(Abg. Dr. Lenz [Bergstraße] meldet sich zu einer 
weiteren Zwischenfrage.) 

— Ich möchte jetzt keine weitere Frage zulassen, 
weil sonst meine Redezeit von Ihnen und nicht von 
mir ausgedehnt wird. Ich bitte Sie dafür um Ver-
ständnis. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Antworten auf 
Zwischenfragen werden nicht auf die Redezeit an-
gerechnet. 

Lassen Sie jetzt noch eine Zusatzfrage zu? 

Henke (SPD) : Ja, bitte schön! Aber die Redezeit 
als solche wird ausgedehnt. 

Dr. Lenz (Bergstraße) (CDU/CSU) : Herr Kollege, 
sind Sie drittens bereit, zur Kenntnis zu nehmen, 
daß uns das Ergebnis der Meinungsbildung des mit-
beratenden Ausschusses für Städtebau und Woh-
nungswesen zu dem von mir angesprochenen Para-
graphen nicht mitgeteilt worden ist und wir nur in 
der Sitzung Gelegenheit gehabt haben, uns eine 
Meinung zu bilden, was dann auch übereinstimmend 
geschehen ist? 

Henke (SPD) : Herr Kollege, das ist mir völlig 
unverständlich, weil nämlich der Ausschuß für 
Städtebau und Wohnungswesen am Vormittag des 
betreffenden Tages auch über den Art. 2 beraten 
hat. Allerdings hat — jetzt komme ich zum näch-
sten Punkt — eine Beratung in dem von Ihnen ge-
wünschten Umfang deshalb nicht stattfinden können, 
weil die Vertreter der Opposition aus formalen 
Gründen nicht in die Detailberatungen eingestiegen 
sind. Der Ausschuß hat aber den Art. 2 mit Mehr-
heit beschlossen, und das ist meines Wissens auch 
dem Rechtsausschuß mitgeteilt worden. 

Jetzt muß ich aber doch noch auf etwas anderes 
hinweisen. Der Herr Kollege Erpenbeck, der es hier 
so vehement bedauert hat, daß man nicht ausrei-
chend habe beraten können, und der unter anderem 
eine Rücküberweisung des Art. 2 an den Fachaus-
schuß beantragt hat, hat kurz vor Beginn der parla-
mentarischen Sommerpause durch seine Aussagen 
dazu beigetragen, daß der Eindruck besonderer 
Dringlichkeit entstanden ist. Der Kollege Erpenbeck 
hat damals gesagt, es wäre ein Skandal, wenn es 
nicht gelingen sollte, dieses Gesetz zugunsten der 
Mieter vor der parlamentarischen Sommerpause zu 
verabschieden. Herr Kollege Erpenbeck, hier decken 
sich unsere Auffassungen. Das war unsere Über-
zeugung, und deshalb haben wir nachher, wenn Sie 
so wollen, etwas im Zeitdruck gestanden. Wir glaub-
ten das aber im Interesse der Betroffenen, im Inter-
esse der Mieter hinnehmen zu müssen. 

(Abg. Erpenbeck: Das ist schlecht gelungen! 
— Abg. Orgaß: Fragen Sie mal den 

Mieterbund!) 

Herr Kollege Erpenbeck, Sie haben hier eben von 
der „Verwirrung im Quadrat" gesprochen. Ich muß 
feststellen, daß man in diese Verwirrung sicherlich 
auch Ihre Person einzubeziehen hat. Sie bringen es 
fertig, in einer Rede einerseits von einem Rückfall 
in die Wohnungszwangswirtschaft zu reden und an-
dererseits anzudeuten, daß die Vergleichsmiete ein 
Instrument sein werde, das auf breiter Front zu 
Mieterhöhungen führen könne. Was ist denn nun 
daran eigentlich richtig? Das müßte einmal geklärt 
werden. Entweder stimmt das eine oder das andere. 

(Abg. Lücke [Bensberg] : Beides!) 

Beides kann meines Erachtens doch nicht richtig 
sein. 

(Abg. Dr. Lenz [Bergstraße] : Ein Unglück 
kommt selten allein!) 

Ich finde es auch falsch, wenn der Kollege Hauser 
hier mit großer Selbstverständlichkeit vorträgt, daß 
sich die Vergleichsmiete immer nach oben orien-
tiert. Woher will er das eigentlich wissen? Die Ver-
gleichsmiete orientiert sich am Durchschnitt, und 
wir sind der Auffassung, dieses Orientieren am 
Durchschnitt wird dazu führen, daß sich der Miet-
anstieg deutlich in Grenzen hält. 

Wir werden — da stimme ich Ihnen völlig zu 
damit den Mietanstieg künftig nicht völlig verhin-
dern können. Dazu spielen eine ganze Reihe an-
derer Faktoren zu sehr in diesen Bereich hinein. 
Ich glaube aber, daß wir mit der Orientierung am 
Durchschnitt erreichen, daß das Ärgernis der Ver-
gangenheit, deutlich aus diesem Rahmen heraus-
ragende Mieterhöhungen, künftig unterbleibt. Denn 
das wollen wir doch hier festhalten: Das Gros un-
serer Haus- und Grundbesitzer hat auch in den ver-
gangenen Jahren die auf Grund der rechtlichen und 
wirtschaftlichen Möglichkeiten gegebene Situation 
nicht ausgenutzt. Ärgerniserregend war doch ein 
kleinerer Teil der Haus- und Grundbesitzer, dessen 
Verhalten letztlich dazu geführt hat, daß in der 
öffentlichen Meinung und insbesondere auch in 
diesem Hause die Ansicht hochkommen konnte, daß 
hier rechtlich etwas zu regeln sei. 

Ich will nicht mehr auf die Problematik der Ge-
biete mit besonderem Bedarf eingehen. Das hat der 
Kollege Kleinert schon ausreichend getan. Ich darf 
mir nur folgenden Hinweis erlauben. Wir haben 
aus den Beratungen über den Lücke-Plan, aus den 
Diskussionen insbesondere des vergangenen Jahres 

(Abg. Mick: Wenn Sie das Protokoll Ihrer 
Rede lesen, werden Sie noch nachträglich 

rot!) 

und nach den Erfahrungen, die wir nach Einführung 
des Lücke-Plans in den betroffenen Gemeinden 
machen konnten, feststellen müssen, welche Pro-
bleme darin stecken, fehlerhafte Statistik usw. Ich 
will das alles hier nur anreißen. Ich glaube, das ist 
ein weiterer Einwand gegen die Abgrenzung von 
Gebieten mit besonderem Bedarf. Wir würden dann 
sehr schnell wieder in die alten Schwierigkeiten 
zurückkommen. 

Lassen Sie mich abschließend folgendes festhalten. 
Ich bin etwas erstaunt, daß in dieser Diskussion 
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Henke 
Herr Erpenbeck eine Position bezogen hat, die, 
wie ich meine, nicht unbedingt mieterfreundlich ist. 
Ich hätte an sich erwartet, daß in einer solchen De-
batte auch die Vertreter der Sozialausschüsse in der 
Opposition, die im Lande sehr lautstark auf die Not-
wendigkeit dieses Gesetzes hinweisen und noch 
schärfere Formulierungen bringen — Herr Orgaß, 
ich sehe Sie ganz besonders an —, einmal ihre 
Position zu diesem Gesetz hier etwas kenntlich 
gemacht hätten. Das würde sicher die Diskussion 
draußen im Lande etwas klären können. 

(Abg. Dr. Lenz [Bergstraße] : Wir sind in der 
Lage, unsere Redner selbst zu bestimmen!) 

Ich meine, daß das eine sehr notwendige Sache 
wäre. 

Solange wir eine Lücke im Wohnungsmarkt ha-
ben, wie sie zur Zeit besteht — die Bundesregie-
rung bemüht sich ja, diese Lücke schneller zu schlie-
ßen, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen 
ist —, ist die Position des Mieters besonders schutz-
bedürftig. Dieses Gesetz ist dazu geeignet, Härten 
zu verhindern und den Mietanstieg zu begrenzen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Wurbs. 

Wurbs (FPD) : Herr Präsident! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Die Ausführungen des 
Kollegen Erpenbeck können nicht unwidersprochen 
hingenommen werden. Ich glaube, es ist erforder-
lich, hier Klarheit zu schaffen und nicht einen Buh-
mann aufzubauen. Es dient nicht der allgemeinen 
Sache, wenn man versucht, neue Gräben aufzu-
reißen. 

Ich möchte mich insonderheit auf Art. 2 beziehen. 
Auf der einen Seite wird der Regierung und den 
Koalitionsfraktionen vorgeworfen, sie seien un-
tätig. Auf der anderen Seite wird, wenn die Koali-
tionsfraktionen tätig geworden sind, gesagt, sie han-
delten zu schnell, so daß sich die Opposition nicht 
entsprechend auf diese Maßnahmen einstellen 
könne. Eine ähnliche unterschiedliche Reaktion ist 
auch in der Öffentlichkeit, insonderheit bei den 
Interessenverbänden, zu spüren gewesen. Der Mie-
terverein macht uns den Vorwurf, daß dieses Ge-
setz nicht dazu angetan sei, den Mietanstieg unter 
Kontrolle zu bekommen. Der Haus- und Grund-
besitzerverein sagt, daß wir die Wohnungszwangs-
wirtschaft wieder einführten. 

Zum Verfahren selbst: Dem Ausschuß hat die 
Drucksache vorgelegen. 

(Abg. Dr. Lenz [Bergstraße] : Wie lange?) 

Es ist, nachdem Art. 2 zunächst suspendiert war, 
durchaus logisch — wir haben das bei der Beratung 
des Städtebauförderungsgesetzes praktiziert —, daß 
die Fraktionen Änderungsvorschläge unterbreitet 
haben. Das ist in der Sitzung des Ausschusses für 
Städtebau und Wohnungswesen erfolgt. Auf Grund 
dieser Änderungsanträge hat die Opposition eine 
Beratung aus Formalgründen abgelehnt. 

Herr Erpenbeck, Ihrem Vorwurf, daß mit diesem 
Gesetz die Wohnungszwangswirtschaft bzw. der 
Mietstopp wiedereingeführt werde, muß widerspro-
chen werden; denn wenn wir hier die Vergleichs-
miete praktizieren, bedeutet das doch gar nichts 
anderes, als daß wir ein Marktelement mit in das 
Gesetz eingebaut haben. Wir verhindern damit 
allerdings, daß eine explosionsartige Mietanhe-
bung in verschiedenen Bereichen erfolgt. 

Ich habe auch keine Alternative von Ihnen ge-
hört. Herr Erpenbeck, es ist selbstverständlich nicht 
Aufgabe der Opposition, hier Alternativen aufzu-
zeigen. Aber im Zuge der Beratungen wäre es 
vielleicht zweckmäßig gewesen zu sagen: Wir brin-
gen eine Alternative! 

Wir, die Koalitionsfraktionen, sind der Auffas-
sung, daß, weil sich die marktgerechte Verzinsung 
nicht praktizieren ließ, diese Formulierung die 
praktikabelste ist. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage? 

Vogel (CDU/CSU) : Herr Kollege Wurbs, sind Sie 
in der Lage, einem schlichten. Gemüt, das sich be-
müht, seine fünf Sinne beisammenzuhalten, zu er-
klären, was „Beratung" heißt, wenn Anfang Januar 
ein Gesetzentwurf mit der Begründung „er ist be-
sonders eilbedürftig" im Bundestag eingebracht 
wird, die Koalition aber erst am 24. Juni — und 
keinen Tag früher — überhaupt in der Lage ist, 
dieses Gesetz zu beraten, weil man in der Zwischen-
zeit innerhalb der Koalition nicht in der Lage war, 
eine gemeinsame Linie zu finden? Was verlangen 
Sie in solch einer Situation von der Opposition, die 
gar nicht weiß, was Verhandlungsgrundlage ist, 
wenn die Beratung beginnt? Können Sie das einmal 
klarmachen? 

Wurbs (FDP): Sehen Sie, Herr Kollege Vogel, 
daß zwischen der ersten Einbringung des Gesetzes 
und der letzten Beratung in den Ausschüssen so 
viel Zeit vergangen ist, macht doch deutlich, daß 
die Koalitionsfraktionen sich große Mühe gegeben 
haben, eine praktikable Lösung vorzulegen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Abg. Vogel: Das ist doch wie Tausendund-

eine Nacht!) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Die Zahl der Zwi-
schenfrager ist ziemlich groß. Ich weiß nicht genau, 
wer der nächste ist, ich glaube, Herr Schmude. 
Geben Sie ihm das  Wort? 

Wurbs (FDP) : Ja, bitte sehr! 

Dr. Schmude (SPD) : Herr Kollege Wurbs, könn-
ten Sie dem Herrn Kollegen Vogel in Erinnerung 
rufen, daß es hier dem Gang der Dinge entspricht, 
daß Änderungsanträge von Fraktionen in Ausschuß-
sitzungen vorgelegt, beraten und beschlossen wer-
den, und daß hier im Grunde nichts anderes gesche-
hen ist? 
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Wurbs (FDP) : Ich stimme Ihnen in vollem Um-
fang zu. Ich habe eingangs gesagt, daß es die Übung 
ist, während der Beratungen Änderungsvorschläge 
einzubringen, und ich habe mich dabei ausdrücklich 
auf das Städtebauförderungsgesetz bezogen. Die 
Kollegen aller Fraktionen werden mir zustimmen, 
daß es hier Übung war und gang und gäbe war, wäh-
rend der Beratung Änderungsanträge vorzulegen. 
— Bitte sehr! 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Dr. Lenz zu 
einer Zwischenfrage. 

Dr. Lenz (Bergstraße) (CDU/CSU) : Herr Kollege 
Wurbs, sind Sie eigentlich der Auffassung, daß es 
ein absolut ungehöriges Verlangen ist, wenn die 
CDU/CSU-Fraktion für die Beratung Ihrer Ände-
rungsanträge so viele Tage in Anspruch nimmt, wie 
Sie Monate gebraucht haben, um sie vorzulegen? 

Wurbs (FDP) : Ich gebe Ihnen selbstverständlich 
zu, Herr Kollege Lenz, daß es zweckmäßiger gewe-
sen wäre, vielleicht eine etwas längere Frist zur 
Verfügung zu haben. Ich habe selbst an den Rechts-
ausschußsitzungen teilgenommen; es ist bis 22.45 Uhr 
getagt worden. Sie haben durch Ihre Verhandlungs-
führung ermöglicht, daß der Rechtsausschuß noch zu 
einem Ergebnis gekommen ist. Das muß hier der 
Objektivität halber festgehalten werden. 

Ich darf noch auf zwei Punkte kurz zu sprechen 
kommen. Ein Anliegen, das, glaube ich, dem ganzen 
Hause am Herzen lag, war, daß eine Begrenzung im 
Gesetzentwurf vorgesehen ist. Dies ist im Gesetz-
entwurf ausdrücklich verankert. Zum Schluß ist in 
den Beratungen des Ausschusses für Wohnungs-
wesen wie auch des Rechtsausschusses noch eine 
Passage angefügt worden, die mir sehr wesentlich 
erscheint. Sie gibt die Möglichkeit zu Mieterhöhun-
gen bei Erhöhung der Bewirtschaftungskosten. Das 
ist insofern eine wesentliche Verbesserung, als Miet-
verträge, die aus den Jahren vor 1960/61 datieren, 
keine Erhöhungsklausel vorsehen. Auch hier besteht 
jetzt die Möglichkeit, entsprechende Mieterhöhun-
gen auf Grund einer Erhöhung der Bewirtschaftungs-
kosten durchzusetzen. 

Die Koalitionsfraktionen haben ausgiebig über 
Art. 2 beraten. Wir sind uns einig geworden, so daß 
auch die FDP-Fraktion diesem Gesetzentwurf die 
Zustimmung erteilen wird. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Böhme. 

Dr. Böhme (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen! Meine Herren! Ich habe mir 
des öfteren die Frage nach dem Sinn der heutigen 
Behandlung dieses Gesetzentwurfes gestellt. Ge-
nauso wie ich bei der ersten und letzten Verhand-
lung im Ausschuß über die Kürze der Einlassungs-
frist überrascht war, so, möchte ich sagen, werde 
ich den Verdacht nicht los, daß mit diesem Gesetz-
entwurf die Dringlichkeit der heutigen Sitzung moti-

viert werden sollte. Das ist natürlich schlecht für 
die Einlassung zu solch einem Gesetz. 

Aber selbst dann, wenn ich nach sachlichen Ge-
sichtspunkten suche, kann ich den klaren Sachver-
halt im Rahmen des Gesetzes höchstens ahnen. 
Wenn ich mich bemühe, diesem Gesetzentwurf einen 
positiven Sinn zu geben, so komme ich dahin, daß 
Art. 2, den Kollege Wurbs eben angesprochen hat, 
doch wohl die Anfänge eines Dauermietrechts be-
inhalten soll. Denn was sollten sonst Beschränkung 
der Kündigung, vereinfachte einseitige Mietände-
rungsmöglichkeit und objektivierte Vergleichsskala 
einer Mietberechnung? Ich glaube, es ist keiner im 
Saale, der nicht auf die Dauer die Möglichkeit der 
tariflichen oder vertraglichen Einführung von sol-
chen Dauermietrechten begrüßen würde, wenn sie 
unter vernünftigen und durchüberlegten Gesichts-
punkten durchgeführt würde. 

In diesem Zusammenhang ist meines Erachtens 
die Frage der Vergleichsmiete — der Marktmiete 
angenähert -- eine Angelegenheit, die in sich posi-
tiv zu bewerten ist; positiv, weil sie die marktwirt-
schaftlichen Grundsätze zumindest weiterhin offen 
hält, vielleicht sogar auf die Dauer verbessert. In-
sofern, glaube ich allerdings, ist der Vorwurf an 
Herrn Erpenbeck, daß er mieterunfreundlich sei — 
oder habe ich Sie falsch verstanden? — nicht richtig. 
Im Prinzip ist die Marktmiete in den von der SPD 
angezogenen Gesichtspunkten des damaligen ersten 
Gesetzentwurfs bewußt nicht enthalten gewesen, 
weil man befürchtete, daß bei der nach Meinung der 
SPD gegebenen Unausgeglichenheit des Marktes die 
Marktmiete weit über der Kostenmiete liegen 
würde. 

Dennoch, obwohl ich diese Tendenzen erkenne 
und anerkenne, habe ich im Augenblick Bedenken, 
dem hier vorgelegten Gesetzentwurf in der jetzi-
gen Fassung zuzustimmen. Es würde sich nämlich 
— wenn man meinem Gedankengang folgt   um 
ein neues Rechtsinstrument handeln, ein Rechts-
instrument, das man im Augenblick in der Schweiz 
durch Tarifverträge behutsam einzuführen versucht. 
Das Rechtsinstrument, das man in der Schweiz, um 
Schaden zu verhindern, erst einmal ausprobiert, 
würde hier für das gesamte Bundesgebiet durch 
einen gesetzlichen Akt auf drei Jahre festgelegt. 
Ein solcher Mieterschutz würde statt der nach Mei-
nung der SPD-Fraktion dringenden Neubauten 
sicherlich eine Abschreckung des Investors zur Folge 
haben, so daß die erforderlichen Neubauten nicht in 
der nötigen Menge aus der Investition privaten Ka-
pitals errichtet würden. 

Ich möchte deshalb vorschlagen, unter diesem 
Aspekt — diesem positiven Aspekt der Frage, ob 
es nicht doch möglich ist, im Rahmen einer vernünf-
tigen Verhandlung und Aushandlung die Voraus-
setzungen für Dauermietverträge, die ja in diesem 
Artikel 2 inzidenter enthalten sind, zu klären — 
den  Art. 2 zur erneuten Beratung an den Ausschuß 
zurückzuverweisen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Schmude. 
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Dr. Schmude (SPD) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Dem hier wiederholten Vor-
schlag   oder war es schon ein Antrag? —, den 
Art. 2 in den Ausschuß zurückzuverweisen, hier 
heute also nicht zu behandeln — und das heißt auch, 
ihn vor September oder Oktober nicht zu behan-
deln —, möchte ich nachdrücklich widersprechen 

(Beifall bei der SPD) 

und zugleich meinem Erstaunen darüber Ausdruck 
geben, daß, obwohl uns von Oppositionssprechern 
nachdrücklich vorgehalten worden ist, daß dieses 
Gesetz nicht vorangehe und daß dies ein Skandal 
sei, daß die Hoffnung von Millionen Mietern ent-
täuscht worden sei, heute offenbar keine Eile mehr 
besteht, hier zu einer praktikablen Lösung zu kom-
men. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Sie haben ja die 
Unterlagen drei Monate nicht beigebracht!) 

Wenn Sie uns zum wiederholten Male vorwerfen, 
Sie hätten die Unterlagen nicht rechtzeitig bekom-
men, so darf ich Sie daran erinnern, daß es schon 
mal vorkommt, daß während einer Ausschußbera-
tung Unterlagen auf den Tisch kommen, Änderungs-
anträge beraten und beschlossen werden müssen. 
Das ist auch hier geschehen. Nun, wie gesagt, er-
staunt es mich, daß Sie keine Eile mehr haben, daß 
Sie heute ganz pauschal den Art. 2 ablehnen. Wir 
halten ihn für erforderlich, wir halten ihn für not-
wendig, und wir meinen, daß er in der jetzigen Fas-
sung auch geglückt ist, daß es sogar gerechtfertigt 
ist, ihm das zu bestätigen, was Sie in der ersten 
Lesung vermißt haben, nämlich die Qualität einer 
echten Reform. 

Es ist festgelegt — das ist ja bekannt —, daß in 
Zukunft für die Kündigung das berechtigte Inter-
esse des Vermieters vorhanden sein muß. Es ist wei-
ter darin die Lösung von der Kündigung des ganzen 
Mietverhältnisses geregelt. Wenn nur die Zustim-
mung zur Mieterhöhung begehrt wird. Das halten 
wir für einen nicht zu unterschätzenden Vorteil. 

Wir meinen zusammenfassend, daß es nicht zu 
verantworten ist, gerade auch gegenüber den Mie-
tern, dem Mieterbund und den Verbraucherverbän-
den sowie anderen Interessenten, auf die Sie sich 
in Ihren Presseerklärungen, meine Herren von der 
Opposition, berufen haben, diese Beratung jetzt 
zu verzögern, sie hinauszuschieben. Insbesondere 
ist das nicht zu verantworten angesichts der doch 
recht unzureichenden sachlichen Gegenargumente, 
die Sie gebracht haben. 

Sie haben der Bundesregierung und den Koali-
tionsparteien vorgeworfen, es sei ein Skandal und 
es zeige die mietrechtspolitische Unfähigkeit dieser 
Regierung und der Koalitionsparteien, daß sie das 
Gesetz nicht fertiggebracht hätten. 

(Abg. Dr. Hauser [Sasbach] : Das stimmt 
auch!) 

Nun, ich möchte Ihnen die Frage zurückgeben — sie 
ist heute erledigt und stellt sich an Sie —, ob es 
nicht eine mietrechtspolitische Instinktlosigkeit ist, 
so zu tun, als könne man das noch auf die lange 
Bank schieben, als habe es damit keine Eile. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage des Abgeordneten Dr. Lenz? 

Dr. Schmude (SPD): Bitte schön! 

Dr. Lenz (Bergstraße) (CDU/CSU) : Herr Kollege 
Schmude, Sie haben soeben gesagt, Sie und ihre 
Fraktion ständen hinter Art. 2 in der Form, wie er 
in der Drucksache stehe. Wenn das so ist, warum 
haben Sie uns dann noch zwei Änderungsanträge 
vorgelegt? 

Dr. Schmude (SPD) : Auch das läßt sich leicht 
erläutern, Herr Kollege Lenz. Diese Änderungs-
anträge sollen der Klarstellung einer Rechtssituation 
dienen, die sich bereits eindeutig aus dem Gesetz 
ergibt. Nur hätte sich die Möglichkeit geboten, 
noch zusätzlich eine Klarstellung vorzunehmen. Sie 
wissen genau, daß es auch an taktischen Über-
legungen Ihrer Fraktion scheitert, wenn solche klei-
nen Verbesserungen und Klarstellungen nicht erfol-
gen können. 

Zusammenfassend widerspreche ich namens der 
SPD-Fraktion dem Antrag, Art. 2 heute nicht zu 
behandeln und ihn zurückzuverweisen. . Ich bitte 
darum, ihm zuzustimmen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, wird in der allgemeinen Aussprache noch 
das Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 

Dann kommen wir zur Einzelberatung. Ich rufe 
Art. 1 und den Änderungsantrag Umdruck 211 *) auf. 
Zur Begründung des Änderungsantrags auf Um-
druck 211 hat der Abgeordnete Dr. Hauser das Wort. 

(Zurufe von der SPD.) 

 Die Begründung muß ja wohl dem Antragsteller 
überlassen werden. 

Dr. Hauser (Sasbach) (CDU/CSU) : Ich darf es 
wirklich kurz machen. Unser erster Änderungsantrag 
auf Umdruck 211 wendet sich dagegen, daß bereits 
im Kündigungsschreiben sämtliche Gründe auf-
geführt sein müssen, sofern sie etwa in einem spä-
teren gerichtlichen Verfahren Berücksichtigung fin-
den sollen. Nach unserer Überzeugung wirkt sich 
das eindeutig zum Schaden des Mieters aus. Aus 
dem Grund haben wir vor allem unter Ziff. 2 
auf Umdruck 211 auch noch vorgesehen, daß der 
Mieter vom Vermieter wenigstens verlangen kann, 
ihm mitzuteilen, ob der Vermieter ihm sämtliche 
Gründe angegeben hat, die zur Kündigung des Miet-
verhältnisses führen, oder ob er noch zusätzliche 
Gründe geltend machen wird. 

Herr Präsident, darf ich den Änderungsantrag auf 
Umdruck 212 **) gleich mit begründen? 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Bitte sehr! 

*) Siehe Anlage 5 
**) Siehe Anlage 6 
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Dr. Hauser (Sasbach) (CDU, CSU) : Es ist wirk-
lich nicht einzusehen, weshalb der Vermieter als 
Kläger in einem Räumungsprozeß etwa dafür be-
straft werden soll, daß er sich auf einen Kündi-
gungsgrund beruft, der ohne sein Verschulden erst 
nach der Kündigung in der Person des Mieters ent-
standen ist. Aus dem Grunde finden Sie auf Um-
druck 212 unseren Änderungsantrag. 

Ich bitte, beide Änderungsanträge anzunehmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Gnädinger. 

Gnädinger (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Bevor ich auf die Än-
derungsanträge auf Umdruck 211 und Umdruck 212 
eingehe, möchte ich eine allgemeine Bemerkung 
zur Behandlung der Anträge in dieser Debatte ma-
chen. Wir, die Koalitionsfraktionen, haben ein In-
teresse daran, daß heute die zweite und dritte Le-
sung dieses Gesetzes stattfindet. Ursprünglich war 
von der Opposition zugesagt worden, keine Frist-
einreden zu machen, so daß wir den Gesetzentwurf 
heute über die Bühne hätten bringen können. Nun 
ist diese Zusage, die noch heute vormittag im Älte-
stenrat gegeben worden ist, zurückgezogen worden. 
Die Opposition hat Fristeinreden angekündigt. Dies 
zwingt uns, bei der Behandlung der Anträge eine 
bestimmte Haltung einzunehmen. Wir werden des-
halb sämtliche Anträge der Opposition ablehnen 
und werden unsere eigenen Anträge zurückziehen; 
denn nur durch dieses Verfahren 

(Abg. Dr. Lenz [Bergstraße] meldet sich zu 
einer Zwischenfrage) 

— nein, Herr Lenz — ist es möglich, heute auch die 
dritte Lesung durchzuführen. 

(Abg. Erpenbeck: „Mehr Demokratie"!) 

Das ist ganz wesentlich, weil sich nämlich viele Mie-
ter schon — nein, Herr Lenz, jetzt möchte ich das 
ausführen; Sie können nachher das Wort ergrei-
fen  , 

(Abg. Dr. Lenz [Bergstraße] : Ich möchte 
mich zu Wort melden!) 

weil sich nämlich viele Mieter schon auf das Kom-
men dieses Gesetzes eingestellt haben. Deshalb ist 
es nicht zu verantworten, heute nicht die zweite 
und dritte Lesung dieses Gesetzes durchzuführen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Nun möchte ich zu dem Änderungsantrag Um-
druck 211 nur ganz kurz das eine sagen. Wir sind 
der Meinung, daß der Vermieter zur rechten Zeit 
seine Kündigungsgründe angeben sollte. Das führt 
dazu, daß der Mieter sich rechtzeitig darauf ein-
stellen kann, und das führt auch dazu, daß der Ver-
mieter, der die Kündigung niederschreibt, noch ein-
mal seinen Schritt überdenkt und die Berechtigung 
seiner Kündigung überprüft. Diesen Erfolg wollen 
wir beibehalten. Wenn der Antrag Umdruck 211  

angenommen würde, würde dieser Erfolg nicht 
mehr vorhanden sein. 

(Abg. Stücklen: Strangulierung der Demo-
kratie!) 

Wir lehnen auch den Antrag Umdruck 212 ab. 
Hier handelt es sich um die Frage des Ermessens-
spielraums eines Richters. Wir haben das sehr flexi-
bel gestaltet. Wir meinen, daß die Annahme des 
CDU-Antrags Schematismus hineinbrächte. Wir sind 
der Auffassung: der Richter soll nach seinen Ge-
sichtspunkten entscheiden können. Deshalb werden 
wir auch den Antrag Umdruck 212 ablehnen. 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Stücklen: Das 
ist das Ende des Parlamentarismus!) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Lenz. 

Dr. Lenz (Bergstraße) (CDU/CSU) : Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Ich habe volles 
Verständnis dafür, daß das Haus zu dieser Stunde 
langsam an den Schluß der Beratungen zu kommen 
wünscht. 

(Beifall bei der SPD.) 

Ich selbst teile diesen Wunsch. Ich habe aber kein 
Verständnis dafür, daß bei einem Gesetz, das an-
geblich für Millionen Gutes bringen soll, weder im 
Ausschuß noch in diesem Hause die Zeit für eine 
sachgemäße Beratung zur Verfügung steht. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Wenn der von mir hochgeschätzte Kollege Gnä-
dinger eben die Ablehnung der CDU/ CSU-Anträge 
damit begründet hat, daß er glaubt, wenn einer 
davon angenommen würde, würde Fristeinrede 
erhoben, so hat er doch wahrscheinlich am Ziel vor-
beigeschossen. Wir haben es bei der Beratung des 
Städtebauförderungsgesetzes in diesem Hause 
erlebt, daß Änderungsanträgen aus unseren Reihen 
widersprochen wurde, obwohl sie in den Ausschüs-
sen mit den Stimmen der Koalitionsparteien ange-
nommen worden waren. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU.) 

Unter diesen Umständen kann ich das, was eben zur 
Begründung vorgetragen worden ist, nur als Vor-
wand betrachten, um eine sachliche Beratung des 
Gesetzentwurfs zu verweigern. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Zurufe von 
der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zu Art. 1 liegen 
keine Wortmeldungen mehr vor. 

Damit kommen wir zu dem Änderungsantrag Um-
druck 211. Ich frage die Antragsteller, ob ich über 
beide Ziffern gemeinsam abstimmen lassen kann. 
— Gut, dann lasse ich über den Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU/CSU zu Art. 1 auf Um-
druck 211 abstimmen. Wer zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. -- Ich bitte um 
die Gegenprobe. Das Zweite ist die Mehrheit; 
der Antrag ist abgelehnt. 
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Ich lasse nun über Art. 1 in der Ausschußfassung 
abstimmen. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Es ist so beschlossen. 

Ich rufe Art. 1 a auf und komme zu dem Antrag 
Umdruck 212, der schon begründet ist. — Das Wort 
wird nicht mehr gewünscht. Wer dem Änderungs-
antrag der Fraktion der CDU/CSU auf Umdruck 212 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Das 
Zweite ist die Mehrheit. Der Antrag ist abgelehnt. 

Wir stimmen dann über Art. 1 a in der Aus-
schußfassung ab. Wer zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Mit Mehrheit angenommen. 

Ich rufe Art. 2 auf. Nach der Geschäftsordnung 
kommt der Antrag auf Rückverweisung an den 
Ausschuß als erstes zur Behandlung. Dieser Antrag 
ist begründet. Das Wort dazu wird nicht mehr 
gewünscht. Wer dem Antrag der Fraktion der 
CDU/CSU, Art. 2 an den Ausschuß zurückzuver-
weisen, zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — 
Das Zweite ist die Mehrheit. Der Antrag ist ab-
gelehnt. 

Meine Damen und Herren, wir kommen dann zu 
den Änderungsanträgen. Die Änderungsanträge lie-
gen Ihnen auf den Umdrucken 215 *) 220 **) und 
221 ***) vor. Zur Begründung hat Herr Abgeordneter 
Orgaß das Wort. 

Orgaß (CDU/ CSU) : Herr Präsident! Meine ver

-

ehrten Damen und Herren! Nachdem Herr Gnädin-
ger — ganz sicher gegen seine Überzeugung und 
Auffassung — hier vor dem Hohen Hause erklärt 
hat: Wir werden nicht mehr weiterberaten, wir wer-
den alles niederstimmen, und wir werden diesem 
Gesetz, so schlecht es auch ist, heute die Zustim-
mung geben, ist eine politische Auseinandersetzung 
im Grunde nicht mehr möglich. Jetzt geht es nur 
noch darum, Schwarzer Peter zu spielen. Die nächste 
Runde wird sicherlich der Bundesrat spielen. 

(Zurufe von der SPD: Aha!) 

Es ist ja schließlich ortsbekannt, daß ein Teil Ihrer 
Anträge gerade deswegen gestellt werden, weil sie 
mit so heißer Nadel genäht wurden und weil die 
eigenen Genossen aus dem Bundesrat Ihnen ange-
droht haben, Sie würden im Bundesrat Schwierig-
keiten haben, wenn diese Anträge nicht zumindest 
gestellt würden. 

(Abg. Dr. Barzel: Jawohl, das ist der Grund! 
— Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Nachdem diese Anträge in der Urlaubszeit wie 
Manna vom Himmel kamen — als neue Reforment-
würfe! —, ist jetzt dadurch eine neue Reform einge-
treten, daß Sie sie wiederum zurückziehen. Das ist 
doch im Grunde genommen eine Verballhornung der 
politischen Arbeit dieses Parlaments. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

* Siehe Anlage 7 
**) Siehe Anlage 8 

***) Siehe Anlage 9 

Es geht uns deswegen jetzt auch nicht mehr ent-
scheidend darum, hier zu versuchen, sachlich zu be-
gründen, warum dieses Gesetz besser hätte sein 
können. Wir selbst sind alle der Überzeugung — das 
haben wir immer wieder zum Ausdruck gebracht —, 
daß wir ein solches Gesetz dringend brauchen, aller-
dings ein gutes Gesetz — und dieses ist kein gutes 
Gesetz! Man kann hier nur sagen: Nachdem der zu-
ständige Minister dieses Ei schon ein Jahr vorher 
begackert hat, ist es jetzt doch nur ein krummes 
Ei geworden. Mittlerweile ist doch die Situation 
eingetreten, daß Sie von allen Beteiligten, auch vom 
Deutschen Mieterbund, in härtester Weise kritisiert 
werden; es heißt, daß dieses Gesetz nicht einmal 
seine Überschrift zu Recht trägt. In der vorliegenden 
Fassung ist dieses Gesetz kein Gesetz zur Begren-
zung des Mietanstiegs. Dieses Gesetz wird vielmehr 
für weite Bereiche der Bundesrepublik ein Miet-
erhöhungsgesetz. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Es ist doch ganz logisch, daß über die Vergleichs-
miete jetzt weitere Gruppen einbezogen werden, 
beispielsweise im frei finanzierten Wohnungsbau in 
den Bereichen, wo es keine Gebiete mit besonderer 
Fehlbelegung gibt. In solchen Fällen würde ein Ver-
mieter von sich aus auf Grund der zeitlich befriste-
ten Verträge gar nicht in der Lage sein, fünf oder 
zehn Jahre lang eine Mieterhöhung durchzusetzen. 
Aber auf Grund dieses Art. 2, den Sie hier hineinge-
schustert haben und dessen Konsequenzen Sie sicher-
lich nicht übersehen, wird es möglich sein, daß der 
Vermieter jetzt eine einseitige Änderungskündigung 
ausspricht, mit dem Ergebnis, daß über die Ver-
gleichsmiete nach Ort, Art und Ausstattung eine An-
hebung der Miete erfolgen kann. Ein Vergleich nach 
der Art darf nicht von der jetzigen Situation aus-
gehen. Wenn beispielsweise die Miete von frei fi-
nanzierten Wohnungen, die zu Beginn der 50er 
Jahre, also unter einer ganz anderen Kostenrelation 
gebaut worden sind, zu der Ergebnismiete, die auf 
dem Markt heute gängig ist, in Vergleich gesetzt 
wird, wird dadurch eine Mieterhöhung Zug um Zug 
angeheizt. Deswegen sind wir bei unserem Antrag 
der Auffassung, daß zumindest die frei finanzierten 
Wohnungen herausgenommen werden müssen. Sie 
einzubeziehen wäre logisch möglich, wenn Sie dem 
Gedanken einer Kostenmiete in irgendeiner Form 
gefolgt wären. So aber geben Sie einem Großteil 
der Mieter im letzten Steine statt Brot. 

Und dann wird es von seiten dieses Ministers als 
ein epochales Reformwerk verkündet, daß jetzt eine 
Art Dauermietrecht begründet wird. Man kann doch 
nur kichern, wenn man feststellt: dieses epochale 
Dauermietrecht endet 1974. Das ist Dauer auf Zeit. 
Aber länger, so glauben Sie vielleicht, wird Ihre 
Epoche ja wohl auch nicht dauern. 

Meine verehrten Damen und Herren, ich glaube, 
die ganze Ausschußberatung, über die ja eine ganze 
Reihe von Dingen hin und her gesagt worden sind, 
hat gezeigt, daß diese Koalition keinen besseren 
Entwurf vorlegen konnte, weil sie einen Minister 
hat, der in dieser Frage einfach nicht fähig ist, 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU -- 
Oho-Rufe bei der SPD) 
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sondern der Sonntagsreden hält oder Erklärungen 
seines Ministeriums herausgibt, in denen etwa 
unter dem 22. Juni 1971 unter Punkt 2 steht: Ähn-
lich hohl und für jede sachliche Argumentation 
kaum zugänglich zeigte sich die CDU/CSU während 
der bisherigen Beratungen über das Gesetz zur Ver-
besserung des Mietrechts ... usw. usw. — Auf der 
anderen Seite ist dokumentarisch festgelegt, daß 
wir als Parlament überhaupt erst am 24. Juni, also 
zwei Tage, nachdem diese Meldung herausging, die-
sen Art. 2 zu beraten hatten; denn vorher war er 
zurückgezogen. 

Wenn man glaubt, den Wähler auf diese Art ver-
dummen zu können, wenn dieses und nicht die sach-
lich fundierte gemeinsame Arbeit das Mittel der 
Politik ist, dann wird es um den Bestand dieser 
Koalition ja wohl schlecht bestellt sein. 

(Zurufe von der SPD.) 

Deswegen kann man wohl sagen, man kann das — 
und Sie mögen dies in Pflichtreden verteidigen; daß 
Sie es aus Überzeugung tun, kann ich mir nicht 
vorstellen, denn so dumm ist niemand in diesem 
Hause — nur unter dem Gesichtspunkt tun, daß 
selbst die Eule ihre Jungen schön findet. Ich glaube 
aber, daß dem Mieter damit nicht gedient ist, denn 
es ist auf der anderen Seite auch dort, wo jetzt 
die Vergleichsmiete eingeführt ist, dem Mieter be-
deutet worden, daß für ihn damit keine Kündigung 
möglich ist. Das ist doch eine Fessel nach zwei 
Seiten! Denn es hat Ihnen doch der Mieterbund zu 
Recht ins Stammbuch geschrieben, daß hiermit nicht 
einmal die Möglichkeit gegeben ist, mit einer 
außerordentlichen Kündigung — je nach der Länge 
des Mietverhältnisses innerhalb von drei bis zwölf 
Monaten — auf eine außergewöhnliche Miet-
erhöhung zu reagieren. Wenn Sie mir das nicht 
glauben — und das nehme ich Ihnen nicht einmal 
übel —, dann lesen Sie doch bitte einmal den Arti-
kel, der in der „Deutschen Mieterzeitung" steht. 
Und soviel ist selbst mir bekannt: daß die Mieter-
zeitung nicht stets absolut in unserem Sinne vo-
tiert, sondern daß sie schon durch ihren Vorsitzen-
den sehr stark dafür Sorge trägt, daß diese Koali-
tion nicht gefährdet wird. 

(Zurufe von der SPD: Schluß!) 

Aber auf Grund der Notwendigkeit und auf Grund 
der Verantwortung der von Ihnen Vertretenen 
konnten Sie nicht anders als in herber Kritik das 
zeigen, was Sie mit diesem Gesetz und insbesondere 
mit Art. 2 fertigbringen: nämlich ausgesprochenen 
Murks. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Die Fraktionen der 
SPD und FDP haben alle Änderungsanträge in zwei-
ter Lesung zurückgezogen; das sind die Umdrucke 
218, 219, 220, 221 und 223. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU.) 

Das Wort hat der Abgeordnete Schmidt 
(München). 

Schmidt (München) (SPD) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Von den Sprechern der 

CDU/CSU-Fraktion ist hier heute vieles gesagt wor-
den, aber wir haben verstanden, was sie damit 
sagen wollten: Sie wollen dieses Gesetz nicht, und 
deswegen haben sie alle möglichen Vorwände ge-
bracht, um seine Verabschiedung heute zu ver-
hindern. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Wir wollen dieses Gesetz und darum werden wir 
heute über dieses Gesetz abstimmen. 

(Unruhe.) 

Keine Zwischenfrage! Herr Kollege Orgaß hat es 
hier für notwendig erachtet, Minister Lauritzen an-
zugreifen. Wenn es in diesem Ressort einen un-
fähigen Minister gab, dann war das Herr Minister 
Lücke, dem die Mieter es zu verdanken haben, daß 
wir heute ein solches Gesetz beraten müssen und 
daß der Mieterschutz aufgehoben wurde. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Unruhe.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mit 
etwas Ruhe den Verhandlungen folgten, wir wür-
den dann rascher zu Ende kommen. Das Wort hat 
der Abgeordnete Dr. Lenz. 

Dr. Lenz (Bergstraße) (CDU/CSU) : Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Ich wollte nur 
mit einem Satz eine Richtigstellung an dem vor-
nehmen, was der Kollege Schmidt (München) hier 
soeben gesagt hat. Wir haben nicht alle Möglich-
keiten genutzt, Herr Kollege Schmidt, um die Bera-
tung dieses Gesetzes zu verhindern. Wir hatten im 
Rechtsausschuß die Möglichkeit, Fristeinrede zu 
erheben. Wir haben davon keinen Gebrauch ge-
macht. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Geisenhofer. 

Geisenhofer (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Nachdem die 
Fraktionen der SPD und der FDP den Umdruck 223 
zurückgezogen haben, muß ich bezüglich der Zweck-
entfremdung von Wohnraum ein ganz ernstes Wort 
sagen. Ich spreche in wenigen Minuten den CDU/ 
CSU-Gesetzentwurf Drucksache VI /13 an, weil das 
Problem sehr, sehr ernst ist. Die CDU/CSU hat 
bereits am 23. Oktober 1969, also zu Beginn der 
neuen Legislaturperiode, diesen Antrag eingebracht. 
Wir bedauern zutiefst, daß zwei Jahre ins Land 
gezogen und dieser Gesetzentwurf immer noch nicht 
verabschiedet worden ist. 

(Abg. Schmidt [München] : Er wird nicht 
verabschiedet!) 

Wegen Fehlens gesetzlicher Maßnahmen werden 
in München, Hamburg usw. skandalöse Vorgänge 
bei der Umwandlung von Althäusern in Gast-
arbeiterschlafstellen und Massenquartiere ausgelöst. 
Diesem brennenden unter der Bevölkerung viel 
Ärgernis erregenden Problem hat die Bundes- 
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regierung leider viel zu wenig Beachtung und Be-
deutung beigemessen. Wie lau und gleichgültig man 
diese Materie behandelt hat, zeigt sich darin, daß, 
nachdem Herr Dr. Riedl und ich im Oktober 1969 
bei Ihnen, Herr Wohnungsbauminister Lauritzen, 
gewesen sind, Ihnen das vorgetragen haben und die 
Erregung der Münchner Bevölkerung mitgeteilt 
haben, trotzdem seither nichts, aber auch gar nichts 
geschehen ist. 

Darüber hinaus haben wir im Ausschuß für Städte-
bau und Wohnungswesen, aber auch hier in der 
Fragestunde des Deutschen Bundestages immer wie-
der dieses Problem angesprochen. Geschehen ist 
nichts. In zunehmendem Maße werden in den Groß-
städten, z. B. in Hamburg und München, Altbau-
wohnungen in Gastarbeiterschlafstellen und Massen-
quartiere umgewandelt. Aus Hamburg kommt eine 
Meldung, daß sogar Bordelle eingerichtet werden. Es 
ist eine Tragik, daß alteingesessene Mieter hinaus

-

gekündigt und Gastarbeiter finanziell mißbraucht 
werden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, ich darf doch um Aufmerksamkeit für den 
Redner bitten. 

Geisenhofer (CDU/CSU) : Vier Gastarbeiter in 
einem 20 qm großen Raum bei einem Mietpreis von 
100 bis 150 DM pro Schlafstelle sind keine Selten-
heit. Die Mieter der betroffenen Wohngegenden 
und ganzer Straßenzüge in München sind in Auf-
regung begriffen, weil die Mieter Angst haben, es 
könnte auch ihnen so ergehen. 

Lassen Sie mich abschließend mit dem letzten Satz 
folgendes sagen. Es ist ein Skandal und nicht demo-
kratisch, weder sozial noch christlich, wenn Men-
schen aus ihren Wohnungen vertrieben werden, 
weil Massenquartiere, Behörden, Banken und Ge-
schäftshäuser mehr Geld einbringen als Familien-
wohnungen. Sie können versichert sein, daß wir 
alles tun werden, damit daß unser Gesetzentwurf 
VI/ 13 weiterbehandelt wird. Wir werden alles tun, 
um diese skandalösen Vorgänge in den Griff zu-
bekommen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Böhme. 

Dr. Böhme (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Lieber Herr 
Kollege Schmidt, wir kennen uns ja schon einige 
Zeit, und ich bin auch manchmal über Ihr Fachwissen 
und Ihr Sachwissen erstaunt gewesen. Ich möchte 
aber sagen, daß das, was Sie hier soeben getan 
haben, eigentlich — zumindest in der Couleur — zu 
dem Ehrenkodex eines Staatsanwalts nicht gehört. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Das möchte ich Ihnen hier ausdrücklich sagen. Ich 
möchte hier jetzt nicht im einzelnen Herrn Lücke 
rehabilitieren; das hat er gar nicht nötig. Die Zah-
len der während seiner Amtszeit gebauten Wohnun-
gen sprechen so sehr für ihn, wie die Zahlen der in 

der Amtszeit von Herrn Lauritzen gebauten Woh-
nungen gegen diesen sprechen. 

(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, wird zu Art. 2 noch das Wort gewünscht? 
— Das ist nicht der Fall. 

Dann komme ich zu dem Antrag Umdruck 215. Ich 
frage die Antragsteller, ob ich über die elf Punkte 
gemeinsam abstimmen lassen kann. 

(Zustimmung.) 

— Ich lasse also über den Änderungsantrag der 
Fraktion der CDU/CSU auf Umdruck 215 abstimmen. 
Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenstimmen. — 
Das zweite ist die Mehrheit; der Antrag ist abge-
lehnt. 

Ich komme nunmehr zu Art. 2 in der Ausschuß-
fassung. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Mit Mehrheit angenommen. 

Ich komme nunmehr zu Art. 2 a und dem Antrag 
auf Umdruck 213 *). — Das Wort hat der Abgeord-
nete Müller (Berlin). 

Müller (Berlin) (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Herr Kollege Henke hat 
für die Koalitionsfraktionen hier erklärt, daß sie 
alle Änderungsanträge rundweg ablehnen werden, 
ohne näher zu untersuchen, welche Begründung für 
diese Anträge eigentlich gegeben wird. Wenn Sie in 
diese Erklärung Art. 2 a, der ausschließlich Bestim-
mungen über das nur noch in Berlin geltende Mie-
terschutzgesetz enthält, einbezogen hätten, dürfte ich 
mir eigentlich die Begründung der CDU/CSU für den 
Änderungsantrag ersparen. Das würde uns Zeit spa-
ren. Ich nehme aber an, dieser Antrag war nicht mit 
gemeint. Ich darf also den Änderungsantrag der 
Fraktion der CDU/CSU auf Umdruck 213 wie folgt 
begründen. 

§ 28 a des Mieterschutzgesetzes ist seinerzeit 
eingefügt worden, um die Modernisierung der Alt-
bauwohnungen auch gegen den Willen der Mieter 
zu ermöglichen. Die Praxis der Berliner Gerichte hat 
jedoch gezeigt, daß die geltenden Vorschriften für 
eine durchgreifende und erfolgreiche Modernisie-
rung der Altbauwohnungen nicht ausreichen. Es 
wird von den Gerichten immer auf die Frage der 
Zumutbarkeit abgestellt, wie das ja in § 28 a vor-
gesehen ist, ohne daß gesagt ist, was zumutbar ist. 
Wenn z. B. in einem Hause mit 30 Wohnungen 
neuzeitliche sanitäre Anlagen, Innentoiletten und 
Bäder geschaffen werden sollen oder eine Umstel-
lung der Heizung von Ofenheizung auf Zentral-
heizung durchgeführt werden soll, so genügt es 
unter Umständen, daß ein einziger Mieter Wider-
stand leistet, um die Maßnahmen zu verhindern, 
weil eine wirtschaftliche Modernisierung wegen der 
Versorgungsleitungen und der Abwasserleitungen 
nur dann durchführbar ist, wenn sie in allen Woh-
nungen vorgenommen werden kann. Deshalb ist es 

*) Siehe Anlage 10 
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erforderlich, in § 28 a Abs. i festzulegen, welche 
Maßnahmen für den Mieter als zumutbar anzusehen 
sind. Nichts anderes enthält dieser § 28 a Abs. 1. 

§ 28 a Abs. 2 des Mieterschutzgesetzes bedarf 
aber ebenfalls einer Änderung. Nach der jetzt gel-
tenden Fassung darf das Mieteinigungsamt, wenn 
es dem Antrag des Vermieters auf Duldung von 
Modernisierungsmaßnahmen stattgibt, als Mieter-
höhung höchstens einen Betrag für die Kosten und 
Aufwendungen zugrunde legen, der dem Dreifachen 
der jährlichen Grundmiete — nun hören Sie gut zu! 
 nach § i Abs. 2 und 3 des Zweiten Bundesmieten-
gesetzes, d. h. der Grundmiete vom 1. Juli und 
1. August 1960, entspricht. Meine Damen und Her-
ren, ich glaube, das ist längst überholt. Im übrigen 
sind, wenn so verfahren wird, diejenigen, die Wi-
derstand leisten, schließlich doch besser als dieje-
nigen, die gern bereit sind, den Maßnahmen für 
eine Modernisierung der Wohnung nachzugeben. 

Deshalb bitte ich Sie, unserem Änderungsantrag 
Ihre Zustimmung zu geben. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Barzel. — Also, meine Damen und 
Herren, jetzt ist zum zehntenmal ein falscher Name 
eingestellt worden. Ich lasse mich hier doch nicht 
zum Narren halten! Ich stelle den Apparat aus! 

(Heiterkeit.) 

Ich finde es ausgesprochen unkollegial, nicht nur 
gegenüber dem Präsidium, sondern auch gegenüber 
dem betroffenen Kollegen, wenn man für ihn eine 
Wortmeldung anzeigt, ohne daß er etwas davon 
weiß. 

(Anhaltende Heiterkeit.) 

Wird zu Art. 2 a und dem Antrag Umdruck 213 
noch das Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 
Dann lasse ich über den Antrag der Fraktion der 
CDU/CSU Umdruck 213 abstimmen. Wer dem Ände-
rungsantrag zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Der Sitzungsvorstand ist sich nicht einig. 
Ich lasse auszählen. Ich mache darauf aufmerksam, 
daß die Berliner Abgeordneten in diesem Fall nicht 
stimmberechtigt sind. 

Meine Damen und Herren, ich gebe das Ergebnis 
der Abstimmung durch Auszählung über den Ände-
rungsantrag der Fraktion der CDU/CSU auf Um-
druck 213 bekannt. Mit Ja haben 187 Mitglieder des 
Hauses gestimmt, mit Nein 231, enthalten hat sich 
niemand. Der Antrag ist abgelehnt. 

Ich lasse nunmehr abstimmen über Art. 2 a in der 
Ausschußfassung. Wer zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die 
Gegenprobe! — Mit der gleichen Mehrheit ange-
nommen. 

Ich rufe den Art. 2 b mit dem Antrag Umdruck 
214 *) auf. Wird das Wort gewünscht? — Das ist 
nicht der Fall. Ich lasse abstimmen über den Ände-
rungsantrag der Fraktion der CDU CDU auf Um

-*) Siehe Anlage 11  

druck 214. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Mit Mehrheit abgelehnt. 

Ich lasse abstimmen über Art. 2 b in der Aus-
schußfassung. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Mit Mehrheit beschlossen. 

Ich komme nunmehr zu den Art. 2 c und 3. Das 
Wort wird nicht gewünscht. Wer den aufgerufenen 
Artikeln zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Es 
ist so beschlossen. 

Ich komme zum Art. 4 und dem Antrag Umdruck 
217**). Wird das Wort hierzu gewünscht? — Zur 
Begründung der Abgeordnete Erhard (Bad Schwal-
bach). 

(Zurufe von der SPD.) 

— Meine Damen und Herren, ein Abgeordneter hat 
das Recht, seinen Antrag zu begründen. 

Erhard (Bad Schwalbach) (CDU/CSU): Herr Prä-
sident! Meine Damen und Herren! Mehrheiten, die 
sich vorher festlegen oder Angst vor einer Ände-
rung irgendwelcher Dinge haben, schrecken mich 
nicht, und ich hoffe, es wird viele Abgeordnete 
geben, die gleichermaßen denken. Es kommt darauf 
an, daß wir uns hier wenigstens noch sagen, was 
wir vielleicht für richtig halten. 

Das Ordnungswidrigkeitengesetz ist nach Art. 4 für 
Wirtschaftsstraftaten anwendbar. Die Änderungen 
zur Bekämpfung des Mietwuchers und auch die son-
stigen Änderungen finden sachlich auch meine und 
unsere Zustimmung. Ich bin sicher, es würde keine 
Fristeinrede erhoben, wenn hier eine Änderung wie 
vorgeschlagen, praktiziert würde; denn ich schlage 
nur vor, die seitherige langjährig eingefahrene Ver-
waltungspraxis beizubehalten, weiter gar nichts. 
Taten, die nichts mit dem Wohnrecht und mit dem 
Mietwucher, sondern mit den wucherischen Bestim-
mungen zu tun haben, die nicht nach dem Straf-
gesetzbuch, sondern nach dem Wirtschaftsstrafge-
setzbuch strafbar sind, sollen weiterhin strafbar 
bleiben, aber sollen als Ordnungswidrigkeiten mit 
höherer Geldbuße belegt werden. Die Fragen, die 
hier anstehen und im Einzelfall zu prüfen sind, sind 
Dinge, die lediglich eine Landesregierung oder eine 
Landesbehörde beurteilen kann, nämlich die Landes-
stellen, die im Bereich des sogenannten Kartell-
rechts wirksam sind. Sie sollen auch künftig die 
zuständigen Stellen bleiben. Nichts anderes, als den 
bestehenden Gesetzeszustand beizubehalten, be-
zweckt der Antrag. Ich bitte, ihn anzunehmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wird des weiteren 
das Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Ich 
lasse über den Änderungsantrag der Abgeordneten 
Erhard (Bad Schwalbach) und Dichgans auf Um-
druck 217 abstimmen. Wer zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um 
die Gegenprobe. — Mit Mehrheit abgelehnt. 

**) Siehe Anlage 12 
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Vizepräsident Dr. Jaeger 
Ich lasse über Art. 4 in der Ausschußfassung ab-

stimmen. Wer zuzustimmen wünscht, gebe bitte das 
Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. 
Mit der gleichen Mehrheit angenommen. 

Ich komme zu Art. 5. Das Wort wird nicht ge-
wünscht. Wer Art. 5 in der Ausschußfassung zu-
zustimmen wünscht, gebe bitte das Handzeichen. —
Ich bitte um die Gegenprobe. Mit Mehrheit an-
genommen. 

Ich komme zu Art. 6 und Umdruck 224 *). Ich er-
teile zur Begründung des Änderungsantrags dem 
Abgeordneten Vogel das Wort. 

Vogel (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! § 3 des Art. 6 regelt 
die Frage der Koppelung von Grundstückskaufver-
trägen mit Ingenieur- und Architektenverträgen 
und sieht ein Koppelungsverbot vor, soweit es um 
die Verpflichtung eines Grundstückserwerbers geht, 
die Leistung eines bestimmten Ingenieurs oder 
Architekten in Anspruch zu nehmen. Der Ände-
rungsantrag, der Ihnen vorliegt, nimmt eine An-
regung aus dem Bundesrat auf, und zwar eine An-
regung, die erkennt, daß das, was im vorliegenden 
§ 3 geregelt werden soll, auf dem halben Wege 
stehenbleibt, und weil er erkennt, daß das eine 
Regelung ist, die eine Diskriminierung der frei-
beruflich tätigen Ingenieure und Architekten herbei-
führt. 

(V o r sitz : Vizepräsident Dr. Schmitt

-

Vockenhausen.) 

Die Gefahren, die in solchen Koppelungsverträ-
gen gesehen werden, bestehen auch bei anderen 
Leistungen als den Ingenieur- und Architekten-
leistungen, z. B. bei Bauleistungen. Die Möglichkeit 
der Umgehung, die ebenso wie bei Wohnungsbau-
gesellschaften auch bei solchen Gesellschaften be-
steht, zu denen sich etwa Architekten, Makler und 
Bauunternehmer zusammenschließen, macht es er-
forderlich, über die Fassung der Koalition hinaus-
gehend ein Koppelungsverbot auch für Unter-
nehmen vorzusehen, ganz gleich, in welcher Art 
und mit welcher Form des Zusammenschlusses diese 
Unternehmen im Bereich des Wohnungsbaus tätig 
werden. 

Was uns mit Art. 6 vorgelegt worden ist, beson-
ders mit dem § 3 des Art. 6, ist genauso unausge-
goren wie fast alles in diesem Gesetz. Hier ist heute 
wiederholt die Rede davon gewesen, daß die Oppo-
sition auf der einen Seite eine schnelle und zü-
gige Beratung dieses Gesetzes verlange, auf der 
anderen Seite aber nicht bereit sei, das, was hier 
vorgelegt worden ist, nunmehr auch zügig zu ver-
abschieden. Wenn es uns darum gegangen ist, eine 
schnelle und zügige Beratung dieses Gesetzes zu 
erreichen, dann selbstverständlich auf einer ver-
nünftigen Basis, dann selbstverständlich eine Be-
ratung, die das, was in diesem Gesetz in den ver-
schiedensten Bereichen des Rechts angesprochen 
worden ist, was für Mieter wie für Vermieter von 
Bedeutung ist, sorgfältig behandelt und nicht in der 

') Siehe Anlage 13  

Art und Weise, wie es hier geschehen ist. Zu den 
Korrekturen, die mir erforderlich erscheinen, gehört 
auch die Hereinnahme - wir haben das bereits 
im Ausschuß erörtert — von Unternehmen, damit 
wir nicht auf halbem Wege stehenbleiben. 

Nun kommt ein Punkt, meine Damen und Herren, 
dem Sie ganz einfach zustimmen müssen, wenn Sie 
dieses Gesetz nicht zu einer halben Sache machen 
wollen. Wenn Sie ein Kopplungsverbot für Grund-
stückskaufverträge vorsehen wollen, müssen Sie 
selbstverständlich, weil das einen großen Teil des 
Wohnungsbaus betrifft, ein solches Kopplungsverbot 
auch für Erwerbsgeschäfte einführen, die Erbbau-
rechte betreffen. Das ist in der Eile der Beratungen 
im Rechtsausschuß ganz einfach vergessen worden. 
Das bedeutet, meine Damen und Herren, daß Sie 
zumindest der Ziffer 2 meines Antrags zustimmen 
müßten, wenn Sie in der Lage wären, heute über-
haupt noch eine sachliche Beratung durchzuführen, 
weil  Sie  sonst einen großen Teil derer, die getrof-
fen werden sollen, für die eine Regelung geschaffen 
werden soll, herauslassen würden. Herr Kollege 
Gnädinger, überlegen Sie einmal sehr sorgfältig mit 
Ihren Kollegen, ob es nicht notwendig ist, § 3 auch 
für solche Gesetze anwendbar zu machen, die Erb-
baurechte betreffen, d. h. der Ziffer 2 zuzustimmen. 

Meine Damen und Herren, ich bedauere außer-
ordentlich, daß es nicht möglich ist, heute abend in 
dieser Atmosphäre eine sachliche Beratung durch-
zuführen. Wir hören ständig von Ihnen die Platte, 
daß die Opposition ihre Alternativen auf den Tisch 
legen solle. Wenn die Opposition Alternativen auf 
den Tisch legt, sind Sie nicht einmal bereit zuzuhö-
ren, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 
Wenn die Opposition Alternativen vorlegt, erklä-
ren Sie im vorhinein, daß Sie gar nicht bereit sind 
zuzuhören, erklären Sie in vorhinein, daß sie sämt-
liche Anträge unbesehen ablehnen werden. Das ist 
eine Methode, meine Damen und Herren, die die 
Atmosphäre hier im Deutschen Bundestag vergiften 
muß. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Das Wort hat der Abgeordnete Kleinert. 

Kleinert (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Aus zwei Gründen 
möchte ich noch einmal kurz das Wort nehmen, 
erstens um Herrn Vogel ganz ausdrücklich zu be-
stätigen, daß er in der Sache mit seinem Antrag 
recht hat, und zweitens um das richtigzustellen, 
was, sowohl in den Ausführungen des von mir hoch-
geschätzten Ausschußvorsitzenden, Herrn Lenz, vor-
hin wie auch jetzt bei Herrn Vogel noch einmal 
anklingend, gesagt worden ist und was einfach von 
der Basis her nicht richtig ist. Ihre Herren Vertreter 
in den zuständigen Gremien hatten den Vertretern 
der Koalitionsfraktionen zugesagt, auf Fristeinreden 
bei der Debatte dieses Gesetzentwurfs zu verzich-
ten, Es ist heute von Ihrer Seite ausdrücklich er-
klärt worden, daß Sie sich daran nicht mehr gebun-
den halten könnten. Wieweit das bei Ihnen auf Ge- 
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Kleinert 
samtbeschlüssen beruht oder nur von einzelnen vor-
getragen ist, wissen wir nicht. Wenn letzteres der 
Fall sein sollte, wächst für uns um so mehr die Ge-
fahr, daß hier an irgendeiner Stelle überraschend, 
bloß weil wir aus sachlichen Gründen, die ich z. B. 
bei Ihrem Antrag, Herr Vogel, gerne hervorgehoben 
habe — ich unterstreiche alles, was Sie gesagt ha-
ben —, die Gefahr laufen, daß zehn Herren aus dem 
Hintergrund, wo auch immer die geistreichen Zwi-
schenrufe herkommen, auf einmal ihr Gewissen 
entdecken und sagen: So, jetzt brauchen wir aber 
eine Fristeinrede, und im übrigen brauchen wir zu-
mindest nach § 88 der Geschäftsordnung erst ein-
mal die neue Drucksache, und dann werden wir 
morgen weiter sehen. Weil wir das nach den Er-
klärungen, die Sie abgegeben haben — im Gegen-
satz zu früherem Verhalten — beim besten Willen 
nicht verantworten können, und zwar bei der gan-
zen Entstehungsgeschichte dieses Vorgangs, darum 
und ausschließlich darum sind wir leider zu unserem 
großen Bedauern gezwungen, auf einen solchen An-
trag wie den,  den Sie eben gestellt haben, nicht ein-
zugehen. Zu unserem Bedauern! 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Zu

-

rufe von der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Meine Damen und Herren, da Kollege Jaeger die 
Anlage für die Wortmeldungen ausgeschaltet hatte, 
frage ich noch einmal ausdrücklich, ob noch eine 
Wortmeldung aus dem Hause vorliegt. — Das ist 
nicht der Fall. Ich schließe die Beratung. Wir kom-
men zur Abstimmung über den Änderungsantrag 
des Herrn Abgeordneten Vogel. 

(Abg. Vogel: Ich bitte um getrennte Ab

-

stimmung!) 

— Sie bitten um get rennte Abstimmung. Wer der 
Ziffer 1 des Änderungsantrages des Kollegen Vogel 
Umdruck 224 zustimmt, den bitte ich um das 
Zeichen. — Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — 
Bei einer Stimmenthaltung ist der Antrag abge-
lehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Ziffer 2. 
Wer diesem Antrag zustimmt, den bitte ich um das 
Zeichen. — Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — 
Bei einer Stimmenthaltung ist auch dieser Antrag 
abgelehnt. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über 
Art. 6 in der Ausschußfassung. Wer ihm zustimmt, 
den bitte ich um das Zeichen. — Gegenprobe! — 
Stimmenthaltung? — Bei zwei Stimmenthaltungen ist 
Art. 6 in der Ausschußfassung angenommen. 

Ich rufe Art. 7, Einleitung und Überschrift auf. 
Wer zustimmt, den bitte ich um das Zeichen. — 
Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — Bei einer 
Stimmenthaltung sind Art. 7, Einleitung und Über-
schrift angenommen. 

Meine Damen und Herren, wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. Das Wort hat Herr Abgeordneter Hauser. 

Dr. Hauser (Sasbach) (CDU/CSU): Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Da heute das 
Parlament zur Stempelmaschine der Koalition 
degradiert worden ist 

(Beifall bei der CDU/CSU — Lebhafte Zu-
rufe von der SPD) 

und damit ein schlechtes Gesetz in einer unwürdi-
gen Verfahrensweise verabschiedet wurde, ist ein 
Weg eingeschlagen, der alles andere als ein guter 
Weg in die Zukunft ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Lachen und 
Zurufe von der SPD.) 

Die CDU hat, glaube ich, deutlich gemacht, daß sie 
bereit ist, in jeder Art und Weise zu einer sinn-
vollen und guten Besserung der Verhältnisse bei 
Mietern wie Vermietern mitzuwirken. 

(Zuruf von der SPD: Verzögern wollen Sie!) 

Diese Bereitschaft ist zurückgewiesen worden. Das 
neue Gesetz wird weder dem Mieter noch dem 
Wohnungsbau helfen. Wohnungsbau zu stabilen 
Preisen bleibt aber immer noch der beste Mieter-
schutz. Dieses Ziel wird mit dem zu verabschie-
denden Gesetz leider nicht erreicht. Aus diesem 
Grunde sieht sich meine Fraktion außerstande, dem 
Gesetz ihre Zustimmung zu geben. 

Wir beantragen namentliche Abstimmung. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Zurufe von 
der SPD. — Anhaltende Unruhe.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Meine Damen und Herren, einen Augenblick! Wir 
sind noch nicht in der Abstimmung. Das Wort hat 
zunächst noch der Herr Bundesminister der Justiz. 

Jahn, Bundesminister der Justiz: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich begrüße es, daß der 
Entwurf —  

(Anhaltende Unruhe.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, Platz zu 
nehmen, damit der Redner ungestört seine Ausfüh-
rungen machen kann. 

Jahn, Bundesminister der Justiz: Ich begrüße es, 
daß der Entwurf eines Gesetzes über Maßnahmen 
zur Verbesserung des Mietrechts und zur Begren-
zung des Mietanstiegs noch vor der Sommerpause 
beraten werden konnte. 

(Abg. Vogel: Vor der Sommerpause?) 

Es ist eine Lösung gefunden worden, die beiden 
Parteien des Mietverhältnisses gerecht wird, die 
ärgsten Mißstände auf dem Gebiet des Wohnungs-
wesens beseitigt und den damit verbundenen sozia-
len Gefahren entgegenwirkt. 

Bei der derzeitigen Marktlage muß der Markt-
mechanismus versagen. Der Vermieter hat jederzeit 
die sichere Chance der Neuvermietung. 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Meine Damen und Herren, Herr Abgeordneter 
Klepsch, ich bitte Sie herzlich, Platz zu nehmen. Es 
ist unmöglich, wenn alle herumstehen und sich 
unterhalten. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

Herr Bundesminister, fahren Sie in Ihren Aus-
führungen fort. 

Jahn, Bundesminister der Justiz: Der Vermieter 
geht mit der Kündigung oder Abweisung eines 
Mietinteressenten kein Risiko mehr ein. Dagegen 
ist der Mieter in der Wahrnehmung seiner Mieter-
rechte, insbesondere in der Abwehr ungerechtfertig-
ter überhöhter finanzieller Forderungen, behindert. 
Er muß um den Bestand eines existentiellen Berei-
ches, seiner Wohnung nämlich, besorgt sein. 

Es war deshalb notwendig, die Stellung des Mie-
ters durch besondere gesetzliche Schutzmaßnahmen 
zu verstärken und ihm die ständige Sorge um den 
Verlust des lebenswichtigen Gutes „Wohnung" ab-
zunehmen. 

Eine Verbesserung der Sozialklausel erkennt das 
Fehlen von Ersatzwohnraum ausdrücklich als so-
ziale Härte an. Durch die Begründungspflicht für die 
Kündigung des Vermieters soll der Mieter zu einem 
frühestmöglichen Zeitpunkt Klarheit über seine 
Rechtsposition erhalten, damit er rechtzeitig alles 
Erforderliche zur Wahrung seiner Interessen ver-
anlassen kann. 

Zu Art. 2, meine Damen und Herren, muß ich dem 
Versuch einer Legendenbildung in aller Entschieden-
heit widersprechen. Es gab niemals in irgendeinem 
der beteiligten Ausschüsse irgendeine Erklärung der 
Bundesregierung, daß dieser Artikel zurückgezogen 
werde. Die Bundesregierung hatte ihre Vorschläge 
vorgelegt; sie hatte sich lediglich damit einverstan-
den erklärt, daß die später vorgelegten neuen Fas-
sungen zum Gegenstand der Beratungen gemacht 
wurden. Entgegen den Behauptungen in der heuti-
gen Debatte gibt es kein Protokoll, das Ihre gegen-
teiligen Behauptungen unterstützt. 

(Widerspruch bei der CDU /CSU. — Abg. 
Mick: Nehmen Sie doch die Ausschußproto

-

kolle her!) 
Art. 2 des Entwurfes sieht in der nunmehr be-

schlossenen Fassung einen besonderen Kündigungs-
schutz für den Mieter vor. Mietverhältnisse über 
Wohnraum sollen seitens des Vermieters nur künd-
bar sein, wenn dieser ein berechtigtes Interesse an 
der Beendigung des Mietverhältnisses hat. Die 
Gründe, die zu einer Kündigung berechtigen, sind 
im Gesetz beispielhaft aufgezählt. Damit ist der 
Mieter im ganzen Bundesgebiet vor willkürlichen 
und grundlosen Kündigungen geschützt. 

Eine wesentliche Verbesserung gegenüber der 
Regierungsvorlage ist die Regelung, die eine Kündi-
gung zum Zweck der Mieterhöhung künftig aus-
schließen wird. Durch die an Stelle eines Kündi-
gungsrechts dem Vermieter eingeräumte Möglich-
keit, vom Mieter unter den näher bestimmten Vor-
aussetzungen eine angemessene Mieterhöhung zu 
verlangen, wird einerseits dem Interesse des Ver-

mieters an einem angemessenen Ertrag der Vermie-
tung voll Rechnung getragen, zum anderen erhält 
damit der Mieter endlich auch die Möglichkeit, die 
Berechtigung des Erhöhensverlangens notfalls ge-
richtlich nachprüfen zu lassen, ohne dabei Gefahr 
zu laufen, die Wohnung zu verlieren. 

Eine Verbesserung ist weiter der besondere Kün-
digungsschutz für die Fälle, in denen Mietwohnun-
gen in Eigentumswohnungen umgewandelt werden. 
Diese Regelung wird nicht nur dem einzelnen Mie-
ter, der von einer solchen Umwandlung betroffen ist, 
zugute kommen, sondern wird auch, wie zu hoffen 
ist, der in zunehmendem Maße feststellbaren speku-
lativen und damit mißbräuchlichen Umwandlung 
selbst Schranken setzen. 

Durch die in Art. 3 und 4 des Entwurfs enthalte-
nen Änderungen des Strafgesetzbuchs wird die 
Möglichkeit eröffnet, gegen Wucher und Preisüber-
höhung auf dem Gebiet der Wohnraummiete wir-
kungsvoller als bisher einzuschreiten. Damit wird 
zugleich wucherischen Auswüchsen auf dem Woh-
nungsmarkt begegnet. 

Das Gesetz hat nunmehr eine Form gefunden, die 
in abgewogener Weise den berechtigten Interessen 
der Beteiligten entspricht und den Bedürfnissen 
eines angemessenen sozialen Schutzes im Mietrecht 
Rechnung trägt. Dafür danke ich im Namen der 
Bundesregierung den beteiligten Ausschüssen, ins-
besondere den Herren Berichterstattern, Ich bitte 
Sie, meine Damen und Herren, dem Gesetz in der 
nunmehr vorliegenden Fassung Ihre Zustimmung 
zu geben. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Wir kom-
men zur Abstimmung. Es ist namentliche Abstim-
mung beantragt. Der Antrag ist entsprechend unter-
stützt. 

Meine Damen und Herren, ich gebe das vorläufige 
Ergebnis der namentlichen Abstimmung bekannt. 
Mit Ja haben 226 Mitglieder des Hauses und 10 
Berliner Abgeordnete gestimmt. Mit Nein haben 189 
und 6 Berliner Abgeordnete gestimmt. Insgesamt 
sind 415 Stimmen abgegeben worden, und 16 Ber-
liner Kolleginnen und Kollegen haben sich an der 
Abstimmung beteiligt. Meine Damen und Herren, 
damit ist der Gesetzentwurf in dritter Beratung 
angenommen. 

Endgültiges Ergebnis 

Abgegebene Stimmen 415 und 16 Berliner Abgeordnete. 

Davon 

Ja: 225 und 10 Berliner Abgeordnete 

Nein: 187 und 6 Berliner Abgeordnete 

Ungültig: 3 Abgeordnete 

Dr. Arnold 
Dr. Artzinger 
Baier 
Balkenhol 
Dr. Barzel 
Dr. Becher (Pullach) 
Dr. Becker (Mönchenglad-

bach) 

Nein 

CDU/CSU 

Dr. Abelein 
Alber 
Dr. Althammer 
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Becker (Pirmasens) 
Berberich 
Berding 
Bewerunge 
Biechele 
Biehle 
Dr. Birrenbach 
Dr. von Bismarck 
Bittelmann 
Blank 
Blumenfeld 
von Bockelberg 
Dr. Böhme 
Breidbach 
Bremer 
Burger 
Dr. Czaja 
Damm 
van Delden 
Dichgans 
Draeger 
von Eckardt 
Engelsberger 
Erhard (Bad Schwalbach) 
Ernesti 
Erpenbeck 
von Fircks 
Franke (Osnabrück) 
Dr. Franz 
Dr. Freiwald 
Dr. Frerichs 
Dr. Früh 
Dr. Fuchs 
Dr. Furler 
Dr. Gatzen 
Frau Geisendörfer 
Geisenhofer 
Gerlach (Obernau) 
Gierenstein 
Dr. Gleissner 
Glüsing (Dithmarschen) 
Dr. Gölter 
Dr. Götz 
Gottesleben 
Frau Griesinger 
Dr. Gruhl 
Haase (Kassel) 
Härzschel 
Dr. Hammans 
von Hassel 
Hauser (Bad Godesberg) 
Dr. Hauser (Sasbach) 
Dr. Heck 
Dr. Hellige 
Frau Dr. Henze 
Dr. Hermesdorf (Sehleiden) 
Höcherl 
Horstmeier 
Horten 
Dr. Hubrig 
Dr. Huys 
Dr. Jaeger 
Dr. Jenninger 
Dr. Jobst 

Josten 
Frau Kalinke 
Katzer 
Kiechle 
Frau Klee 
Dr. Klepsch 
Dr. Kley 
Dr. Kliesing (Honnef) 
Klinker 
Köster 
Krampe 
Dr. Kraske 
Frau Dr. Kuchtner 
Lampersbach 
Lemmrich 
Lensing 
Dr. Lenz (Bergstraße) 
Lenzer 

Link 
Dr. Luda 
Lücke (Bensberg) 
Majonica 
Maucher 
Meister 
Memmel 
Dr. Mende 
Mick 
Müller (Niederfischbach) 
Dr. Müller-Hermann 
Mursch 
Niegel 
Dr. von Nordenskjöld 
Orgaß 
Ott 
Petersen 
Pfeifer 
Picard 
Dr. Pinger 
Dr. Pohle 
Pohlmann 
Dr. Preiß 
Dr. Probst 
Rainer 
Rasner 
Rawe 
Reddemann 
Dr. Reinhard 
Riedel (Frankfurt) 
Dr. Riedl (München) 
Dr. Rinsche 
Dr. Ritgen 
Dr. Ritz 
Rock 
Röhner 
Rösing 
Rollmann 
Rommerskirchen 
Roser 
Ruf 
Russe 
Prinz zu Sayn-Wittgenstein

-

Hohenstein 
Schlee 
Schedl 
Dr. h. c. Schmücker 
Schneider (Königswinter) 
Dr. Schneider (Nürnberg) 
Dr. Schober 
Frau Schroeder (Detmold) 
Dr. Schröder (Düsseldorf) 
Schröder (Sellstedt) 
Schröder (Wilhelminenhof) 
Schulhoff 
Schulte (Schwäbisch Gmünd) 
Dr. Schulze-Vorberg 
Seiters 
Dr. Siemer 
Solke 
Spilker 
Dr. Sprung 
Stahlberg 
Dr. Stark (Nürtingen) 
Steiner 
Frau Stommel 
Storm 
Struve 
Stücklen 
Susset 
von Thadden 
Tobaben 
Frau Tübler 
Dr. Unland 
Varelmann 
Vehar 
Vogel 
Vogt 
Volmer 
Wagner (Günzburg) 
Dr. Wagner (Trier) 
Dr. Warnke 

Wawrzik 
Weber (Heidelberg) 
Wendelborn 
Winkelheide 
Wissebach 
Dr. Wörner 
Frau Dr. Wolf 
Baron von Wrangel 
Dr. Wulff 
Ziegler 
Dr. Zimmermann 
Zink 
Zoglmann 

Berliner Abgeordnete 

Benda 
Dr. Gradl 
Dr. Kotowski 
Müller (Berlin) 
Frau Pieser 
Wohlrabe 

Ja 

SPD 

Adams 
Dr. Ahrens 
Anbuhl 
Dr. Apel 
Arendt (Wattenscheid) 
Dr. Arndt (Hamburg) 
Baack 
Baeuchle 
Bäuerle 
Bals 
Barche 
Dr. Bardens 
Batz 
Bauer 
Bay 
Dr. Bayerl 
Dr. Bechert (Gau  Algesheim)  
Becker (Nienberge) 
Bergmann 
Berkhan 
Berlin 
Biermann 
Böhm 
Börner 
Frau von Bothmer 
Brandt 
Bredl 
Brück (Holz) 
Brünen 
Buchstaller 
Dr. von Bülow 
Buschfort 
Dr. Bußmann 
Corterier 
Cramer 
Dr. von Dohnanyi 
Dürr 
Eckerland 
Dr. Ehmke 
Frau Eilers 
Dr. Enders 
Engholm 
Dr. Eppler 
Esters 
Dr. Farthmann 
Fellermaier 
Fiebig 
Dr. Fischer 
Frau Dr. Focke 
Folger 
Frehsee 
Frau Freyh 
Fritsch 

Geiger 
Gertzen 
Dr. Geßner 
Glombig 
Gnädinger 
Grobeker 
Dr. Haack 
Haar (Stuttgart) 
Haase (Kellinghusen) 
Haehser 
Halfmeier 
Hansen 
Hansing 
Hauck 
Dr. Hauff 
Henke 
Hermsdorf (Cuxhaven) 
Herold 
Hirsch 
Höhmann (Hessisch 

Lichtenau) 
Hörmann (Freiburg) 
Hofmann 
Horn 
Frau Huber 
Jahn (Marburg) 
Jaschke 
Junghans 
Junker 
Kaffka 
Kahn-Ackermann 
Kater 
Kern 
Killat-von Coreth 
Dr. Koch 
Koenig 
Kohlberger 
Dr. Kreutzmann 
Krockert 
Kulawig 
Lange 
Langebeck 
Dr. Lauritzen 
Lautenschlager 
Frau Lauterbach 
Leber 
Lemp 
Lemper 
Liedtke 
Löbbert 
Dr. Lohmar 
Lotze 
Maibaum 
Marquardt 
Marx (München) 
Matthes 
Matthöfer 
Dr. Meinecke (Hamburg) 
Meinike (Oberhausen) 
Michels 
Möhring 
Dr. h. c. Dr.-Ing. E. h. Möller 
Müller (Mülheim) 
Dr. Müller (München) 
Müller (Nordenham) 
Dr. Müller-Emmert 
Dr. Müthling 
Neemann 
Neumann 
Dr. Nölling 
Offergeld 
Frau Dr. Orth 
Frhr. Ostman von der Leye 
Pawelczyk 
Peiter 
Pensky 
Peters (Norden) 
Pöhler 
Porzner 
Raffert 
Ravens 
Dr. Reischl 
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Frau Renger 
Richter 
Dr. Rinderspacher 
Rohde 
Rosenthal 
Roß 
Säckl 
Saxowski 
Dr. Schachtschabel 
Dr. Schäfer (Tübingen) 
Frau Schanzenbach 
Scheu 
Dr. Schiller 
Schiller (Bayreuth) 
Frau Schimschok 
Schirmer 
Schlaga 
Dr. Schmid (Frankfurt) 
Schmidt (Braunschweig) 
Dr. Schmidt (Gellersen) 
Schmidt (Hamburg) 
Dr. Schmidt (Krefeld) 
Schmidt (München) 
Schmidt (Niederselters) 
Schmidt (Würgendorf) 
Dr. Schmitt-Vockenhausen 
Dr. Schmude 
Schonhofen 
Schulte (Unna) 
Schwabe 
Seefeld 
Seibert 
Seidel 
Frau Seppi 
Simon 
Dr. Slotta 
Dr. Sperling 
Staak (Hamburg) 
Frau Strobel 
Strohmayr 
Suck 
Tallert 
Dr. Tamblé 
Frau Dr. Timm 

Tönjes 
Urbaniak 
Vit 
Walkhoff 
Dr. Weber (Köln) 
Wehner 
Welslau 
Wende 
Wendt 
Westphal 
Dr. Wichert 
Wiefel 
Wienand 
Wilhelm 
Dr. de With 
Wittmann 
Wolf 
Wolfram 
Wrede 
Würtz 
Wuttke 
Wuwer 
Zander 
Zebisch 

Berliner Abgeordnete 

Dr. Arndt (Berlin) 
Bartsch 
Bühling 
Dr. Dübber 
Heyen 
Löffler 
Mattick 
Dr. Schellenberg 
Frau Schlei 

FDP 
Dr. Achenbach 
Frau Dr. Diemer-Nicolaus 
Frau Funcke 
Geldner 
Genscher 

Grüner 
Helms 
Jung 
Kienbaum 
Kirst 
Kleinert 
Krall 
Frhr. von Kühlmann-Stumm 
Logemann 
Mertes 
Mischnick 
Moersch 
Ollesch 
Peters (Poppenbüll) 
Scheel 

Schmidt (Kempten) 
Spitzmüller 
Wurbs 

Berliner Abgeordnete 

Borm 

Nein 

FDP 
Gallus 

Wir kommen nun noch zu dem Antrag des Aus-
schusses in den Ziffern 2 und 3. Ich glaube, wir 
können über die Ziffern 2 und 3 des Ausschuß-
antrages gemeinsam abstimmen. Wer den Ziffern 2 
und 3 des Antrags des Ausschusses, den Gesetz-
entwurf — Drucksache VI /15 und die zu den Ge-
setzentwürfen eingegangenen Pititionen für erledigt 
zu erklären, zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Zeichen. — Ich danke Ihnen. Gegenprobe! — 
Stimmenthaltungen? — Die Anträge des Ausschus-
ses unter Ziffer 2 und Ziffer 3 sind bei zahlreichen 
Gegenstimmen und einigen Stimmenthaltungen an-
genommen worden. 

Meine Damen und Herren, wir stehen damit am 
Ende der heutigen Plenarsitzung. Der Termin der 
ersten Plenarsitzung nach der Sommerpause wird 
noch bekanntgegeben. Es ist voraussichtlich Mitt-
woch, der 22. September 1971, 9 Uhr. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 20.27 Uhr.) 

Berichtigungen 

Es ist zu lesen: 

127. Sitzung, Seite 7368 C, Zeile 14, statt „und" : „mit" 

127. Sitzung, Seite 7370 B, Zeile 8, statt „noch" : „nicht" 

127. Sitzung, Seite 7384 C, Zeile 13, statt „Ausschuß" : 
„Ausschluß" 

132. Sitzung, Seite 7723 A, Zeile 13: Zwischen den 
Wörtern „Städte" und „zu" ist einzufügen „und Ge- 
meinden werden die Kurtaxen daher als ein Beitrag" 
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Anlage 1 

Liste der beurlaubten Abgeordneten 

Abgeordnete (r) 	beurlaubt bis einschließlich 

Adorno 19. 7. 
Dr. Beermann 19. 7. 
Behrendt* 19. 7. 
Brandt (Grolsheim) 19. 7. 
Breidbach 19. 7. 
Dasch 19. 7. 
Dröscher 19. 7. 
Dr. Evers 19. 7. 
Flämig 19. 7. 
Gerlach (Emsland) 19. 7. 
Freiherr von und zu Guttenberg 19. 7. 
Dr. Häfele 19. 7. 
Hanz 19. 7. 
Hösl 19. 7. 
Dr. Hupka 19. 7. 
Frau Jacobi (Marl) 19. 7. 
Dr. Jahn (Braunschweig) * 19. 7. 
Kiep 19. 7. 
Frau Klee 19. 7. 
Konrad 19. 7. 
Frau Krappe 19. 7. 
Leicht 19. 7. 
Lenders 19. 7. 
Dr. Marx (Kaiserslautern) 19. 7. 
Frau Meermann  19. 7. 
Metzger 19. 7. 
Dr. Miltner 19. 7. 
Müller (Aachen-Land) * 19. 7. 
Pieroth 19. 7. 
Richarts * 19. 7. 
Schmitz (Berlin) 19. 7. 
Schoettle 19. 7. 
Schollmeyer 19. 7. 
Sieglerschmidt 19. 7. 
Spillecke 19. 7. 
Springorum * 19. 7. 
Dr. Starke (Franken) 19. 7. 
Dr. Freiherr von Weizsäcker 19. 7. 
Windelen 19. 7. 

* Reisen im Auftrage des Europäischen Parlaments. 

Anlage 2 
Schriftliche Erklärung 

des Abgeordneten Dichgans (CDU/CSU) zu Punkt 5 
der Tagesordnung. 

Ich stimme dem Vorschlag des Vermittlungsaus-
schusses zu, weil ich auch in der geänderten Fassung 
einen bedeutenden Fortschritt sehe. Die Begründung 
für den Ausschluß von privaten Ausbildungseinrich-
tungen, die der Bundesrat in Ziffer 2 der Druck-
sache VI /2414 gegeben hat, erfordert jedoch einen 
Widerspruch. Das staatliche Ausbildungsmonopol, 
das der Bundesrat schützen will, existiert nur inso-
weit, als der Gesetzgeber es anordnet. Und was die 
Gleichmäßigkeit der Ausbildung anlangt, so erstrebt 
die Ausbildungsreform mit der Experimentierklausel 
ja gerade Ungleichmäßigkeit während einer Experi-
mentierzeit. 

Anlagen zum Stenographischen Bericht 

Anlage 3 Umdruck 216 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU/ 
CSU zur Erklärung der Bundesregierung vom 
19. Juli 1971. 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Der Bundestag 
1. bringt angesichts der gegenwärtigen weltpoliti-

schen Entwicklungen die Dringlichkeit einer 
handlungsfähigen europäischen Politischen Ge-
meinschaft zum Ausdruck. 

2. fordert die Bundesregierung auf, parallel hierzu 
die durch ihre währungspolitischen Maßnahmen 
gefährdete Errichtung der europäischen Wirt-
schafts- und Währungsunion durch gemein-
schaftskonformes Verhalten zu beschleunigen 
und die derzeitigen währungspolitischen Pro-
bleme einer dauerhaften Gemeinschaftslösung als 
Stufe und Voraussetzung einer institutionali-
sierten Politischen Gemeinschaft zuzuführen. 

3. ersucht die Bundesregierung, alles zu tun, um 
die Verhandlungen mit Dänemark, Norwegen 
und Irland über den Beitritt dieser Staaten sowie 
mit den übrigen EFTA-Mitgliedsstaaten über ein 
Sonderverhältnis zur Gemeinschaft so rechtzeitig 
abzuschließen, daß sämtliche Verträge zum 1. Ja-
nuar 1973 in Kraft treten. 

Bonn, den 19. Juli 1971 

Dr. Barzel, Stücklen und Fraktion 

Anlage 4 	 Umdruck 222 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD, 
FDP zur Erklärung der Bundesregierung vom 
19. Juli 1971. 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Der Bundestag 
bringt seine Genugtuung über den Ablauf der Ver-
handlungen zwischen den Regierungen der EG-Mit-
gliedstaaten und Großbritanniens zum Ausdruck 
und würdigt den Beitrag der Bundesregierung zu 
dem Erfolg. 
begrüßt den sich nunmehr abzeichnenden britischen 
Beitritt zu der in ihrer Zielsetzung unveränderten 
Gemeinschaft als einen entscheidenden politischen 
und wirtschaftlichen Gewinn für die europäische 
Integration. 
ersucht die Bundesregierung, alles zu tun, um die 
Verhandlungen mit Dänemark, Norwegen und 
Irland über den Beitritt dieser Staaten sowie mit 
den übrigen EFTA-Mitgliedstaaten über ein Son-
derverhältnis zur Gemeinschatft so rechtzeitig ab-
zuschließen, daß sämtliche Verträge zum 1. Januar 
1973 in Kraft treten. 
begrüßt alle Schritte der Bundesregierung, die pa-
rallel zur Erweiterung dem inneren Ausbau der Ge-
meinschaft dienen, insbesondere diejenigen für eine 
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zügige Verwirklichung der Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion. 

wird insbesondere durch seine Mitglieder in den 
europäischen parlamentarischen Institutionen diese 
Bemühungen der Bundesregierung unterstützen. 

unterstreicht die Bedeutung der nunmehr aufgenom-
menen außenpolitischen Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft als einen 
Schritt auf dem Wege von der Wirtschaftsgemein-
schaft als einen Schritt auf dem Wege von der Wirt-
schaftsgemeinschaft zur Politischen Gemeinschaft. 

Bonn, den 19. Juli 1971 

Wehner und Fraktion 
Mischnik und Fraktion 

Anlage 5 	 Umdruck 211 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU 
zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Gesetzes 
zur Verbesserung des Mietrechts und zur Begren-
zung des Mietansteigs sowie zur Regelung von 
Ingenieur- und Architektenleistungen — Druck-
sachen VI/ 1549, VI /2421 - 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

1. Nummer 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

,a) An Absatz 1 werden folgende Sätze an

-

gefügt: 
„Eine Härte liegt auch vor, wenn angemes-
sener Ersatzwohnraum zu zumutbaren Be-
dingungen nicht beschafft werden kann. Bei 
der Würdigung der berechtigten Interessen 
werden nur die in dem Kündigungsschrei-
ben nach § 564 a Nr. I Satz 2 und die in 
der Auskunft nach § 564 a Abs. 3 angege-
benen Gründe berücksichtigt, soweit nicht 
die Gründe nachträglich entstanden sind. 

2. Nummer 2 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
(3) Auf Verlangen des Mieters soll der 

Vermieter von Wohnraum unverzüglich 
Auskunft erteilen, ob außer den in der 
Kündigung angegebenen Gründen weitere 
Gründe geltend gemacht werden." ' 

Bonn, den 19. Juli 1971 

Dr. Barzel, Stücklen und Fraktion 

Anlage 6 	 Umdruck 212 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU 
zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Gesetzes 
über Maßnahmen zur Verbesserung des Mietrechts 
und zur Begrenzung des Mietanstiegs sowie zur Re-
gelung von Ingenieur- und Architektenleistungen 
— Drucksachen VI/ 1549, VI /2421 —. 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Artikella Änderung der Zivilprozeßordnung — 
wird wie folgt geändert: 

An § 93 b Abs. l Satz 1 ZPO wird folgender Satz 
angefügt: 

„Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der Kläger die 
nachträglich entstandenen Gründe nicht zu vertre-
ten hat." 

Bonn, den 19. Juli 1971 

Dr. Barzel, Stücklen und Fraktion 

Anlage 7 	 Umdruck 215 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU 
zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Gesetzes 
über Maßnahmen zur Verbesserung des Mietrechts 
und zur Begrenzung des Mietanstiegs sowie zur 
Regelung von Ingenieur- und Architektenleistungen 
-- Drucksachen VI /1549, VI /2421   

Der Bundestag wolle beschließen: 

Artikel 2 (Kündigungsschutz für Wohnraummiet-
verhältnisse) wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift des Artikels 2 lautet: 

„Kündigungsschutz für Wohnraummietverhält-
nisse in Gebieten besonderen Wohnungs-
bedarfs" 

2. § 1 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Ein Mietverhältnis über Wohnraum, der 
in einem gemäß § 5 als Gebiet besonderen 
Wohnungsbedarfs bezeichneten Gebiet liegt, 
kann der Vermieter nur kündigen, wenn er ein 
berechtigtes Interesse an der Beendigung des 
Mietverhältnisses hat." 

3. In § 1 Abs. 2 Nr. 1 wird das Wort „schuldhaft" 
gestrichen. 

4. § 1 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

„ (3) Als berechtigte Interessen des Ver-
mieters werden nur die in dem Kündigungs-
schreiben nach § 564 a Abs. 1 Satz 2 des Bürger-
lichen Gesetzbuches und die in der Auskunft 
nach § 564 a Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetz-
buches angegebenen Gründe berücksichtigt, 
soweit nicht die Gründe nachträglich entstanden 
sind." 

5. In § 2 Abs. 1 werden die Worte „Bei einem 
Wohnraummietverhältnis" durch die Worte 
„Bei einem Mietverhältnis über Wohnraum, das 
in einem gemäß § 5 als Gebiet besonderen 
Wohnungsbedarfs bezeichneten Gebiet liegt," 
ersetzt. 

6. § 2 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

„ (4) Ist die Zustimmung erteilt, so steht dem 
Vermieter der erhöhte Mietzins vorn Ablauf 
des Monats an zu, der dem Monat folgt, in dem 
der Vermieter die Zustimmung zur Erhöhung 
des Mietzinses verlangt hat. Hat der Vermieter 
die Mieterhöhung erst nach dem fünfzehnten 
eines Monats verlangt, so steht dem Vermieter 
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der erhöhte Mietzins vom Ablauf des über-
nächsten Monats an zu." 

7. Nach § 2 Abs. 5 wird folgender Absatz 5 a 
eingefügt: 

 (5 a) Der Mieter ist unbeschadet sonstiger 
Kündigungsrechte berechtigt, das Mietverhält-
nis innerhalb von sechs Wochen seit dem Zu-
gang des Erhöhungsverlangens zu kündigen. 
Geht die Kündigung dem Vermieter spätestens 
am fünfzehnten eines Monats zu, so endigt das 
Mietverhältnis mit Ablauf dieses Monats; geht 
sie dem Vermieter nach dem fünfzehnten zu, 
so endigt das Mietverhältnis mit dem Ablauf 
des nächsten Monats. Im Falle der Kündigung 
tritt die Mieterhöhung nicht ein." 

8. In § 2 Abs. 6 wird nach dem zweiten Satz 
folgender Satz eingefügt: 

„Hat der Vermieter seine Erklärung mit Hilfe 
automatischer Einrichtungen geführt, so bedarf 
es nicht seiner eigenhändigen Unterschrift." 

9. § 2 Abs. 7 erhält folgende Fassung: 

 (6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für 
preisgebundenen Wohnraum sowie für Wohn-
raum, für den der Vermieter aufgrund anderer 
Vorschriften oder aufgrund von vertraglichen 
Vereinbarungen keine höhere als die Kosten-
miete verlangen darf." 

10. In § 4 werden nach den Worten „ein Miet-
verhältnis" die Worte „über Wohnraum, das in 
einem gemäß § 5 als Gebiet besonderen Woh-
nungsbedarfs bezeichneten Gebiet liegt," ein-
gefügt. 

11. An § 4 werden folgende §§ 5 und 6 eingefügt: 

§ 5 
(1) Die Landesregierungen werden ermäch-

tigt, durch Rechtsverordnung kreisfreie Städte, 
Landkreise und Gemeinden, die einen erheb-
lichen Wohnungsfehlbestand aufweisen oder in 
denen die Versorgung der Bevölkerung mit 
ausreichendem Wohnraum zu angemessenen 
Bedingungen aus anderen Gründen besonders 
gefährdet ist, als Gebiete besonderen Woh-
nungsbedarfs zu bezeichnen. Die Rechtsverord-
nung darf nur erlassen werden, wenn die kreis-
freie Stadt, der Landkreis oder die Gemeinde 
dies bei der Landesregierung beantragt. 

(2) Die Rechtsverordnung der Landesregie-
rung tritt am 31. Dezember 1974 außer Kraft, 
soweit nicht eine kürzere Geltungsdauer für 
ihren örtlichen Geltungsbereich oder für einen 
Teil ihres Geltungsbereichs bestimmt ist. 

§ 6 
Die §§ 1 bis 5 gelten nicht für die nach dem 
20. Juni 1948 bezugsfertig gewordenen frei 
finanzierten Wohnungen im Sinne von § 42 
Abs. 2 des Ersten Wohnungsbaugesetzes und 
§ 5 Abs. 3 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes." 

Bonn, den 19. Juli 1971 

Dr. Barzel, Stücklen und Fraktion 

Anlage 8 	 Umdruck 220 

Änderungsantrag der Fraktionen der SPD/ 
FDP zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Ge-
setzes zur Verbesserung des Mietrechts und zur 
Begrenzung des Mietanstiegs sowie zur Regelung 
von Ingenieur- und Architektenleistungen — Druck-
sachen VI /1549,  zu VI /1549,  VI /2421  

Der Bundestag wolle beschließen: 

§ 1 Abs. 4 des Artikels 2 erhält folgende Fassung: 

„ (4) Die Kündigung zum Zwecke der Erhöhung 
des Mietzinses ist ausgeschlossen." 

Bonn, den 19. Juli 1971 

Wehner und Fraktion 
Mischnick und Fraktion 

Anlage 9 	 Umdruck 221 

Änderungsantrag der Fraktionen der SPD/ 
FDP zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Ge-
setzes zur Verbesserung des Mietrechts und zur Be-
grenzung des Mietanstiegs sowie zur Regelung von 
Ingenieur- und Architektenleistungen — Druck-
sachen VI /1549,  zu VI /1549,  VI /2421 —. 

Der Bundestag wolle beschließen: 

§ 1 Abs. 2 Nr. 3 des Artikels 2 erhält folgende 
Fassung: 

„3. der Vermieter durch die Fortsetzung des Miet-
verhältnisses an einer angemessenen wirtschaft-
lichen Verwertung des Grundstücks gehindert 
und dadurch erhebliche Nachteile erleiden 
würde. Die Möglichkeit, im Falle einer ander-
weitigen Vermietung als Wohnraum eine hö-
here Miete zu erzielen, bleibt dabei außer 
Betracht. Der Vermieter kann sich auch insoweit 
nicht darauf berufen, daß er die Mieträume im 
Zusammenhang mit einer beabsichtigten oder 
nach Überlassung an den Mieter erfolgten Be-
gründung von Wohnungseigentum veräußern 
will." 

Bonn, den 19. Juli 1971 
Wehner und Fraktion 
Mischnick und Fraktion 

Anlage 10 	 Umdruck 213 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU 
zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Gesetzes 
über Maßnahmen zur Verbesserung des Mietrechts 
und zur Begrenzung des Mietanstiegs sowie zur Re-
gelung von Ingenieur- und Architektenleistungen 
- Drucksachen VI /1549,  VI /2421 . 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In Artikel 2 a 	Änderung des Mieterschutzgesetzes 
— wird nach Nummer 4 folgende Nummer 4 a einge-
fügt: 
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,4 a. 28 erhält folgende Fassung: 

§28 a 

Duldung von baulichen Verbesserungen 

(1) Auf Antrag des Vermieters kann das 
Mieteinigungsamt den Mieter verpflichten, bau-
liche Verbesserungen oder das Anbringen von 
Einrichtungen, durch die Wohnraum in seinem 
Gebrauchswert auf die Dauer verbessert wird, 
zu dulden, wenn und soweit ihm die Maßnah-
men und ihre Durchführung zuzumuten sind. Zu-
mutbar ist in der Regel die Durchführung von 
baulichen Verbesserungen sowie das Anbringen 
von Einrichtungen, die dazu dienen, alle oder 
einzelne Wohnungen ganz oder zum Teil mit 
der Mindestausstattung gemäß § 40 des Zwei-
ten Wohnungsbaugesetzes in der Fassung vom 
1. September 1965 (Bundesgesetzbl. I S. 1617) 
zuletzt geändert durch Artikel III des Dritten 
Gesetzes zur Änderung des Berlin-Hilfegesetzes 
vom 19. Juli 1968 (Bundesgesetzbl. I S. 833) in 
Verbindung mit den für Berlin geltenden Vor-
schriften über die Ausstattung der Wohnungen 
für den sozialen Wohnungsbau zu versehen. 

(2) Auf die Mieterhöhung nach Absatz 1 sind 
die §§ 18 bis 20 des Ersten Bundesmietergeset-
zes und § 11 Altbaumietenverordnung Berlin in 
der jeweils für das Land Berlin geltenden Fas-
sung anzuwenden." ' 

Bonn, den 19. Juli 1971 

Dr. Barzel, Stücklen und Fraktion 

Anlage 11 	 Umdruck 214 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU 
zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Gesetzes 
über Maßnahmen zur Verbesserung des Mietrechts 
und zur Begrenzung des Mietanstiegs sowie zur Re-
gelung von Ingenieur- und Architektenleistungen 
— Drucksachen VI /1549, VI /2421 —. 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In Artikel 2 b werden die Worte „sowie die Arti-
kel 1 und 2 dieses Gesetzes" durch die Worte 
„sowie der Artikel 1 des Gesetzes" ersetzt. 

Bonn, den 19. Juli 1971 

Dr. Barzel, Stücklen und Fraktion 

Anlage 12 	 Umdruck 217 

Änderungsantrag der Abgeordneten Erhard 
(Bad Schwalbach), Dichgans zur zweiten Beratung 
des Entwurfs eines Gesetzes zur Verbesserung des 
Mietrechts und zur Begrenzung des Mietanstiegs 
sowie zur Regelung von Ingenieur- und Architekten-
leistungen — Drucksachen VI /1549,  VI /2421 - 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In Artikel 4 Nr. 1 wird in § 2 a folgender Absatz 3 
angefügt: 

 (3) Die Tat wird nur mit Ermächtigung der fach-
lich zuständigen obersten Landesbehörde verfolgt. 
Die Ermächtigung kann zurückgenommen werden." 

Bonn, den 19. Juli 1971 
Erhard (Bad Schwalbach) 
Dichgans 

Anlage 13 	 Umdruck 224 
Änderungsantrag des Abgeordneten Vogel 

zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Gesetzes 
zur Verbesserung des Mietrechts und zur Begren-
zung des Mietanstiegs sowie zur Regelung von In-
genieur- und Architektenleistungen — Drucksachen 
VI /1549,  zu VI /1549,  VI /2421 —. 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Artikel 6 wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
„Eine Vereinbarung, durch die der Erwerber eines 
Grundstücks sich im Zusammenhang mit dem Er-
werb verpflichtet, bei der Planung oder Ausfüh-
rung eines Bauwerks auf dem Grundstück die 
Leistungen eines bestimmten Ingenieurs, Archi-
tekten oder Unternehmers in Anspruch zu neh-
men, ist unwirksam." 

2. dem § 3 ist folgender Absatz 2 anzufügen: 
„(2) Absatz 1 gilt bei der Bestellung oder Ver-

äußerung eines Erbbaurechts entsprechend." 

Bonn, den 19. Juli 1971 
Vogel 

Anlage 14 
Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Reischl 
vom 16. Dezember 1970 auf die Mündlichen Fragen 
des Abgeordneten Dr. Jahn (Braunschweig) (CDU/ 
CSU) (Drucksache VI/ 1581 Fragen A 31 und 15) : 

Ist die Bundesregierung bereit — da noch keine endgültige 
Globalschätzung der Vermögensverluste deutscher Bürger, Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts, Kapitalgesellschaften und 
sonstigen Einrichlungen in den von den Polen verwalteten 
deutschen Ostgebieten besteht —, eine vorläufige Aufstellung 
über die beim Bundesausgleichsamt, der Dienststelle für Aus-
landsvermögen und dem Bundesarchiv vorliegenden Ergebnisse 
der Untersuchungen vorzulegen? 

Welche Erkenntnisse liegen aus den bereits bestehenden wis-
senschaftlichen Untersuchungen vor, und in welchem Umfang ist 
das Material von den von der Bundesregierung eingerichteten 
Heimatortskarteien und dem Bundesausgleichsamt bisher ausge-
wertet? 

Der Herr Parlamentarische Staatssekretär des 
Bundesministers des Auswärtigen hat Ihnen auf 
Ihre entsprechende Frage am 8. Dezember 1970 
schriftlich mitgeteilt, daß gegenwärtig noch keine 
endgültige amtliche Globalschätzung der Vermö-
gensverluste deutscher Bürger, Körperschaften des 
öffentlichen Rechts, Kapitalgesellschaften und son-
stiger Einrichtungen in den ehemaligen deutschen 
Ostgebieten vorliegt. Auch eine vorläufige Aufstel-
lung kann noch nicht vorgelegt werden. 

Die bereits bestehenden, aber noch nicht ausrei-
chend fundierten wissenschaftlichen Untersuchungen 
werden ebenso ausgewertet wie das Material der 
Heimatauskunftstellen und des Bundesausgleichs-
amtes. Da die Auswertung noch mitten im Gange 
ist, läßt sich über Erkenntnisse zur Zeit noch nicht 
berichten. 
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